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A. Evangelische Kirche in Deutschland

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland

Nr. 32 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes der Föderation Evangelischer Kirchen
in Mitteldeutschland zur Ausführung des
Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche in
Deutschland über Mitarbeitervertretungen
(MVG-Ausführungsgesetz EKM).

Vom 19. November 2005. (ABl. 2006 S. 3)

Die Föderation hat in Abstimmung mit der Evangeli-
schen Landeskirche Anhalts das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Das Kirchengesetz der Föderation Evangelischer Kirchen
in Mitteldeutschland zur Ausführung des Kirchengesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland über Mitarbeiter-
vertretungen (MVG-Ausführungsgesetz EKM) vom 20. No-
vember 2004 (ABl. 2005 S. 23) wird wie folgt geändert:

1. In Abschnitt II wird folgender neuer § 4 eingefügt:

»§ 4

Wählbarkeit
(zu § 10 Abs. 1 Buchstabe b)

(1) Das Erfordernis für die Wählbarkeit in die Mitar-
beitervertretung gemäß § 10 Abs. 1 Buchstabe b MVG
gilt für den Bereich der Föderation mit ihren Teilkir-
chen, Kirchengemeinden, kirchlichen Zweckverbänden
und Kirchenkreisen sowie nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen für das Diakonische Werk.

(2) Bei im Bereich der Föderation gelegenen Einrich-
tungen, Werken, Verbänden und sonstigen Diensten des
Diakonischen Werkes, in denen weniger als die Hälfte
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer christlichen
Kirche oder Gemeinschaft angehören, die der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ange-
schlossen ist, kann von der Dienststellenleitung nach
Beratung mit der Mitarbeitervertretung unmittelbar oder
von dieser aufgrund eines Beschlusses einer Versamm-
lung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Kir-
chenamt beantragt werden, dass jeweils für die Dauer ei-

ner Amtszeit die Anwendbarkeit des § 10 Abs. 1 Buch-
stabe b MVG ausgesetzt wird. Der Beschluss der Mitar-
beiterversammlung gemäß Satz 1 ist in geheimer Ab-
stimmung zu fassen und bedarf einer Mehrheit von zwei
Dritteln der zugehörigen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Der Antrag auf Aussetzung des § 10 Abs. 1 Buch-
stabe b MVG soll spätestens acht Wochen vor dem vor-
aussichtlichen Wahltermin gestellt werden. Die Dienst-
stellenleitung leitet den Antrag über das Diakonische
Werk an das Kirchenamt weiter.

(3) Wenn das Diakonische Werk und im Falle der Be-
schlussfassung durch die Mitarbeiterversammlung die
Dienststellenleitung dem nach Absatz 2 gestellten An-
trag zustimmen, soll das Kirchenamt dem Antrag ent-
sprechen. Das Kirchenamt kann in seiner Entscheidung
zur Auflage machen, dass zumindest ein Mitglied oder
der oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung
Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sein
muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland angeschlossen ist.

(4) Anlässlich der Übernahme neuer Einrichtungen
im Diakonischen Werk oder der Übernahme neuer 
Arbeitsbereiche durch Einrichtungen, Werke, Verbän-
de oder sonstiger Dienste des Diakonischen Werkes
kann der übernehmende Träger beim Kirchenamt eine
Ausnahmeregelung nach den Absätzen 2 und 3 beantra-
gen.«

2. Der bisherige § 4 wird § 4 a.

3. § 15 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

G e r a ,  den 19. November 2005

Axel  N o a c k Dr. Christoph  K ä h l e r

Der Bischof Der Landesbischof
der Evangelischen Kirche der Evangelisch-Lutherischen
der Kirchenprovinz Sachsen Kirche in Thüringen
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Nr. 33 Bekanntmachung der Neufassung der Ge-
schäftsordnung der Föderationssynode der
Föderation Evangelischer Kirchen in Mittel-
deutschland. 

Vom 30. November 2005. (ABl. 2006 S. 4)

Aufgrund des Beschlusses der Föderationssynode vom
19. November 2005 zur Änderung der Geschäftsordnung
der Föderationssynode wird diese hiermit insgesamt neu be-
kannt gemacht.

E i s e n a c h ,  Magdeburg, den 30. November 2005

Das Kirchenamt der Föderation Evangelischer Kirchen 
in Mitteldeutschland

Dr. Hans-Peter  H ü b n e r

Oberkirchenrat

Geschäftsordnung 
der Föderationssynode der Föderation 

Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland 
vom 19. November 2004 (ABl. 2005 S. 27) 
in der Fasssung vom 30. November 2005

Aufgrund von Artikel 10 Abs. 8 der Vorläufigen Ord-
nung der Föderation Evangelischer Kirchen in Mittel-
deutschland hat sich die Föderationssynode folgende Ge-
schäftsordnung gegeben:

§ 1

Vorbereitung und Einberufung

(1) Die Föderationssynode tritt mindestens einmal im
Jahr zu einer Tagung sowie auf Verlangen eines Drittels ih-
rer Mitglieder oder der Hälfte der Synodalen einer der Teil-
kirchen oder auf Verlangen der Föderationskirchenleitung
zusammen (Artikel 10 Abs. 7 Vorläufige Ordnung).

(2) Die Föderationskirchenleitung bestimmt Ort, Beginn
und voraussichtliche Dauer der Tagung der Föderationssy-
node. Die Tagungen sollen abwechselnd im Bereich der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und im Be-
reich der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
stattfinden.

(3) Die schriftliche Einladung mit der vorläufigen Tages-
ordnung soll den Synodalen drei Wochen vor Beginn der
Tagung zugegangen sein. Zu ihrer ersten Tagung wird die
Föderationssynode gemeinsam von den beiden Bischöfen
einberufen (Artikel 10 Abs. 4 Satz 3 Vorläufige Ordnung),
im Übrigen durch das Präsidium.

(4) In die Tagesordnung sind grundsätzlich nur solche
Punkte aufzunehmen, für die die erforderlichen Unterlagen
den Synodalen im Zusammenhang mit der Einladung, spä-
testens aber bis eine Woche vor Beginn der Tagung zugelei-
tet werden können.

§ 2

Wahlprüfung

(1) Die Föderationssynode entscheidet über die Legitima-
tion ihrer Mitglieder.

(2) Das Kirchenamt sichtet die Wahlunterlagen und er-
stattet der Föderationssynode bei ihrer ersten Sitzung über
seine Prüfung Bericht. Aufgrund des Prüfungsberichtes be-
schließt die Föderationssynode mit einfacher Stimmen-
mehrheit über die Gültigkeit der Wahlen. Bis zur endgülti-
gen Entscheidung gelten die erschienenen Synodalen als
vorläufig legitimiert.

§ 3

Eröffnung der Tagung und Verpflichtung der Mitglieder

(1) Die erste Tagung der Föderationssynode wird mit ei-
nem Gottesdienst eröffnet. In ihm nimmt der Vorsitzende
des Kooperationsrates den Mitgliedern der Föderationssy-
node das folgende Versprechen ab:

Die Synodalen werden gefragt:

»Wollt Ihr Euren Auftrag als Synodale in Gehorsam ge-
gen Gottes Wort gemäß den geltenden Ordnungen der
Kirche treu und gewissenhaft ausrichten und darauf be-
dacht sein, dass das Evangelium von Jesus Christus
durch die Kirche zum Heil der Welt in Wort und Tat be-
zeugt werde?«

Sie antworten: 

»Ja, mit Gottes Hilfe.«

(2) Später Eintretende geben das Synodalversprechen in
der ersten Sitzung, zu der sie erschienen sind, ab.

§ 4

Präsidium

(1) Das Präsidium der Föderationssynode besteht aus
dem Präses, drei Stellvertretern und zwei schriftführenden
Mitgliedern (Artikel 10 Abs. 4 Satz 1 Vorläufige Ordnung). 

(2) Das Amt des Präses und das Amt des ersten Stellver-
treters (Vizepräses) wechseln jährlich zwischen den Präsi-
des der Teilkirchensynoden in jeweils umgekehrter Reihen-
folge zum Vorsitz und zum stellvertretenden Vorsitz in der
Föderationskirchenleitung.

(3) Die Föderationssynode wählt aus ihrer Mitte die wei-
teren Mitglieder des Präsidiums; die Bischöfe sind nicht
wählbar (Artikel 10 Abs. 4 Satz 2 Vorläufige Ordnung). Die
Wahlen erfolgen jeweils in geheimer Abstimmung unter der
Leitung des Präses.

(4) Die Mitglieder des Präsidiums nach Absatz 3 werden für
die Dauer der Amtsperiode der Föderationssynode gewählt.
Ersatzwahlen geschehen nach den gleichen Grundsätzen.

(5) Das Präsidium sorgt für den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Synodaltagung.

(6) Der Präses leitet die Verhandlungen der Föderations-
synode und vertritt diese nach außen. Der Präses und die
Stellvertreter können sich in der Leitung der Sitzung ab-
wechseln. 

§ 5

Pflicht zur Teilnahme

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, jeder Tagung der Fö-
derationssynode beizuwohnen.

(2) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so hat es
dies dem Präses unverzüglich unter Angabe der Gründe mit-
zuteilen. Der Präses lädt, soweit dies möglich ist, den Stell-
vertreter des verhinderten Mitglieds ein.

§ 6

Beratende Teilnahme, Gäste

(1) An den Verhandlungen der Föderationssynode nehmen
gemäß Artikel 10 Abs. 2 Vorläufige Ordnung beratend teil:

1. der Präsident, der Vizepräsident und die Dezernenten
des Kirchenamtes,

2. die Pröpste und die Visitatoren sowie aufgrund von Ar-
tikel 104 der Grundordnung der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen der Senior des reformierten
Kirchenkreises,
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3. der Leiter des gemeinsamen Diakonischen Werkes so-
wie

4. je drei Jugenddelegierte aus jeder Teilkirche.

Sie haben alle Rechte eines Synodalen außer dem Stimm-
recht.

(2) Darüber hinaus nehmen Referatsleiter des Kirchen-
amtes und kirchliche Beauftragte, welche von der Födera-
tionskirchenleitung bestimmt werden, beratend an den Ver-
handlungen der Föderationssynode teil. Nach Maßgabe der
Geschäftsordnung des Kirchenamtes können Referatsleiter
mit der Einbringung von Vorlagen beauftragt werden.

(3) Zu den Tagungen der Föderationssynode werden Ver-
treter der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Union
Evangelischer Kirchen in der EKD und der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sowie ge-
gebenenfalls weitere Gäste eingeladen. Das Präsidium kann
ihnen das Wort erteilen.

§ 7

Öffentlichkeit

(1) Die Verhandlungen der Föderationssynode sind öf-
fentlich, soweit die Föderationssynode die Öffentlichkeit
nicht für einzelne Verhandlungsgegenstände ausschließt.
Über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit muss
in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt und beschlossen
werden.

(2) Beratern nach § 6 Abs. 2 und eingeladenen Gästen
kann die Teilnahme an der nicht öffentlichen Verhandlung
gestattet werden.

(3) Über nicht öffentliche Verhandlungen haben alle Be-
teiligten Verschwiegenheit zu wahren, soweit die Födera-
tionssynode nichts anderes beschließt.

§ 8

Beschlussfähigkeit

(1) Jede Sitzung beginnt mit der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit der Föderationssynode durch das Präsidium.

(2) Die Föderationssynode ist beschlussfähig, wenn von
den in die Föderationssynode entsandten Synodalen der
Teilkirchen jeweils mindestens zwei Drittel anwesend sind
(§ 10 Abs. 5 Satz 1 Vorläufige Ordnung).

§ 9

Verhandlungsgegenstände

Gegenstand der Verhandlungen bilden

1. Vorlagen für Kirchengesetze (§ 10),

2. sonstige Vorlagen und Berichte der Föderationskirchen-
leitung und des Kirchenamtes,

3. Anträge von Teilkirchensynoden, Kreissynoden und
Mitgliedern der Föderationssynode (§ 12),

4. Anträge von Ausschüssen und Mitgliedern der Födera-
tionssynode während der Synodaltagung (§ 13),

5. Eingaben von Mitgliedern der Teilkirchen (§ 15) sowie

6. sonstige vom Präsidium zugelassene Verhandlungs-
gegenstände.

§ 10

Lesung und Verkündung von Kirchengesetzen

(1) Die Föderationssynode beschließt Kirchengesetze
aufgrund von Vorlagen, die von der Kirchenleitung, vom

Kollegium des Kirchenamtes, aus ihrer Mitte oder aus der
Mitte der Teilkirchensynoden eingebracht werden. Vorla-
gen des Kollegiums des Kirchenamtes und der Teilkirchen-
synoden sind vor ihrer Einbringung der Föderationskirchen-
leitung vorzulegen. Vorlagen aus der Mitte der Föderations-
synode und der Teilkirchensynoden bedürfen der
Unterstützung von mindestens zehn ihrer Mitglieder (Arti-
kel 10 Abs. 6 Vorläufige Ordnung).

(2) Kirchengesetze erfordern zweimalige Lesung.

(3) Die erste Lesung setzt voraus, dass der entsprechende
Gesetzestext vorliegt. Sie ist auf eine grundsätzliche Aus-
sprache zu beschränken. Nach der ersten Lesung beschließt
die Föderationssynode, ob der Entwurf in die Ausschussbe-
ratung zu verweisen ist. In die Ausschussberatung sind Ab-
änderungsanträge einzubeziehen.

(4) Die zweite Lesung erfolgt frühestens am Tag nach
Abschluss der ersten Lesung. Gegenstand der zweiten Le-
sung ist der Entwurf des Kirchengesetzes in der Fassung des
federführenden Ausschusses. An die zweite Lesung schließt
sich die Schlussabstimmung an, durch die der Wortlaut des
Kirchengesetzes endgültig festgestellt wird.

(5) Kirchengesetze werden von den Bischöfen unter-
zeichnet und im Amtsblatt der Föderation Evangelischer
Kirchen in Mitteldeutschland verkündet.

§ 11

Sonstige Vorlagen

(1) Über Anträge und Vorlagen, die nicht Entwürfe zu
Kirchengesetzen sind, kann die Föderationssynode sogleich
entscheiden oder den Verhandlungsgegenstand nach Bera-
tung einem Ausschuss überweisen. § 10 Abs. 4 Satz 2 gilt
entsprechend.

(2) Ist ein Antrag als Ergebnis einer Ausschussberatung
vorgelegt worden, so ist erneute Überweisung an denselben
Ausschuss nur zulässig, wenn Ergänzungs- oder Abände-
rungsanträge zu dem vom Ausschuss vorgelegten und be-
reits erörterten Antrag gestellt wurden oder in der Ausspra-
che sich wesentliche neue vom Ausschuss bisher nicht be-
rücksichtigte Gesichtspunkte ergeben haben.

§ 12

Anträge von Teilkirchensynoden, Kreissynoden 
und von Mitgliedern der Föderationssynode

(1) Anträge von Teilkirchensynoden, Kreissynoden und
von Mitgliedern der Föderationssynode sind auf die Tages-
ordnung der Föderationssynode zu setzen, wenn sie mindes-
tens sechs Wochen vor Beginn der Tagung der Föderations-
synode bei der Geschäftsstelle eingegangen sind.

(2) Später eingehende Anträge können vom Präsidium
auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(3) Nach Beginn der Synodaltagung können Anträge von
der Föderationssynode mit Zweidrittelmehrheit auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden. Vor der Abstimmung über die
Frage, ob der Antrag auf die Tagesordnung gesetzt wird, er-
teilt das Präsidium nach der Einbringung auf Antrag je ei-
nem Befürwörter und einem Gegner dieses Antrags das
Wort.

§ 13

Anträge während der Synodaltagung

(1) Während der Tagung können Anträge aus der Födera-
tionssynode zu jeder Beschlussvorlage gestellt werden, so-
lange die Verhandlung über den betreffenden Tagesord-
nungspunkt nicht abgeschlossen ist. Anträge zu Berichten
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können nur von einem Ausschuss gestellt werden oder sind,
wenn sie von einzelnen Synodalen gestellt werden, vom
Präsidium an einen Ausschuss zu verweisen. Sie sind
schriftlich einzureichen; ausgenommen davon sind Anträge
zur Geschäftsordnung.

(2) Abänderungs- und Ergänzungsanträge können jeder-
zeit bis zum Schluss der Aussprache über den Antrag ge-
stellt werden. 

§ 14

Unwirksame Anträge

Anträge, die außerhalb der Zuständigkeit der Föderations-
synode liegen, werden vom Präsidium nicht zugelassen.

§ 15

Eingaben

(1) Jedes Mitglied einer Teilkirche der Föderation Evan-
gelischer Kirchen in Mitteldeutschland hat das Recht, Ein-
gaben an die Föderationssynode zu richten. Eingänge von
anderen Personen werden in der Regel nicht behandelt.

(2) Eingaben werden nur berücksichtigt, wenn sie spätes-
tens zwei Tage vor Beginn der Tagung der Föderationssy-
node bei der Geschäftsstelle der Föderationssynode einge-
gangen sind.

(3) Das Präsidium der Föderationssynode entscheidet, ob
Eingaben dem Kirchenamt oder einem oder mehreren Aus-
schüssen der Föderationssynode zur weiteren Bearbeitung
überwiesen werden. Es unterrichtet hiervon die Födera-
tionssynode, indem es zugleich von dem Inhalt der Eingabe
Kenntnis gibt. Gegenstand der Verhandlungen der Födera-
tionssynode werden Eingaben nur auf Empfehlung eines
Ausschusses.

(4) Den Einsendern soll auf ihre Eingabe vom Präsidium
eine Antwort gegeben werden. 

§ 16

Redeordnung

(1) Bei den Beratungen erhalten die Mitglieder der Föde-
rationssynode und die beratenden Teilnehmer nach § 6 Abs.
1 das Wort nach der Reihenfolge ihrer Meldungen.

(2) Außer der Reihe, jedoch ohne Unterbrechung der
Rede, erhalten das Wort

a) der Berichterstatter,

b) Mitglieder des Kollegiums des Kirchenamtes.

(3) Mit Ausnahme der Antragsteller und der Berichter-
statter soll niemand das Wort über denselben Verhandlungs-
gegenstand öfter als zweimal erhalten. Die Föderationssy-
node kann die Redezeit beschränken.

(4) Das Präsidium hat Abschweifungen vom Gegenstand
oder bloße Wiederholungen des Redners zu verhindern und
diesen nötigenfalls zur Beachtung der Redeordnung aufzu-
fordern. Es kann im Wiederholungsfall zur Ordnung rufen
oder das Wort entziehen.

§ 17

Anträge und Beschlüsse zur Geschäftsordnung

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung muss jederzeit, je-
doch ohne Unterbrechung einer Rede, gegeben werden.

(2) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist auf Verlangen
des Antragstellers sofort durch Beschluss zu entscheiden.
Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der anwesenden Synoda-
len.

§ 18

Wahlen

(1) Für alle von der Föderationssynode vorzunehmenden
Wahlen werden der Föderationssynode Vorschläge vorge-
legt. Diese werden durch den Wahlvorbereitungsausschuss
gemacht. Der Wahlvorbereitungsausschuss besteht aus je
vier von den Teilkirchensynoden bestimmten Mitgliedern.

(2) Die Wahlen werden mit Ausnahme der Wahlen in das
Präsidium (§ 4 Abs. 3) und der Nachwahlen in die Kirchen-
leitung (Artikel 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6, Artikel 15 Abs. 1
Vorläufige Ordnung) durch offene Abstimmung vorgenom-
men, wenn nicht ein Mitglied der Föderationssynode gehei-
me Abstimmung verlangt.

§ 19 

Abstimmungen 

(1) Vor jeder Abstimmung wird der Gegenstand der Be-
schlussfassung, über den abgestimmt werden soll, vom Prä-
sidium unmissverständlich bezeichnet und in eine Frage zu-
sammengefasst, die mit »ja« oder »nein« beantwortet wer-
den kann. Auf Antrag eines Synodalen ist die
Abstimmungsfrage schriftlich festzuhalten und vor der Ab-
stimmung zu verlesen. In jedem Fall wird über den weiter-
gehenden Antrag zuerst abgestimmt. Ist bei Vorliegen von
Gegen-, Abänderungs- oder Zusatzanträgen zweifelhaft,
welcher Antrag am weitesten geht, so entscheidet das Präsi-
dium endgültig über die Reihenfolge der Abstimmungen. 

(2) Die Beschlüsse der Föderationssynode können lauten
auf 

1. Überweisung an einen Ausschuss, 

2. Beschluss einer weiteren Lesung, 

3. Annahme oder Ablehnung eines Antrags bzw. eines Ab-
änderungs- oder Ergänzungsantrags, 

4. Vertagung. 

(3) Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben. Sie hat
geheim und durch Stimmzettel zu erfolgen, falls ein Mit-
glied dies beantragt. 

(4) Beschlüsse zu Sachfragen bedürfen der Mehrheit der
anwesenden Synodalen jeder Teilkirche. Änderungen der
Vorläufigen Ordnung, die Verabschiedung der Verfassung
der Föderation und ihre Änderungen bedürfen einer Mehr-
heit von jeweils zwei Dritteln der anwesenden Synodalen je-
der Teilkirche und der verfassungsändernden Mehrheit der
Teilkirchensynoden (Artikel 10 Abs. 5 Satz 2 und 3 Vorläu-
fige Ordnung). § 17 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Bei eindeutigen Mehrheitsverhältnissen kann auf das
Auszählen der Stimmen verzichtet werden. Wird die Be-
schlussfähigkeit der Synode angezweifelt, so ist die Aus-
zählung der Stimmen oder auf Antrag der Namensaufruf der
Synodalen vorzunehmen. Dies kann auch unmittelbar nach
der Abstimmung geschehen. 

(6) Wer am Gegenstand der Beschlussfassung persönlich
beteiligt ist, darf nicht mitstimmen. Das betroffene Mitglied
darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Föderations-
synode bei der Verhandlung anwesend sein, hat sich aber
vor der Abstimmung aus dem Sitzungsraum zu entfernen.
Dies gilt nicht für Wahlen.  

§ 20

Fragestunde 

Bei jeder Tagung der Föderationssynode soll Gelegenheit
gegeben werden, in öffentlicher Sitzung Anfragen von Mit-
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gliedern der Föderationssynode zu beantworten, welche für
das äußere und innere Leben der Föderation von allgemei-
ner Bedeutung sind. 

§ 21

Hausrecht 

Das Präsidium der Föderationssynode übt im Plenarsaal
und in dazugehörigen Räumen das Hausrecht aus. Ihm ob-
liegt die Entscheidung über die Zulassung des Einsatzes von
Bild- und Tonträgern. 

§ 22 

Verhandlungsniederschriften 

(1) Über den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse
der Verhandlungen der Föderationssynode sind Nieder-
schriften zu fertigen. 

(2) Die Verhandlungsniederschriften müssen enthalten: 

1. die Namen der anwesenden Mitglieder und die Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit, 

2. Anträge und Beschlüsse im Wortlaut, 

3. die Tagesordnung und die Namen sowie die Reihenfol-
ge der Redner zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, 

4. Eingaben und deren Erledigung, 

5. bei Abstimmungen das Abstimmungsergebnis, 

6. bei Wahlen die Namen der Gewählten, gegebenenfalls
mit Angabe der Stimmzettel, 

7. Vorgänge und Äußerungen, welche eine Verweisung
zur Ordnung, das Entziehen des Wortes oder eine Unter-
brechung oder Aufhebung der Sitzung zur Folge gehabt
haben. 

(3) Vorlagen, einführende Referate sowie schriftliche
Anträge und Berichte sind der Niederschrift als Anlagen
beizufügen.

(4) Der gesamte Verlauf der Synodaltagung wird in ei-
nem Tonbandprotokoll aufgezeichnet. Die Tonbänder sind
unter Verschluss aufzubewahren und dürfen Dritten nur mit
Genehmigung des Präsidiums zugänglich gemacht werden. 

(5) Jedes bei der Abstimmung unterlegene Mitglied kann
verlangen, namentlich mit seiner vom Beschluss abwei-
chenden Meinung in die Niederschrift aufgenommen zu
werden. 

(6) Die Niederschrift wird von dem Präses sowie den
Schriftführern unterzeichnet. 

(7) Die von der Föderationssynode gefassten Beschlüsse
werden in einem Beschlussprotokoll zusammengefasst,
welches allen Mitgliedern der Föderationssynode zuzuleiten
ist. 

§ 23 

Bildung von Ausschüssen 

(1) Zur Vorbereitung der Entscheidungen der Födera-
tionssynode bestehen folgende Ausschüsse: 

1. ein Wahlvorbereitungsausschuss, 

2. ein Ausschuss für Gottesdienst, Gemeindeaufbau und
Theologie (Fragen des innerkirchlichen Lebens), 

3. ein Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung, 

4. ein Ausschuss für ökumenische, gesamtkirchliche und
Öffentlichkeitsfragen (Berichtsausschuss), 

5. ein Ausschuss für Diakonie und soziale Fragen, 

6. ein Rechts- und Verfassungssausschuss, 

7. ein Haushalts- und Finanzausschuss, 

8. ein Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Für besondere Aufgaben können weitere Ausschüsse
gebildet werden. 

(3) Die Ausschüsse werden aus der Mitte der Födera-
tionssynode gebildet. § 18 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

§ 24 

Zusammensetzung der Ausschüsse 

(1) Die Föderationssynode setzt die Zahl der Mitglieder
der Ausschüsse fest und wählt diese. Einem Ausschuss sol-
len mindestens sechs Mitglieder angehören; jeder Aus-
schuss soll je zur Hälfte mit Synodalen beider Teilkirchen
besetzt sein. 

(2) Die Mitglieder des Präsidiums der Föderationssynode
und die Bischöfe werden keinem Ausschuss zugeordnet. Sie
haben das Recht, an jeder Ausschusssitzung teilzunehmen
und das Wort zu ergreifen. 

(3) Jeder Synodale soll, mit Ausnahme der Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses und des Wahlvorberei-
tungsausschusses, nur einem Ausschuss angehören, unbe-
schadet der Möglichkeit der Zugehörigkeit zu Sonderaus-
schüssen gemäß § 23 Abs. 2. Der Synodale wird auch im
Ausschuss durch seinen Stellvertreter vertreten; auf Vor-
schlag des Präsidiums kann die Föderationssynode in Ein-
zelfällen für die jeweilige Tagung eine davon abweichende
Regelung treffen. 

(4) Die Zuordnung der beratenden Teilnehmer nach § 6
Abs. 1 und 2 zu den einzelnen Ausschüssen wird in Abspra-
che mit dem Präsidium geregelt. Für den Präsidenten und
den Vizepräsidenten des Kirchenamtes gilt Absatz 2 Satz 2
entsprechend. Die beratenden Teilnehmer sind den Aus-
schussmitgliedern mit Ausnahme des Stimmrechts gleich-
gestellt. 

§ 25 

Arbeitsweise der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Vorsit-
zenden und seinen Vertreter. Darüber hinaus ist von den
Ausschüssen für die Amtsperiode der Synode oder von Sit-
zung zu Sitzung ein Schriftführer zu bestellen. Zum Schrift-
führer kann auch im Einvernehmen mit dem zuständigen
Dezernenten ein Mitarbeiter des Kirchenamtes bestellt wer-
den. 

(2) Die Ausschüsse können die zur Bearbeitung ihrer
Aufgaben erforderlichen Unterlagen vom Kirchenamt an-
fordern und Mitarbeiter des Kirchenamtes zur Auskunftser-
teilung zu ihren Sitzungen hinzuziehen. 

(3) Der Vorsitzende beruft den Ausschuss nach Bedarf
unter Angabe der Tagesordnung, gegebenenfalls auch
außerhalb einer Synodaltagung, ein. Der Ausschuss ist ein-
zuberufen, wenn es ein Drittel der Mitglieder, das Präsidium
oder die Kirchenleitung verlangt. Die Einladung der Mit-
glieder erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Verhand-
lungsgegenstände. Sie soll zwei Wochen vor der Sitzung an
die Mitglieder abgesandt sein. 

(4) Die Einladungen zu Ausschusssitzungen außerhalb
einer Synodaltagung sind der Geschäftsstelle der Födera-
tionssynode zur Kenntnis zuzuleiten. 

(5) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht öffent-
lich. Die Mitglieder der Föderationssynode und die Berater
nach § 6 Abs. 2 können an den Sitzungen aller Ausschüsse
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als Zuhörer teilnehmen. Die stellvertretenden Mitglieder der
Föderationssynode nehmen an den Ausschusssitzungen
außerhalb der Tagungen der Föderationssynode nicht teil.
Über Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende des Aus-
schusses. 

§ 26 

Einbringung der Ergebnisse in die Föderationssynode 

(1) Zu jedem Beratungsgegenstand bestimmen die Aus-
schüsse einen Berichterstatter; die Berichterstattung über
besonders umfangreiche Gegenstände kann geteilt werden. 

(2) Die Berichterstattung ist in der Regel mündlich; Aus-
schussanträge sind jedoch stets schriftlich vorzulegen. Die
Föderationssynode kann für wichtige Gegenstände schriftli-
che Berichterstattung beschließen; in diesem Falle steht ei-
ner etwaigen Ausschussminderheit das Recht zu, eine Be-
gründung einer abweichenden Ansicht vom Ausschussbe-
richt als besondere Beilage anzufügen.

(3) Gegenstände, die an einen Ausschuss überwiesen
worden sind, werden aufgrund der Vorlage des Ausschusses
in der Föderationssynode erneut beraten. Sind mehrere Aus-
schüsse beteiligt, ist die Vorlage des federführenden Aus-
schusses vorrangig Beratungsgrundlage. 

§ 27 

Beschlussfähigkeit der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse der
Ausschüsse kommen dadurch zustande, dass die Mehrzahl
der anwesenden Mitglieder einem Antrag zustimmt. 

(2) Das Wort in einer Ausschusssitzung können nicht
dem Ausschuss angehörende Mitglieder der Föderationssy-
node nur ergreifen, wenn die Mehrzahl der anwesenden
Ausschussmitglieder zustimmt; § 24 Abs. 2 Satz 2 bleibt un-
berührt. Dies gilt auch für Gäste, die auf Beschluss der Aus-
schussmitglieder an der Sitzung des Ausschusses teilneh-
men können. 

§ 28 

Kostenerstattung 

Die Mitglieder der Föderationssynode haben Anspruch
auf Reisekosten nach Maßgabe des teilkirchlichen Rechts.
Darüber hinaus erhalten Synodale, denen ein Verdienstaus-
fall oder ein anderer finanzieller Nachteil entsteht, auf An-
trag eine Entschädigung. Die Entschädigung bemisst sich
nach Sitzungstagen in der Unterscheidung zwischen vollen
und halben Sitzungstagen. Nähere Festlegungen, insbeson-
dere über die Höhe der Entschädigung, trifft auf gemeinsa-
men Vorschlag des Haushalts- und Finanzausschusses und
des Rechts- und Verfassungsausschusses sowie im Beneh-
men mit dem Kollegium des Kirchenamtes das Präsidium
der Föderationssynode. 

§ 29 

Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsstelle der Föderationssynode befindet
sich im Kirchenamt. Dort wird ein laufendes Verzeichnis
über alle Vorlagen und sonstigen an die Föderationssynode
gerichteten Eingänge geführt. Die Eingänge selbst werden
zu den Sachakten des Kirchenamtes genommen und mit die-
sen dem Präsidium der Föderationssynode vorgelegt. Dieses
fasst die erforderlichen geschäftsleitenden Beschlüsse (z. B.
Überweisungen an einen Ausschuss, Aufnahme in die Ta-
gesordnung der nächsten Tagung, Einholung von Stellung-
nahmen des Kirchenamtes). 

(2) Die Eingänge und die darauf gefassten geschäftslei-
tenden Beschlüsse des Präsidiums der Föderationssynode
werden zu Beginn der nächsten Tagung zur Kenntnis der
Föderationssynode gebracht. Die Vorlagen des Kirchenam-
tes, der Föderationskirchenleitung und aus der Föderations-
synode werden vervielfältigt und an die Synodalen verteilt.
Alle an die Föderationssynode gerichteten Eingänge sind
alsbald dem Kirchenamt zur Kenntnis zu bringen.   

§ 30 

Sprachregelung 

Die in dieser Geschäftsordnung verwendeten Personen-,
Funktions- und Amtsbezeichnungen gelten für Frauen und
Männer in gleicher Weise. 

§ 31 

Schlussbestimmungen 

(1) Die Geschäftsordnung tritt mit ihrer Annahme in
Kraft. Sie tritt mit Inkrafttreten der Verfassung der Födera-
tion gemäß § 4 Abs. 2 des Föderationsvertrages außer Kraft. 

(2) Änderungen der Geschäftsordnung sowie Abwei-
chungen im Einzelfall bedürfen einer Zustimmung von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder der Föderationssynode. 

(3) Über Zweifel an der Auslegung der Geschäftsordnung
entscheidet der Rechts- und Verfassungsausschuss der Fö-
derationssynode endgültig. 

Nr. 34 Ordnung für das BIBELMOBIL der Födera-
tion Evangelischer Kirchen in Mitteldeutsch-
land.

Vom 15. November 2005. (ABl. 2006 S. 9)

Das Kollegium des Kirchenamtes hat aufgrund von Arti-
kel 14 Abs. 2 Nr. 8 der Vorläufigen Ordnung der Föderation
Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland folgende Ord-
nung für das BIBELMOBIL der Föderation Evangelischer
Kirchen in Mitteldeutschland beschlossen:

Präambel

Das BIBELMOBIL der Föderation Evangelischer Kir-
chen in Mitteldeutschland (nachfolgend BIBELMOBIL) ist
1992 als zunächst auf drei Jahre befristetes Projekt in der
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste im Diakoni-
schen Werk der EKD (nachfolgend AMD) ins Leben geru-
fen worden. 1995 wurde es in die Evangelische Haupt-Bi-
belgesellschaft (EHBG) Berlin integriert. Nach deren Auf-
lösung führte der der EHBG nahe stehende Förderverein
BIBELMOBIL e. V. das Projekt fort. Seit dem 1. Juli 2005
ist die Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutsch-
land Träger des BIBELMOBIL. Sie hat diese Trägerschaft
stellvertretend für die EKD, insbesondere für deren öst-
lichen Gliedkirchen übernommen.

Das BIBELMOBIL hat den Auftrag, die Botschaft von
Jesus Christus, wie sie uns die Bibel übermittelt, weiterzu-
geben und mit den Menschen über Glauben und Kirche ins
Gespräch zu kommen. Es nimmt diesen Auftrag über die
Grenzen der Föderation hinaus und in ökumenischer Offen-
heit wahr.

§ 1

Rechtsstellung

(1) Das BIBELMOBIL ist eine rechtlich unselbstständige
Einrichtung der Föderation. Es handelt selbstständig nach
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Maßgabe der einschlägigen Richtlinien der Föderation. Die
Mitträgerschaft durch Dritte ist möglich.

(2) Das BIBELMOBIL ist dem Kirchenamt der Födera-
tion Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland (nachfol-
gend Kirchenamt) zugeordnet.

(3) Die Geschäftsführung ist durch Vertrag der AMD
übertragen worden.

§ 2

Aufgaben

Das BIBELMOBIL hat die Aufgabe, die Bibel als Buch
der Bücher und damit den christlichen Glauben Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen nahe zu bringen. Dazu steht
ein Bus mit einer Bibelausstellung und Medientechnik zur
Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen
den Auftrag des BIBELMOBIL insbesondere um durch:

a) Arbeit in Schulprojekten,

b) Besuch in Kirchengemeinden und Mitgestaltung von
Gemeindeveranstaltungen,

c) Auftreten in der Öffentlichkeit.

§ 3

Mitträger

Kirchen, kirchliche Einrichtungen und Werke, die sich
verpflichten, das BIBELMOBIL nach Maßgabe einer Fi-
nanzierungsvereinbarung mindestens drei Jahre finanziell
zu unterstützen, können Mitträger werden. Sie erhalten Sitz
und Stimme im Kuratorium. Die AMD ist dauerhaft Mitträ-
gerin beim BIBELMOBIL.

Mitträger sollen bei der Terminplanung für die Einsätze
des BIBELMOBIL besonders berücksichtigt werden.

§ 4

Kuratorium

(1) Für das BIBELMOBIL wird ein Kuratorium einge-
setzt. Im Kuratorium haben

a) die Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutsch-
land drei Stimmen,

b) die AMD eine Stimme,

c) alle Mitträger je eine Stimme.

Der leitende Mitarbeiter oder die leitende Mitarbeiterin
des BIBELMOBIL nimmt beratend an den Sitzungen teil.

(2) Den Vorsitz im Kuratorium führt der Bischof oder die
Bischöfin der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen. Das Kuratorium wählt auf die Dauer von drei Jah-
ren eine Stellvertretung.

(3) Das Kuratorium tagt einmal jährlich. Es wird von dem
oder der Vorsitzenden schriftlich eingeladen. Es ist unab-
hängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Der
oder die Vorsitzende oder Stellvertretung müssen anwesend
sein. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Anwesenden ge-
fasst.

(4) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Jahresbericht
über die Arbeit des BIBELMOBIL entgegenzunehmen und
über die Perspektiven des Projekts zu beraten. Es kann dem
Träger Empfehlungen geben.

(5) Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben.

§ 5

Fachbeirat

(1) Der Träger kann einen Fachbeirat berufen. Er hat die
Aufgabe, die konzeptionelle Entwicklung des BIBELMO-
BIL zu begleiten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des BIBELMOBIL in Fachfragen zur Beratung zur Verfü-
gung zu stehen. Er gibt dem Kuratorium Empfehlungen.

(2) Der Fachbeirat soll bis zu sieben Mitglieder haben.
Über die Zusammensetzung ist vorher im Kuratorium zu be-
raten.

Der geschäftsführende Mitarbeiter oder die geschäftsfüh-
rende Mitarbeiterin der AMD ist geborenes Mitglied des
Fachbeirats. Der leitende Mitarbeiter oder die leitende Mit-
arbeiterin des BIBELMOBIL nimmt beratend an den Sit-
zungen teil.

(3) Der Fachbeirat wählt aus seiner Mitte auf die Dauer
von drei Jahren einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende.
Der oder die Vorsitzende beruft zu den Sitzungen ein und
leitet diese.

(4) Der Fachbeirat kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben.

§ 6

Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Um-
setzung der Beschlüsse des Trägers und die Umsetzung der
Beschlüsse der Gremien im Zusammenwirken mit dem Trä-
ger.

Zu den laufenden Geschäftsführungsaufgaben gehören
insbesondere:

a) die Führung der laufenden Kassengeschäfte inklusive
der dazugehörigen Buchführung,

b) die Fachaufsicht über die Mitarbeiter,

c) die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter im Rahmen der
laufenden Geschäfte; disziplinarische Maßnahmen be-
dürfen der Abstimmung mit dem Träger,

d) die Mitwirkung an einem Konzept für die Öffentlich-
keitsarbeit gemeinsam mit dem Träger,

e) die Werbung für das Projekt und die Erschließung neuer
Kontakte über das Netz der bisherigen Förderer, Freun-
de und Nutzer des BIBELMOBIL hinaus,

f) die Mitwirkung in den Gremien nach Maßgabe dieser
Ordnung,

g) Entwicklung von Finanzierungsplänen für die Weiter-
führung des Projekts,

h) Vorbereitung der Sitzung des Kuratoriums und des
Fachbeirates.

(2) Weitere Vereinbarungen zur Geschäftsführung kön-
nen in einem Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt werden.

§ 7

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden entspre-
chend den Regelungen der Föderation Evangelischer Kir-
chen in Mitteldeutschland angestellt. Sie unterstehen der
Dienst- und Fachaufsicht der Geschäftsführung.

(2) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vertreten die
Aufgaben des BIBELMOBIL gemäß § 2 dieser Ordnung in
der Öffentlichkeit. Sie arbeiten im Rahmen der geltenden
Dienstanweisungen und den Anweisungen der Geschäfts-
führung eigenverantwortlich.
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(3) Über die Anstellung von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen für das BIBELMOBIL entscheidet der Träger in
Abstimmung mit der Geschäftsführung.

§ 8

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Bis zur erstmaligen Zusammenkunft des Kuratoriums
arbeitet an Stelle des Fachbeirats nach § 5 eine vom Träger
eingesetzte Projektgruppe nach Maßgabe der Regelungen
für den Fachbeirat.

(2) Über Änderungen dieser Ordnung beschließt das Kir-
chenamt.

(3) Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2006 in Kraft 
und tritt zum 31. Dezember 2008 außer Kraft, sofern nicht
bis zu diesem Zeitpunkt ihre Verlängerung beschlossen
wird.

M a g d e b u r g ,  den 15. November 2005

Das Kirchenamt der Föderation
Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland

Brigitte  A n d r a e

Präsidentin

C. Aus den Gliedkirchen
Evangelische Landeskirche in Baden

Nr. 35 Bekanntmachung der geänderten Grundord-
nung der Evangelischen Landeskirche in Ba-
den (Grundordnung). 

Vom 1. Januar 2006. (GVBl. S. 1)

Nachstehend wird der Wortlaut der Grundordnung der
Evangelischen Landeskirche in Baden, zuletzt bekannt ge-
macht in der Fassung vom 26. April 2001 (GVBl. S. 62), in
der sich aufgrund der Änderungsgesetze zur Grundordnung
vom 12. April 2003 (GVBl. S. 97) und vom 20. Oktober
2005 (GVBl. 2005 S. 166) ergebenden und in der ab 1. Ja-
nuar 2006 geltenden Fassung bekannt gemacht.

K a r l s r u h e ,  den 01. Januar 2006 

Evangelischer Oberkirchenrat 

Dr.  W i n t e r  

Oberkirchenrat

Grundordnung 
der Evangelischen Landeskirche in Baden

Vom 23. April 1958 (GVBl. S. 17),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Januar 2006
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Vorspruch

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden glaubt und
bekennt Jesus Christus als ihren Herrn und als alleiniges
Haupt der Christenheit.

(2) Sie gründet sich als Kirche der Reformation auf das in
der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments bezeugte
Wort Gottes, die alleinige Quelle und oberste Richtschnur
ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und bekennt,
dass das Heil allein aus Gnaden, allein im Glauben an Jesus
Christus empfangen wird.

(3) Sie bezeugt ihren Glauben durch die drei altkirch-
lichen Glaubensbekenntnisse: Apostolicum, Nicaenum und
Athanasianum.

(4) Sie anerkennt, gebunden an die Unionsurkunde von
1821 und ihre gesetzliche Erläuterung von 1855, namentlich
und ausdrücklich das Augsburger Bekenntnis als das ge-
meinsame Grundbekenntnis der Kirchen der Reformation,
sowie den kleinen Katechismus Luthers und den Heidelber-
ger Katechismus nebeneinander, abgesehen von denjenigen
Katechismusstücken, die zur Sakramentsauffassung der
Unionsurkunde in Widerspruch stehen.

(5) Sie bejaht die Theologische Erklärung von Barmen
als schriftgemäße Bezeugung des Evangeliums gegenüber
Irrlehren und Eingriffen totalitärer Gewalt.

(6) Sie weiß sich verpflichtet, ihr Bekenntnis immer wie-
der an der Heiligen Schrift zu prüfen und es in Lehre und
Ordnung zu bezeugen und lebendig zu halten.

Auf dieser Grundlage hat die Evangelische Landeskirche
in Baden ihre Grundordnung neu beschlossen. Sie ist dabei
überzeugt, dass alles Recht in der Landeskirche allein dem
Auftrag ihres Herrn Jesus Christus zu dienen hat. Er findet
in diesem Auftrag seine Vollmacht und seine Grenze. Daher
ist jede Bestimmung der Grundordnung im Geist der Liebe
Christi zu halten.

I. Abschnitt 

Die Landeskirche

1. Allgemeines

§ 1

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden bekennt
sich mit allen ihren Gliedern und Gemeinden als Kirche
Jesu Christi. In der Gemeinschaft der gesamten Christenheit
bezeugt sie das Evangelium allen Menschen dadurch, dass
sie das Wort Gottes verkündigt, die Sakramente verwaltet
und mit der Tat der Liebe dient. In ihren Ordnungen und in
ihrem Handeln achtet sie die Würde jedes Menschen als
Ebenbild Gottes.

§ 2

(1) Die Landeskirche ist eine Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und steht in Kirchengemein-
schaft mit allen Kirchen, die die Konkordie reformatori-
scher Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie) unter-
zeichnet haben. Diesen Kirchen gewährt sie volle
Abendmahls-, Kanzel- und Dienstgemeinschaft. Glieder an-
derer christlicher Kirchen und Gemeinden sind zur Teilnah-
me am heiligen Abendmahl eingeladen.

(2) Die Landeskirche steht in der Gemeinschaft des Öku-
menischen Rates der Kirchen. Mit ihm sucht sie die Zu-
sammenarbeit mit allen Kirchen und christlichen Gemein-
schaften. Als Unionskirche weiß sie sich dabei verpflichtet,
kirchentrennende Unterschiede zu überwinden und die in
Christus vorgegebene Einheit der Kirche im Dienst an der
Welt sichtbar werden zu lassen.

(3) Die Landeskirche will im Glauben an Jesus Christus
und im Gehorsam ihm gegenüber festhalten, was sie mit der
Judenheit verbindet. Sie lebt aus der Verheißung, die zuerst
an Israel ergangen ist, und bezeugt Gottes bleibende Erwäh-
lung Israels. Sie beugt sich unter die Schuld der Christenheit
am Leiden des jüdischen Volkes und verurteilt alle Formen
der Judenfeindlichkeit.

§ 3

(1) Die Landeskirche entscheidet im Rahmen der in § 2
genannten Bindungen selbständig über ihre Lehre, über die
Ordnung ihres Gottesdienstes und ihrer gottesdienstlichen
Handlungen. Sie ordnet selbständig ihren Aufbau, ihre Äm-
ter und Dienste und die Durchführung ihrer Verwaltung.

(2) Die Selbständigkeit der Landeskirche wird gegenüber
anderen öffentlichen Körperschaften nur beschränkt durch
vertragliche Vereinbarungen und durch das für alle geltende
Gesetz, soweit dieses Gesetz nicht im Widerspruch steht zu
dem Auftrag der Kirche.

§ 4

Die Landeskirche ist mit den Einzelgemeinden und Kir-
chenbezirken, in denen sie sich aufbaut, nach ihrer inneren
Ordnung eine Körperschaft eigener Art. In ihrem Verhältnis
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zur staatlichen Rechtsordnung besitzt sie die Rechte einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts.

2. Die Kirchenmitgliedschaft

§ 5

(1) Mitglied der Landeskirche ist, wer Mitglied einer ih-
rer Pfarr- oder Kirchengemeinden ist. Mitglieder einer
Pfarr- oder Kirchengemeinde sind alle getauften evangeli-
schen Christen, die im Bereich der Gemeinde ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und nicht aus der
evangelischen Kirche ausgetreten oder ausschließlich Mit-
glieder einer anderen Kirchengemeinschaft sind.

(2) Mitglied einer Gemeinde ist außerdem, wer als ge-
taufter Christ nach den rechtlichen Bestimmungen durch
den zuständigen Ältestenkreis aufgenommen worden ist.
Das Weitere über Erwerb und Verlust der Kirchenmitglied-
schaft und über einzelne Rechte und Pflichten des Kirchen-
mitglieds wird durch die gesamt-kirchliche Rechtssetzung
der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie in deren
Rahmen durch Kirchengesetz geregelt.

(3) Die Mitgliedschaft in der Landeskirche vermittelt je-
dem Kirchenmitglied die Zugehörigkeit zu der in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland bestehenden Gemeinschaft
der evangelischen Christenheit. Die sich daraus für das Kir-
chenmitglied ergebenden Rechte und Pflichten gelten im ge-
samten Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland.

(4) Durch Vereinbarung mit einer anderen Kirche oder
christlichen Religionsgemeinschaft kann für den Übertritt
eines Mitglieds ein Mitgliedschaftswechsel geregelt wer-
den, der an die Stelle des sonst erforderlichen Kirchenaus-
tritts oder der Aufnahme in die Kirche tritt.

§ 6

(1) Die Mitglieder der Landeskirche sind durch die Taufe
Glieder der Gemeinde Jesu Christi.

(2) Die Mitglieder der Landeskirche haben Anteil an der
Verantwortung für die Sendung der Kirche und stehen in ih-
ren Ordnungen. Nach dem Maße ihrer Kräfte übernehmen
sie Ämter und Dienste. Sie tragen durch Abgaben und Opfer
zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben bei.

(3) Die vollen kirchlichen Rechte und Pflichten erwachsen
den Mitgliedern der Landeskirche in der Regel mit der Kon-
firmation und nach der Bestimmung über die Wahlfähigkeit.

§ 7

(1) Die Rechte eines Kirchenmitglieds, mit Ausnahme
der Zulassung zum Abendmahl, stehen bis zur Religions-
mündigkeit auch einem ungetauften Kinde zu, bei dem min-
destens ein Elternteil der evangelischen Kirche angehört.

(2) Die Konfirmation setzt Taufe und Kirchenmitglied-
schaft voraus. Wird im Falle des Absatzes 1 nach Eintritt der
Religionsmündigkeit die Aufnahme in die Kirche beantragt,
so geschieht sie nach entsprechender Unterweisung durch
die Taufe.

(3) Wer nicht Mitglied der Landeskirche ist, kann auf sei-
nen oder seines Erziehungsberechtigten Wunsch zur kirch-
lichen Unterweisung und zur Teilnahme am evangelischen
Religionsunterricht an öffentlichen und privaten Schulen
zugelassen werden. 

§ 8

Die Mitgliedschaft in der Landeskirche endet

1. durch Übertritt zu einer anderen Kirche oder christ-
lichen Religionsgemeinschaft (§ 5 Abs. 4),

2. durch Austritt aus der Landeskirche.

§ 9

Aufgehoben.

II. Abschnitt

Die Gemeinde

1. Allgemeines

§ 10

(1) Wo Jesus Christus durch Wort und Sakrament im Hei-
ligen Geist gegenwärtig ist, schafft er seine Gemeinde. Die
Gemeinde erweist sich dadurch als lebendig, dass ihre Glie-
der auf Gottes Wort hören, einander und ihren Mitmenschen
vergeben und das heilige Abendmahl feiern. Die Gemeinde
hält mit ihren Gliedern fest am Gebet, bekennt Christus in
der Welt kraft des Priestertums aller Gläubigen und übt Lie-
be in der tätigen Gemeinschaft und im Dienst an allen Men-
schen.

(2) Die kirchenrechtliche Gestalt der Gemeinde ist nach
Herkommen und Aufgabenstellung vielfältig. Neben den
überkommenen Formen der Orts-, Personal- und Anstalts-
gemeinden können sich im Rahmen dieser Grundordnung
neue Formen der Gemeinde entwickeln. Soweit nicht die
Grundordnung eine nähere Regelung trifft, bleibt diese be-
sonderen Kirchengesetzen und dem gemeindlichen Sat-
zungsrecht vorbehalten.

2. Die Pfarrgemeinde

A. Allgemeines

§ 11

(1) Die Pfarrgemeinde ist die örtliche kirchenrechtliche
Einheit, in deren Gebiet der Auftrag der Kirche wahrge-
nommen wird. Dies geschieht vor allem durch die regelmä-
ßige Feier des Gottesdienstes und die Spendung der Sakra-
mente, durch Unterricht, Seelsorge und Diakonie. Die Pfarr-
gemeinde pflegt die ökumenischen Beziehungen zu den
Gemeinden anderer Konfessionen am Ort.

(2) Soweit sich aus dieser Grundordnung oder anderen
kirchlichen Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt, gehö-
ren zu einer Pfarrgemeinde alle getauften evangelischen
Christen, die in ihrem Bereich ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben und nicht aus der Kirche aus-
getreten sind oder ausschließlich Mitglieder einer anderen
christlichen Gemeinschaft sind. 

(3) Über die Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung,
die örtliche Abgrenzung einer Pfarrgemeinde sowie die Zu-
ordnung der Gemeindeglieder entscheidet der Bezirkskir-
chenrat im Benehmen mit den beteiligten Pfarrgemeinden.
Gehört die Pfarrgemeinde zu einer Kirchengemeinde mit
mehreren Pfarrgemeinden ist das Einvernehmen mit dem
Kirchengemeinderat herzustellen.

(4) Über die Errichtung neuer und die Aufhebung oder
Zusammenlegung bestehender Gemeindepfarrstellen be-
schließt der Bezirkskirchenrat im Rahmen der landeskirch-
lichen Stellenzuweisung im Benehmen mit den betroffenen
Ältestenkreisen und im Einvernehmen mit dem Kirchen-
gemeinderat. Das Gleiche gilt für die Errichtung, Aufhe-
bung und Zuordnung von Predigtstellen. Sind mehrere Kir-
chengemeinden betroffen und kommt es zu keiner Einigung,
entscheidet der Bezirkskirchenrat in eigener Verantwor-
tung.

(5) Dem Ältestenkreis der Pfarrgemeinde steht das Recht
zu, gegen eine Entscheidung des Bezirkskirchenrates nach
den Absätzen 3 und 4 beim Evangelischen Oberkirchenrat
Beschwerde einzulegen. Gegen die Entscheidung des Evan-
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gelischen Oberkirchenrates ist die weitere Beschwerde an
den Landeskirchenrat zulässig. Dieser entscheidet in syn-
odaler Besetzung endgültig.

(6) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Pfarrstellen,
bilden diese ein Gruppenpfarramt. Pfarrstellen können
durch Beschluss des Bezirkskirchenrates auch mit anderen
Stellen zu einem Gruppenamt zusammengefasst werden.
Das Nähere dazu wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

(7) Über den Sitz des Pfarramtes entscheidet der Bezirks-
kirchenrat, wenn bei Zusammenlegungen nach Absatz 3
oder 4 unter den beteiligten Gemeinden keine Einigung er-
zielt werden kann.

(8) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtstel-
len, können für deren Bereich durch Beschluss des Ältesten-
kreises Predigtbezirke eingerichtet werden. Der Beschluss
bedarf der Genehmigung des Bezirkskirchenrates.

(9) Benachbarte Pfarrgemeinden können zur Wahrneh-
mung gemeinsamer Aufgaben auf bestimmten Gebieten des
pfarramtlichen Dienstes im Einvernehmen mit dem Bezirks-
kirchenrat eine überparochiale Zusammenarbeit vereinba-
ren. Soweit eine Pfarrgemeinde einer Kirchengemeinde mit
mehreren Pfarrgemeinden (§ 31 Abs. 2) angehört, ist das
Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat herzustellen.
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates.

§ 12

(1) Die Mitglieder der Pfarrgemeinde haben Anspruch
darauf, dass ihnen in regelmäßigen öffentlichen Gottes-
diensten Gottes Wort verkündigt wird und die Sakramente
gereicht werden.

(2) Kirchliche Einrichtungen, insbesondere Räume in de-
nen gottesdienstliche Feiern stattfinden, dürfen für Veran-
staltungen nur zur Verfügung gestellt werden, wenn es der
Würde des Raumes nicht widerspricht und die Veranstal-
tung nach Form und Inhalt kirchlichen Interessen nicht zu-
wider läuft.

B. Das Kirchenältestenamt

§ 13

(1) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder einer Pfarrge-
meinde wählen aus ihrer Mitte Kirchenälteste, die bereit
sind, dieses Amt nach den Weisungen der heiligen Schrift
auszuüben (Gemeindewahl).

(2) Die Wahl ist ein Dienst an der Gemeinde im Gehor-
sam gegen den alleinigen Herrn der Kirche, Jesus Christus.

(3) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtbe-
zirke sind diese Wahlbezirke.

(4) Die Einzelheiten der Wahlberechtigung, der Wählbar-
keit, des Wahlverfahrens und der Zusammensetzung der
Leitungsorgane der Pfarrgemeinde werden durch kirchli-
ches Gesetz geregelt.

§ 14

Aufgehoben

§ 15 

Aufgehoben

§ 16

Aufgehoben

§ 17

(1) Die gewählten Kirchenältesten unterzeichnen vor ih-
rer Einführung eine Verpflichtung auf das Ältestenamt.

(2) Die Verpflichtung lautet:

»Ich erkenne die in dem Vorspruch zur Grundordnung
der Evangelischen Landeskirche in Baden festgestellten Be-
kenntnisgrundlagen an.*)

Ich verpflichte mich, bei meinem Dienst in der Gemein-
deleitung von diesen Grundlagen nicht abzuweichen, die
Aufgaben eines Kirchenältesten nach den Ordnungen der
Landeskirche gewissenhaft wahrzunehmen und mit dem
Pfarrer zusammenzuarbeiten.

Ich bin willens, die in der Grundordnung an einen Kir-
chenältesten gestellten Erwartungen zu erfüllen.«

Der Wortlaut der Verpflichtung ist unter Berücksichti-
gung des Geschlechts der Beteiligten im Einzelfall entspre-
chend zu ändern. 

(3) Nach Unterzeichnung ihrer Verpflichtung werden die
Kirchenältesten von der Gemeindepfarrerin bzw. vom Ge-
meindepfarrer nach der Ordnung der Agende gottesdienst-
lich eingeführt.

(4) Die gottesdienstliche Einführung der Kirchenältesten
wird mit jeder neuen Amtszeit wiederholt.

§ 18

Aufgehoben

§ 19

Aufgehoben

C. Der Ältestenkreis

§ 20

(1) Die Kirchenältesten bilden mit der Gemeindepfarrerin
bzw. dem Gemeindepfarrer den Ältestenkreis. Dieser leitet
die Pfarrgemeinde und trägt die Verantwortung dafür, dass
der Gemeinde Gottes Wort rein und lauter gepredigt wird,
die Sakramente in ihr recht verwaltet werden und der Dienst
der Liebe getan wird. Bei Stellenteilung richtet sich die Mit-
gliedschaft und das Stimmrecht im Ältestenkreis nach den
Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes.

(2) In dieser Verantwortung sind die Kirchenältesten be-
rufen, gemeinsam mit der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer den
Aufbau der Pfarrgemeinde zu fördern. Insbesondere durch
Mitwirkung im Gottesdienst, in der Gruppen- und Einzel-
seelsorge sowie in den diakonisch-missionarischen Einrich-
tungen und Veranstaltungen in der Gemeinde.

(3) Die Amtszeit des Ältestenkreises beträgt sechs Jahre.

(4) Die Aufgaben des Ältestenkreises sind insbesondere

1. die Mitwirkung bei der Besetzung der Gemeindepfarr-
stellen;

2. die Einrichtung von Predigtbezirken als Wahlbezirke
nach § 11 Abs. 8;

3. die Namensgebung für die Pfarrgemeinde, die Predigt-
bezirke und die kirchlichen Gebäude im Benehmen mit
dem Kirchengemeinderat und dem Evangelischen Ober-
kirchenrat;

4. die Entscheidung über Anträge auf Aufnahme in die
Kirche, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist;

5. Entscheidungen nach Maßgabe der kirchlichen Lebens-
ordnungen;

6. die Wahrnehmung der Mitverantwortung für die Vorbe-
reitung, Gestaltung und Leitung der Gottesdienste im
Rahmen der agendarischen Ordnungen;

*) Es folgt der Text des Vorspruchs
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7. die Festlegung der Zahl und der Zeiten der gemeind-
lichen Gottesdienste. Die Verminderung der Zahl der re-
gelmäßig angebotenen Gottesdienste bedarf der Zustim-
mung des Bezirkskirchenrates;

8. die Verwaltung des den Zwecken der Pfarrgemeinden
ganz oder zum größten Teil gewidmeten Gemeindever-
mögens in dem vom Kirchengemeinderat festgestellten
Umfang;

9. die Behandlung von Anträgen aus der Gemeinde;

10. die Verabschiedung eines Jahresberichts für die Ge-
meindeversammlung;

11. die Wahl der Kirchenältesten in den Kirchengemeinde-
rat sowie die Wahl der Synodalen in die Bezirkssynode.

(5) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtbe-
zirke kann der Ältestenkreis Zuständigkeiten nach Absatz 4
auf die dort gewählten Kirchenältesten übertragen, soweit
diese die örtliche Gemeindearbeit, den Gottesdienst und
Fragen der kirchlichen Lebensordnungen betreffen. Die
Übertragung ist widerruflich. Die Gesamtverantwortung des
Ältestenkreises bleibt unberührt.

(6) Kommen einem Mitglied des Ältestenkreises Bean-
standungen der Dienstführung der Pfarrerin bzw. des Pfar-
rers oder anderer hauptamtlichen Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter zur Kenntnis, so ist es die geschwisterliche
Pflicht, diese mit den Betroffenen allein zu besprechen, ehe
sie Gegenstand der Beratung im Ältestenkreis oder Kirchen-
gemeinderat werden.

(7) Der Ältestenkreis nimmt bei allen seinen Entschei-
dungen Rücksicht auf die anderen Pfarrgemeinden und die
Kirchengemeinde. Bei Behandlung von Gegenständen, die
auch andere Pfarrgemeinden betreffen, insbesondere wegen
der Gemeinsamkeit der kirchlichen Gebäude, halten die Äl-
testenkreise gemeinschaftliche Sitzungen ab.

§ 21 

(1) Der Ältestenkreis wählt aus seiner Mitte ein Mitglied
ins Vorsitzendenamt und bestimmt die Amtszeit. Wird eine
Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester ins Vorsitzenden-
amt gewählt, so übt die Pfarrerin bzw. der Pfarrer das Stell-
vertretendenamt aus. Wird die Pfarrerin bzw. der Pfarrer ins
Vorsitzendenamt gewählt, so wird eine Kirchenälteste bzw.
ein Kirchenältester ins Stellvertretendenamt gewählt. Der
Ältestenkreis kann der stellvertretenden Person bestimmte
Aufgaben übertragen. 

(2) Die Sitzungen des Ältestenkreises sind in der Regel
nicht öffentlich. Der Ältestenkreis kann für einzelne Sitzun-
gen oder einzelne Tagesordnungspunkte, deren Gegenstän-
de einen Verzicht auf eine vertrauliche Beratung zulassen,
die Herstellung der Öffentlichkeit beschließen.

§ 22

Aufgehoben

§ 23

Aufgehoben

§ 24

Der Evangelische Oberkirchenrat kann den Ältestenkreis
auflösen, wenn nach vergeblichen Schlichtungsbemühun-
gen des Bezirkskirchenrates diese Maßnahme erforderlich
ist, um die Pfarrgemeinde vor ernstem Schaden zu bewah-
ren. Der Evangelische Oberkirchenrat soll zuvor die Ge-
meindeversammlung hören. 

D. Der Gemeindebeirat

§ 25

(1) Der Ältestenkreis bildet mit den in der Pfarrgemeinde
tätigen haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Leiterinnen und Leitern von Ge-
meindeausschüssen und -kreisen, Dienstgruppen oder ande-
ren Einrichtungen den Gemeindebeirat.

(2) Die Aufgaben des Gemeindebeirates sind insbesonde-
re:

1. Beratung grundsätzlicher Fragen des Gemeindeaufbaus,

2. Gestaltung und Fortentwicklung kirchlicher Arbeitsfor-
men.

(3) Das Nähere wird durch eine Ordnung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates geregelt.

E. Die Gemeindeversammlung

§ 26

In der Gemeindeversammlung können sich alle Mitglie-
der der Pfarrgemeinde aus ihrer Mitverantwortung für das
Leben und den diakonisch-missionarischen Auftrag der Ge-
meinde über Vorgänge, Vorhaben und Entscheidungen der
Kirche informieren und diese Gegenstände erörtern. Die
Gemeindeversammlung kann durch Mehrheitsbeschluss
den Leitungsorganen der Pfarrgemeinde, der Kirchenge-
meinde, des Kirchenbezirks und der Landeskirche schrift-
lich begründete Vorschläge machen und Anträge stellen, auf
die ein Bescheid zu erteilen ist. Zur Abstimmung und Mit-
wirkung bei Wahlen in der Gemeindeversammlung sind alle
wahlberechtigten Gemeindeglieder berechtigt.

(2) Die Gemeindeversammlung wählt aus den zum Kir-
chenältestenamt befähigten Gemeindegliedern eine Person
in das Vorsitzendenamt und eine weitere in das Stellvertre-
tendenamt und bestimmt die Dauer ihrer Amtszeit.

(3) In jeder Pfarrgemeinde wird mindestens einmal im
Jahr eine Gemeindeversammlung einberufen, um den Jah-
resbericht des Ältestenkreises über die Leitung der Gemein-
de entgegenzunehmen und zu besprechen.

(4) Die Gemeindeversammlung berät den Ältestenkreis
(Kirchengemeinderat) insbesondere

1. vor einer Pfarrwahl durch Erörterung der bei der Pfarr-
stellenbesetzung zu berücksichtigenden Erfordernisse
der Gemeinde;

2. vor der Entschließung des Kirchengemeinderates über

a) Teilung und Zusammenlegung von Gemeinden, Er-
richtung, Zusammenlegung und Aufhebung von
Pfarrstellen,

b) wesentliche Gestaltungen und Veränderungen der
kirchlichen Arbeitsformen in der Gemeinde,

c) Gemeindesatzungen,

d) die Belange der Pfarrgemeinde im Haushaltsplan der
Kirchengemeinde,

e) größere Bauvorhaben in der Gemeinde (z. B. Kir-
che, Gemeindehaus, Kindergarten);

3. vor der Stellungnahme des Ältestenkreises oder seiner
Vertreterinnen bzw. Vertreter im Kirchengemeinderat
der Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemeinden zu
den unter Nummer 2 genannten Gegenständen.

(5) Bei den allgemeinen Kirchenwahlen werden die Kan-
didatinnen und Kandidaten für das Ältestenamt der Gemein-
deversammlung in geeigneter Weise vorgestellt.
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(6) Die Gemeindeversammlung wird von der Person im
Vorsitzendenamt durch öffentliche Bekanntgabe von Zeit,
Ort und Tagesordnung in der Regel 14 Tage vorher einberu-
fen. Die erste Gemeindeversammlung nach den allgemeinen
Kirchenwahlen wird durch die Person im Vorsitz des Älte-
stenkreises einberufen.

(7) Die Gemeindeversammlung ist einzuberufen, wenn
mindestens 20 wahlberechtigte Gemeindeglieder dies mit
Angabe einer Tagesordnung verlangen.

(8) Über den äußeren Verlauf und die sachlichen Ver-
handlungen der Gemeindeversammlung wird ein Protokoll
geführt.

(9) Das Nähere über die Durchführung der Gemeindever-
sammlung wird durch eine Ordnung des Evangelischen
Oberkirchenrates geregelt.

3. Die Kirchengemeinde

A. Allgemeines

§ 27

Besitzt eine Gemeinde die Rechte einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts oder werden ihr künftig diese Rechte
verliehen, so ist sie eine Kirchengemeinde. Ihr Gebiet ist das
Kirchspiel.

§ 28

(1) Änderungen im Bestand einer Kirchengemeinde
(Neubildung, Auflösung, Trennung und Vereinigung) erfol-
gen durch kirchliches Gesetz. Das Gesetz bedarf der verfas-
sungsändernden Mehrheit (§ 132 Abs. 2), wenn die Verän-
derung mit Rücksicht auf gesamtkirchliche oder übergeord-
nete Interessen eines Kirchenbezirkes gegen den Willen der
Kirchengemeinde oder einer betroffenen Pfarrgemeinde
vorgenommen werden soll.

(2) Änderung in der Begrenzung des Kirchspiels (Gebiet
der Kirchengemeinde) erfolgen nach Anhörung der Betei-
ligten durch Rechtsverordnung des Evangelischen Oberkir-
chenrates. Das gilt auch dann, wenn dadurch Kirchenbe-
zirksgrenzen oder die Grenze der Landeskirche verändert
werden.

§ 29

(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben und zur Unter-
haltung gemeinsamer Einrichtungen kann für mehrere Kir-
chengemeinden ein Kirchengemeindeverband gebildet wer-
den.

(2) Die Bildung des Kirchengemeindeverbandes erfolgt
auf Antrag der Kirchengemeinden durch Rechtsverordnung
des Evangelischen Oberkirchenrates.

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 regelt insbeson-
dere das Nähere über

1. die Zusammensetzung der Organe (Verbandsversamm-
lung usw.), das Verfahren ihrer Bildung sowie Art und
Umfang der Zuständigkeit,

2. die Aufgaben, die für die Mitglieder wahrzunehmen
sind (Pflichtaufgaben),

3. die Aufgaben, die durch Vereinbarung von den Mitglie-
dern oder anderen Rechtsträgern im Sinne von § 127
Abs. 2 Nr. 15 a übertragen werden können. Dies gilt
auch für Zuständigkeiten im Sinne § 37 Abs. 3.

(4) Die einzelnen Kirchengemeinden sollen in der Ver-
bandsversammlung angemessen vertreten sein.

(5) Auf Antrag eines Bezirkskirchenrates kann der Lan-
deskirchenrat eine entsprechende Rechtsverordnung über
die Bildung eines Kirchengemeindeverbandes im Beneh-
men mit den betroffenen Kirchengemeinden erlassen, wenn
dies aus übergeordneten Interessen erforderlich ist.

(6) Die Bildung eines Verbandes, dem ein oder mehrere
Kirchenbezirke sowie gleichzeitig eine oder mehrere Kir-
chengemeinden angehören, richtet sich nach § 103 Abs. 7.

(7) Die Auflösung eines Kirchengemeindeverbandes er-
folgt durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates nach
Anhörung des Bezirkskirchenrates, der beteiligten Kirchen-
gemeinden sowie des zuständigen Verbandsorganes. Sat-
zungen bestehender Kirchengemeindeverbände, die bis zum
31. Mai 2001 errichtet wurden, werden nach Anhörung der
Beteiligten durch Rechtsverordnung des Evangelischen
Oberkirchenrates geändert und aufgehoben.

§ 30

(1) Jede Kirchengemeinde besorgt ihre Angelegenheiten
selbstständig im Rahmen der landeskirchlichen Ordnung.
Dabei hat sie zu beachten, dass sie im Ganzen der Landes-
kirche steht und aus der Verantwortung für den Auftrag der
Kirche heraus auf die anderen Kirchengemeinden Rücksicht
zu nehmen hat. 

(2) Die Kirchengemeinde erhält Zuweisungen der Lan-
deskirche nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
über den Finanzausgleich. Die Kirchengemeinde stellt den
Pfarrgemeinden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
die für die örtlich anfallenden Bedürfnisse erforderlichen
Mittel zur eigenverantwortlichen Verwaltung zur Verfü-
gung.

B. Der Kirchengemeinderat

§ 31

(1) Umfasst die Kirchengemeinde eine Pfarrgemeinde, so
ist der Ältestenkreis zugleich der Kirchengemeinderat.

(2) In einer Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemein-
den und mehreren Pfarrstellen gehören dem Kirchenge-
meinderat stimmberechtigt an:

1. Kirchenälteste, die die Ältestenkreise der Pfarrgemein-
den nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
wählen,

2. Personen, die der Kirchengemeinderat beruft,

3. die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer der
Pfarrgemeinden,

4. die Verwalterinnen und Verwalter von Gemeindepfarr-
stellen und

5. die nichttheologischen Mitglieder von Gruppenämtern.

(3) Für die Auflösung des Kirchengemeinderates gilt § 24
entsprechend.

(4) Die Bildung, Zusammenlegung und Auflösung des
Kirchengemeinderates wird im Übrigen durch kirchliches
Gesetz geregelt.

§ 32

(1) Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte je-
weils ein Mitglied ins Vorsitzenden- und Stellvertretenden-
amt. In das Stellvertretendenamt können mehrere Personen
gewählt werden. In diesem Falle ist eine Rangfolge festzu-
legen. Der Kirchengemeinderat bestimmt die Amtszeit die-
ser Ämter.

(2) Wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester
oder ein Mitglied nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 ins Vorsitzenden-
amt gewählt, ist eine Gemeindepfarrerin, ein Gemeindepfar-



78 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Heft 2, 2006

rer ins Stellvertretendenamt zu wählen. Das Entsprechende
gilt für den umgekehrten Fall. Der Kirchengemeinderat soll
dem Mitglied im Stellvertretendenamt bestimmte Leitungs-
aufgaben übertragen.

§ 33

Aufgehoben

§ 34

Aufgehoben

§ 35

Aufgehoben

§ 36

Aufgehoben

§ 37

(1) Der Kirchengemeinderat hat dafür zu sorgen, dass die
äußeren Voraussetzungen für die Erfüllung des Auftrags der
Kirche in der Kirchengemeinde gegeben sind.

(2) Aufgabe des Kirchengemeinderates ist insbesondere

1. die Kirchengemeinde durch die Person im Vorsitzen-
denamt oder Stellvertretendenamt jeweils zusammen
mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates
rechtlich zu vertreten;

2. bei der Besetzung von Gemeindepfarrstellen mitzuwir-
ken;

3. das Haushaltsbuch bzw. den Haushaltsplan der Kirchen-
gemeinde aufzustellen und zu verabschieden und Be-
schluss zu fassen über die zu erhebende Ortskirchen-
steuer und das Kirchgeld nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen;

4. den Pfarrgemeinden im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten die für die örtlich anfallenden Bedürfnisse er-
forderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen (§ 30 Abs.
2);

5. den Pfarrgemeinden die für ihre Bedürfnisse notwendi-
gen Gebäude und Räume zur Verfügung zu stellen;

6. die Beamtinnen und Beamten sowie die Angestellten
der Kirchengemeinde einzustellen, zu ernennen, für sie
Dienstanweisungen zu erlassen und deren Durchfüh-
rung zu überwachen, sie zur Ruhe zu setzen und zu ent-
lassen;

7. Bauvorhaben der Kirchengemeinde zu planen und
durchzuführen und die vorhandenen Gebäude in gutem
Zustand zu erhalten;

8. das Gemeindevermögen zu verwalten;

9. nach Anhörung des Ältestenkreises der betroffenen
Pfarrgemeinde Beschluss zu fassen über die Widmung
ihrer Gebäude und Räume zu kirchlichen Zwecken so-
wie der Überlassung kirchlicher Räume und Gerätschaf-
ten für besondere Zwecke an Dritte;

10. in Angelegenheiten, die mehrere Pfarrgemeinden berüh-
ren, zu entscheiden, wenn die Ältestenkreise keine
Übereinstimmung erzielen;

11. Gemeindesatzungen zu beschließen.

(3) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zu-
ständigkeiten des Kirchengemeinderates auf Ausschüsse,
Ältestenkreise oder andere Rechtsträger werden durch
kirchliches Gesetz geregelt.

§ 38

Aufgehoben

§ 39

(1) Die Sitzungen des Kirchengemeinderates von Kir-
chengemeinden im Sinne von § 31 sind in der Regel öffent-
lich. Der Termin ist der Gemeinde bekannt zu geben. 

(2) Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, wenn kirchliche
Interessen oder Interessen einzelner es erfordern. Die Ent-
scheidung hierüber treffen in der Regel die Vorsitzenden.

§ 40

Aufgehoben

C. Konvent der Gemeindebeiräte

§ 41

(1) Die Gemeindebeiräte können einen Konvent bilden.

(2) Die Aufgaben des Konvents sind insbesondere:

1. Austausch von Erfahrungen in der Gemeindearbeit,

2. Beratung des Kirchengemeinderates, vornehmlich bei
der Gestaltung und Fortentwicklung überparochialer
kirchlicher Arbeitsformen in der Kirchengemeinde, im
Kirchengemeindeverband (§ 29) und im Kirchenbezirk.

(3) § 25 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

4. Die Filialkirchengemeinde 
und der kirchliche Nebenort

§ 42

Aufgehoben

§ 43

Aufgehoben

III. Abschnitt

Dienste in der Gemeinde

1. Allgemeines

§ 44

(1) Der Kirche Jesu Christi und ihren Gemeinden ist der
Auftrag gegeben, das Evangelium in Wort und Tat zu be-
zeugen. Aufgrund der Taufe ist jeder Christ zu Zeugnis und
Dienst in der Gemeinde und in der Welt bevollmächtigt und
verpflichtet.

(2) Die besonderen Gaben und Kräfte einzelner wirken in
den verschiedenen Ämtern und Diensten der Gemeinde zu-
sammen, um den Gemeindegliedern bei der Erfüllung ihres
Auftrags zu helfen.

(3) Für ihren Dienst bedürfen die Christen der ständigen
Erinnerung an Christi Auftrag und Verheißung. Dazu dient
das Predigtamt in seinen verschiedenen Ausgestaltungen.

(4) Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen
keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern haben
teil an dem der ganzen Gemeinde anvertrauten Dienst.

(5) Ordnung und Arbeitsform der Dienste fördern ihre
selbständige Ausübung in partnerschaftlicher Zuordnung
und Mitverantwortung.

(6) Durch die öffentliche Beauftragung bekräftigt die Ge-
meinde ihre Verantwortung für die auftragsgemäße und ge-
meindebezogene Arbeit der zu besonderem Dienst Berufe-
nen. 
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(7) Die Anstellung im kirchlichen Dienst setzt die Mit-
gliedschaft in einer Gliedkirche der EKD voraus. Die Lan-
dessynode kann durch Gesetz für bestimmte Dienste Aus-
nahmen zulassen. Das Gesetz bedarf der Mehrheit der ge-
setzlichen Mitglieder der Landessynode.

(8) Die Gestaltung des Dienst- und Arbeitsrechts erfolgt
im Rahmen kirchengesetzlicher Bestimmungen in vertrau-
ensvoller, partnerschaftlicher Zusammenarbeit von kirch-
lichen Leitungsorganen und von kirchlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.

§ 45

Die in den Dienst der Leitung berufenen Gemeindeglie-
der tragen besondere Verantwortung für die Einheit der Ge-
meinde und der Kirche in Lehre und Leben und fördern den
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Gemeindeglie-
der, der kirchlichen Einrichtungen und Dienste. Die Leitung
obliegt insbesondere dem Ältestenkreis (§ 20).

2. Predigtamt

§ 46

(1) Die öffentliche Wortverkündigung und die Sakra-
mentsverwaltung, durch die Jesus Christus seine Gemeinde
sammelt und erhält, sind Aufgabe der in das Predigtamt der
Kirche berufenen Gemeindeglieder.

(2) Zur Wahrnehmung des Predigtamtes gehören eine Le-
bensführung und ein Verhalten in der Öffentlichkeit, die
diesem Amt nicht widersprechen.

(3) Die im Predigtamt enthaltenen Aufgaben können sich
in einer Vielzahl von Diensten der Verkündigung, Seelsorge
und Unterweisung entfalten. Diese können auf Dauer oder
auf Zeit übertragen und hauptberuflich, nebenberuflich oder
ehrenamtlich ausgeübt werden.

(4) Die nähere rechtliche Gestaltung wird in kirchlichen
Gesetzen geregelt.

§ 47

(1) Zur Ausübung des Predigtamtes ist Berufung durch
die Kirche (Ordination) notwendig.

(2) In das Predigtamt können sowohl Frauen als auch
Männer berufen werden.

(3) Die Einzelheiten der Berufung regeln kirchliche Ge-
setze für die verschiedenen das Predigtamt ausübenden
Dienste. Hierbei sind die gesamtkirchliche Bedeutung der
Ordination und ihre Ordnung in der Evangelischen Kirche
in Deutschland zu beachten. 

§ 48

(1) Die Ordination wird durch die Landesbischöfin bzw.
den Landesbischof vollzogen. Sie kann auch einer anderen
Pfarrerin bzw. einem anderen Pfarrer übertragen werden.

(2) Die Ordinandin bzw. der Ordinand wird nach Unter-
zeichnung der Ordinationsverpflichtung im Hauptgottes-
dienst nach der Ordnung der Agende ordiniert. Dabei ist ein
Gelöbnis abzulegen. Das Gelöbnis der Ordinandin bzw. des
Ordinanden (Anrede, Frage und Antwort) muss in seinem
Inhalt der Ordinationsverpflichtung entsprechen. Von den
zwei assistierenden Personen bei der Ordination soll eine
Pfarrerin bzw. Pfarrer oder ein Mitglied des Ältestenkreises
der Gemeinde sein, in der die Ordination stattfindet.

(3) Die Ordinationsverpflichtung lautet:

»Ich erkenne die in dem Vorspruch zur Grundordnung
der Evangelischen Landeskirche in Baden festgestellten Be-
kenntnisgrundlagen an.*)

Ich verpflichte mich, in Lehre, Verkündigung und bei der
Verwaltung der Sakramente von diesen Grundlagen nicht
abzuweichen, das Beichtgeheimnis zu wahren und die Ord-
nungen der Landeskirche zu halten. Ich bin willens, die in
der Grundordnung an einen Diener im Predigtamt gestellten
Erwartungen zur erfüllen.«

Der Wortlaut der Ordinationsverpflichtung ist unter Be-
rücksichtigung des Geschlechts der Beteiligten im Einzel-
fall entsprechend zu ändern. 

§ 49

(1) Mit der Ordination werden Ordinierte berechtigt und
verpflichtet, öffentlich Gottes Wort zu verkündigen, die Sa-
kramente zu verwalten und andere kirchliche Amtshandlun-
gen vorzunehmen. Die Berechtigungen können abgelegt
oder nach den Bestimmungen des kirchlichen Rechts aber-
kannt werden.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat kann die genannten
Berechtigungen, wenn sie beendigt waren, wieder zuerken-
nen.

3. Dienste im Predigtamt
A. Der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer

§ 50

(1) Im Amt der Pfarrerin bzw. des Pfarrers hat sich eine
besondere Form des kirchlichen Dienstes herausgebildet. In
ihm sind Aufgaben des Predigtamtes, der Leitung und der
Verwaltung zu einer besonderen rechtlichen Gestalt verein-
igt.

(2) In ein Pfarramt können Frauen und Männer berufen
werden, die die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erlan-
gung einer Pfarrstelle erfüllen.

(3) Wenn es erforderlich ist, können in das Pfarramt auch
Gemeindeglieder berufen werden, die nicht alle gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Erlangung einer Pfarrstelle
erfüllen.

§ 51

Pfarrerinnen und Pfarrer stehen zur Landeskirche in ei-
nem Dienstverhältnis, dessen besondere Art durch die Ordi-
nationsverpflichtung (§ 48 Abs. 2 und 3) bestimmt ist. Das
Dienstverhältnis kann deshalb auch durch kirchliches Ge-
setz mit besonderen Verpflichtungen und Beschränkungen
verbunden werden. Das Dienst- und Besoldungsrecht wird
durch kirchliches Gesetz geregelt. 

§ 52

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind in der Verkündigung
des Wortes Gottes und in der Verwaltung der Sakramente
nur an ihre Ordinationsverpflichtung (§ 48 Abs. 2 und 3) ge-
bunden. Hierbei ist ihr Dienst auf die Gemeinde bezogen
und auf ihre Mitverantwortung angewiesen.

(2) An Entschließungen des Ältestenkreises und des Kir-
chengemeinderates und an Weisungen der Dekanin bzw.
des Dekans und der Kirchenleitung haben sich Pfarrerinnen
und Pfarrer im Rahmen der kirchlichen Ordnung zu halten. 

(3) Die Pfarrerin bzw. der Pfarrer ist gemeinsam mit den
Kirchenältesten für die Vorbereitung, Gestaltung und Lei-
tung des Gottesdienstes im Rahmen der agendarischen Ord-
nungen verantwortlich.

*) Es folgt der Text des Vorspruchs
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§ 53

Den Pfarrerinnen und Pfarrern können nach dem Maße
ihrer Leistungsfähigkeit vom Evangelischen Oberkirchenrat
oder vom Bezirkskirchenrat Dienste zugewiesen werden,
die nicht zu der Stelle des jeweiligen Pfarramts gehören. Die
Dienste können auch außerhalb des jeweiligen Gemeinde-
bezirks liegen.

B. Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer

§ 54

Der Dienst in jedem Gemeindepfarramt erstreckt sich auf
einen bestimmten Bezirk. In diesem Bereich besteht die Be-
rechtigung und die Verpflichtung, die pfarramtlichen Hand-
lungen zu vollziehen.

§ 55

(1) Jedes Mitglied der Landeskirche ist dem für seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Pfarr-
amt zugewiesen. Im Falle der Not ist jede Pfarrerin bzw. je-
der Pfarrer zuständig.

(2) Gemeindeglieder können sich mit Angabe des Grun-
des von der für sie zuständigen Pfarrstelle im Ganzen oder
für eine Amtshandlung abmelden und bei einer anderen
Pfarrstelle anmelden. Die gewählte Pfarrerin bzw. der ge-
wählte Pfarrer ist nicht verpflichtet, die Anmeldung für eine
einzelne Amtshandlung anzunehmen.

(3) Erfolgt die Abmeldung im Ganzen und wird die An-
meldung durch den Ältestenkreis angenommen, so geht das
Gemeindeglied in die gewählte Gemeinde über und ist in ih-
ren Kirchenbüchern zu führen. Hat es in der bisherigen Ge-
meinde ein kirchliches Amt bekleidet, so scheidet es aus
diesem Amt aus.

§ 56

(1) Über jede Abmeldung ist von dem für das Gemeinde-
glied bisher zuständigen Pfarramt eine Bescheinigung aus-
zustellen, ohne deren Vorlage die gewählte Pfarrerin bzw.
der gewählte Pfarrer die Anmeldung nicht annehmen darf.
Dieser Abmeldeschein ist zu versagen, wenn es seelsorger-
lich geboten ist, weil das Gemeindeglied sich durch die Ab-
meldung kirchlichen Ordnungen entziehen will.

(2) Wird die Abmeldung versagt, so entscheidet auf Be-
schwerde die Dekanin bzw. der Dekan.

(3) Bei Abmeldung für einzelne Amtshandlungen hat die
gewählte Pfarrerin bzw. der gewählte Pfarrer die vollzogene
Amtshandlung dem zuständigen Pfarramt mitzuteilen. 

§ 57

Gehört ein Mitglied der Ortsgemeinde zugleich zu einer
im Bereich der Pfarr- oder Kirchengemeinde bestehenden
Personal- oder Anstaltsgemeinde, die einem Predigtamt der
Landeskirche zugeordnet ist, so finden die §§ 55, 56 sinnge-
mäß Anwendung.

§ 58

Aufgehoben

§ 59

(1) Die Besetzung der Gemeindepfarrstellen erfolgt im
Zusammenwirken von Gemeinde, Kirchenbezirk und Kir-
chenleitung durch Gemeindewahl nach Ausschreibung der
Pfarrei und die Berufung der bzw. des Gewählten durch die
Kirchenleitung. Verzichtet die Gemeinde auf ihr Wahlrecht
oder kommt keine Wahl zustande, so besetzt die Landesbi-

schöfin bzw. der Landesbischof die Pfarrstelle nach Anhö-
rung des Ältestenkreises des Bezirkskirchenrates und des
Landeskirchenrates. Die besonderen Bestimmungen über
die Besetzung der Dekanatspfarrstellen bleiben unberührt.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Absatzes 1 kann
die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof innerhalb des
Kalenderjahres bis zu 15 vom evangelischen Oberkirchenrat
zu bestimmende Gemeindepfarrstellen mit oder ohne Aus-
schreibung nach Anhörung des Evangelischen Oberkirchen-
rates und des Ältestenkreises besetzen.

(3) Den Wahlkörper bei der Pfarrwahl bilden die Kir-
chenältesten. Zum Wahlkörper gehören weiterhin

1. in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarreien ein Mit-
glied des Kirchegemeinderates, in der Regel die Person
im Vorsitzendenamt des Kirchengemeinderates,

2. ein Mitglied des Bezirkskirchenrates, in der Regel die
Dekanin bzw. der Dekan oder die Dekanstellvertreterin
bzw. der Dekanstellvertreter,

jedoch nicht die Person, die die Pfarrstelle bisher innehat. 

(4) Die Wahlhandlung findet in einem Gottesdienst statt.
Sie wird durch die Dekanstellvertreterin bzw. den Dekan-
stellvertreter oder ein anderes Mitglied des Bezirkskirchen-
rates geleitet.

(5) Das Verfahren der Pfarrstellenbesetzung wird durch
kirchliches Gesetz geregelt.

(6) Für die Besetzung der noch bestehenden standesherr-
lichen und grundherrlichen Patronatspfarreien gelten beson-
dere kirchliche Verordnungen. *) Die Ernennung der Pfar-
rerin bzw. des Pfarrers durch die Patronin bzw. den Patron
bedarf in jedem Falle der Bestätigung durch die Kirchenlei-
tung. 

§ 60

Auf Gemeindepfarrstellen berufene Pfarrerinnen und
Pfarrer werden von der Dekanin bzw. vom Dekan nach der
Ordnung der Agende gottesdienstlich eingeführt und ver-
pflichtet.

§ 61

(1) Die Berufung auf eine Gemeindepfarrstelle ist in der
Regel unwiderruflich.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf ihre Pfarrstelle
im Benehmen mit dem Ältestenkreis und mit Genehmigung
des Evangelischen Oberkirchenrates verzichten. Auf Antrag
der Kirchenältesten kann der Landeskirchenrat im Beneh-
men mit dem Bezirkskirchenrat Pfarrerinnen und Pfarrer
versetzen, wenn insbesondere nach mehrjähriger Amtszeit
in dieser Stelle ein berechtigtes Interesse an einem Wechsel
im Pfarramt besteht. Vor der Entscheidung des Landeskir-
chenrates sind die Pfarrerin bzw. der Pfarrer und die Kir-
chenältesten anzuhören und ist der Pfarrerin bzw. dem Pfar-
rer Gelegenheit zu geben, sich um eine andere Pfarrstelle zu
bewerben. 

(3) Von der Regelung in Absatz 2 bleiben unberührt aus
dringenden Gründen des Dienstes erforderliche Versetzun-
gen auf eine andere Pfarrstelle, in den Wartestand oder vor-
zeitigen Ruhestand nach dem Pfarrdienstgesetz sowie eine
Amtsenthebung oder Entfernung aus dem Dienst aufgrund
eines Urteils des Disziplinargerichts. Hierbei bedürfen Vor-
aussetzungen, Verfahren und Rechtsfolgen einer näheren
gesetzlichen Regelung.

*) Siehe hierzu der Verordnung über die Besetzung der Patronats-
pfarreien vom 28. 10. 1975 (GVBl.S. 96)
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§ 62

Eine Pfarrstelle kann mehrere Mitgliedern der Landeskir-
che, die die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erlangung ei-
ner Pfarrstelle erfüllen, zur gemeinsamen Ausübung pfarr-
amtlicher Dienste übertragen werden. Hiervon bleibt unbe-
rührt § 50 Abs. 3.

C. Die landeskirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrer

§ 63

(1) Für übergemeindliche Aufgaben, zum Dienst der Lei-
tung oder als kirchliche Religionslehrerinnen und Reli-
gionslehrer werden Frauen und Männer berufen, die die ge-
setzlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer Pfarrstelle
erfüllen oder bereits im Gemeindepfarramt sind. Sie tun ih-
ren Dienst als landeskirchliche Pfarrerin bzw. Pfarrer. Die
Bestimmungen für das Gemeindepfarramt finden auf sie
entsprechend Anwendung. Soweit kirchengesetzlich keine
andere Regelung getroffen ist, sind landeskirchliche Pfarre-
rinnen und Pfarrer frei versetzbar.

(2) Für landeskirchliche Pfarrstellen sollen dem Ältesten-
kreis entsprechende Gruppen von Gemeindegliedern (Mit-
arbeiterkreis) gebildet werden, die an der Verantwortung
beteiligt sind.

(3) Landeskirchliche Pfarrerinnen bzw. Pfarrer werden
von einer beauftragten Person der Landesbischöfin bzw. des
Landesbischofs in Anwesenheit des Kreises der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in einem Gottesdienst nach der Ord-
nung der Agende eingeführt und verpflichtet.

(4) Werden zur Erfüllung eines kirchlichen Auftrags
Pfarrerinnen bzw. Pfarrer in den Staatsdienst übernommen,
so bleiben sie in einem Pfarrdienstverhältnis zur Landeskir-
che.

D. Die Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare

§ 64

Kandidatinnen und Kandidaten der evangelischen Theo-
logie, die nach bestandener zweiter theologischer Prüfung
vom Evangelischen Oberkirchenrat als Pfarrvikarinnen und
Pfarrvikare im Dienst der Landeskirche angestellt werden,
treten in ein öffentlich-rechtliches widerrufliches Dienstver-
hältnis zur Landeskirche und erlangen die Anwartschaft auf
Verwendung als Pfarrerinnen und Pfarrer. Das Dienst- und
Besoldungsrecht wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

E. Die Pfarrdiakoninnen und Pfarrdiakone

§ 65

Mit der hauptamtlichen Ausübung von Diensten im Pre-
digtamt können Pfarrdiakoninnen und Pfarrdiakone beauf-
tragt werden. Das Dienst- und Besoldungsrecht wird durch
kirchliches Gesetz geregelt.

F. Die Prädikantinnen und Prädikanten

§ 66

(1) Mit dem Predigtamt oder einzelnen Aufgaben dieses
Amtes können Prädikantinnen und Prädikanten nach ent-
sprechender Zurüstung beauftragt werden.

(2) Das Nähere wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

G. Die Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone

§ 66 a 

(1) Zur fachgerechten und selbständigen Erfüllung insbe-
sondere pädagogischer und gemeindediakonischer Aufga-
ben beruft die Landeskirche durch anerkannte Ausbildungs-

gänge qualifizierte Gemeindediakoninnen und Gemeindedi-
akone in ihren Dienst. Mit ihrer Tätigkeit haben sie teil am
Auftrag der Kirche, das Evangelium in Wort und Tat zu be-
zeugen (§ 44).

(2) Die Gemeindediakoninnen und die Gemeindediakone
werden von der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof
in den Dienst der Kirche berufen. Sie werden zu Beginn des
Dienstes in einem Gottesdienst gesegnet und gesendet.

(3) Das Nähere wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

H. Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer

§ 66 b

(1) Die Landeskirche beruft zur Erteilung von evangeli-
schem Religionsunterricht an öffentlichen und privaten
Schulen durch anerkannte Ausbildungsgänge qualifizierte
Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Ihre Tätigkeit
gründet im Verkündigungsauftrag der Kirche (§ 46).

(2) § 63 Abs. 4 findet sinngemäß Anwendung.

4. Weitere Dienste in der Gemeinde

§ 67

(1) Zu den Aufgaben der Gemeinde gehören neben der
Verkündigung und Lehre weitere Dienste am Nächsten und
der Gesellschaft. Zur fachgerechten Erfüllung dieser Aufga-
ben können geeignete und durch Ausbildung und Fortbil-
dung zugerüstete Personen insbesondere zu

– Alten- und Familienpflegerinnen und -pflegern,

– Erzieherinnen und Erziehern,

– Krankenschwestern und Krankenpflegern,

– Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern,

– Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

berufen werden.

(2) In jeder Kirchengemeinde soll eine Stelle für eine Or-
ganistin bzw. einen Organisten (Kirchenmusikerin bzw.
Kirchenmusiker) eingerichtet werden.

(3) Erfordert es der Umfang der Verwaltung, so sind hier-
für geeignete Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einzustel-
len. In jeder Gemeinde soll die Stelle einer Kirchendienerin
bzw. eines Kirchendieners eingerichtet werden, wenn der
Umfang der diesbezüglichen Aufgaben es erfordert.

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versehen ihren
Dienst selbständig, jedoch in steter Zuordnung zu den ande-
ren Ämtern und in der Ausrichtung auf den Gesamtauftrag
der Gemeinde. Für die Zusammenarbeit ist eine klare Be-
stimmung und Abgrenzung der einzelnen Aufgaben und
eine Arbeitsteilung entsprechend den verschiedenen Ausbil-
dungen Voraussetzung.

(5) Die zu diesen Diensten Berufenen werden von der
Gemeindepfarrerin bzw. vom Gemeindepfarrer in einem
Hauptgottesdienst nach der Ordnung der Agende eingeführt
und verpflichtet. Für die Einführung und Verpflichtung zu
übergemeindlichen Diensten ist die Dekanin bzw. der De-
kan oder deren Stellvertretung zuständig.

(6) Die nähere Gestaltung der in den Absätzen 1 bis 3 ge-
nannten Dienste erfolgt durch kirchliches Gesetz oder
Rechtsverordnung.
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IV. Abschnitt

Gemeinsame Dienste der Landeskirche

§ 68

(1) Die Landeskirche mit ihren Kirchenbezirken und Ge-
meinden hat den Auftrag zur Weltmission. Sie nimmt diese
Aufgabe wahr durch das Evangelische Missionswerk in
Sudwestdeutschland und in Zusammenarbeit mit den Mis-
sionsgesellschaften ihres Bereiches und missionarischen
Arbeitsgemeinschaften sowie den Partnerkirchen in allen
Erdteilen.

(2) Die Landeskirche

1. erfüllt diesen Auftrag in Predigt, Unterweisung und in
der Form der Unterstützung für Ausbildung, Sendung
und Austausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und für Aufgaben der Weltmission;

2. bemüht sich um Zuordnung von Mission und Kirche auf
allen Ebenen;

3. sucht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ande-
ren Kirchen und christlichen Gemeinschaften;

4. ist offen für das Gespräch mit anderen Religionsgemein-
schaften.

§ 69

Die Landeskirche mit ihren Kirchenbezirken und Ge-
meinden bemüht sich um die Begegnung mit der Judenheit.
Die Landeskirche ist darauf bedacht, in Gottesdienst und
Unterricht, Lehre und Leben ihr erneuertes Verständnis des
Volkes Israels als Gottes Volk wach zu halten. 

§ 70

Die Landeskirche mit ihren Kirchenbezirken und Ge-
meinden ist zur ökumenischen Zusammenarbeit mit allen
Kirchen und christlichen Gemeinschaften verpflichtet und
bereit. Darum unterstützt sie die Zusammenarbeit auf allen
Ebenen durch Weckung ökumenischen Bewusstseins und
ökumenischer Verantwortung; sie fördert die Bildung
zwischenkirchlicher Arbeitsgemeinschaften.

§ 71

Die Landeskirche mit ihren Kirchenbezirken und Ge-
meinden ist zum Dienst an den evangelischen Minderheits-
kirchen und den evangelischen Christen in der Zerstreuung
(Diaspora) verpflichtet. Sie fördert die zur Erfüllung dieses
Dienstes bestehenden Einrichtungen.

§ 72 

Die Landeskirche weiß sich für Entwicklungsaufgaben
mitverantwortlich. Sie nimmt diese wahr im eigenen Be-
reich, im Rahmen der Evangelischen Kirche in Deutschland
und in ökumenischer Zusammenarbeit. Sie beteiligt sich an
dafür eingerichteten Diensten. 

§ 73 

(1) Die Landeskirche, die Kirchenbezirke und die Kir-
chengemeinden sorgen dafür, dass das kirchliche Leben di-
akonisch bestimmt wird. Sie schaffen diakonische Dienste
und Einrichtungen und wirken darauf hin, dass die Gemein-
deglieder zum diakonischen Dienst gerufen werden und die
Menschen in Not Hilfe erfahren. Sie suchen auch die Ur-
sachen der Not zu beheben. Wie in der Landeskirche, in den
Kirchenbezirken und in den Kirchengemeinden, so ge-
schieht kirchlicher und diakonischer Dienst auch in den
kirchlichen Werken, Verbänden und Einrichtungen.

(2) Im Diakonischen Werk sind die Kirchengemeinden
und Kirchenbezirke mit den sonstigen Rechtsträgern diako-
nischer Einrichtungen und Werke zusammengeschlossen.
Es ist dem als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege
anerkannten Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche
in Deutschland angeschlossen.

(3) Das Diakonische Werk nimmt diakonische Aufgaben
der Landeskirche im Auftrag und unter Mitverantwortung
der Leitungsorgane der Landeskirche im Zusammenwirken
mit diesen wahr. Es hilft den Kirchengemeinden, Kirchen-
bezirken und sonstigen Trägern diakonischer Arbeit bei der
Gestaltung und Durchführung dieses Dienstes und vertritt
im Rahmen der landeskirchlichen Ordnung die diakonische
Arbeit der Kirche und deren Belange in der Öffentlichkeit,
bei staatlichen und kommunalen Körperschaften und bei
Behörden. 

(4) Das Diakonische Werk und die ihm angeschlossenen
Werke und Einrichtungen stehen ungeachtet ihrer Rechts-
form unter dem Schutz und der Fürsorge der Landeskirche. 

(5) Das Nähere regelt ein kirchliches Gesetz.

§ 74

Der Auftrag des Evangeliums führt die Kirche zu beson-
deren Diensten an den verschiedenen Gliedern und Gruppen
der Gemeinde. Diese Dienste sind vorwiegend Aufgabe der
örtlichen Gemeinde und des Kirchenbezirks. Diese werden
dabei unterstützt durch die für diese besonderen Aufgaben
tätigen gesamtkirchlichen Dienste.

§ 75

Aufgehoben

V. Abschnitt 

Der Kirchenbezirk

1. Allgemeines

§ 76

Die Landeskirche gliedert sich in Kirchenbezirke. Der
Kirchenbezirk vereinigt Gemeinden eines zusammengehö-
rigen Gebiets zur gegenseitigen Unterstützung in ihrem
Dienst und zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben. Der Kir-
chenbezirk soll sich in einer eigenständigen Lebens- und
Dienstgemeinschaft auswirken und entfalten. In unmittelba-
rer Verantwortung für den kirchlichen Auftrag in den Le-
bensbereichen seines Raumes kann der Kirchenbezirk eige-
ne Dienste und Einrichtungen schaffen und neue Arbeitsfor-
men kirchlichen Dienstes entwickeln. Der Kirchenbezirk
fördert die Verbundenheit der Gemeinden mit der Landes-
kirche sowie den kirchlichen Werken und Einrichtungen. Er
pflegt die ökumenischen Beziehungen der Gemeinden und
des Kirchenbezirks zu anderen christlichen Gemeinschaften
in seinem Bereich. 

§ 77

(1) Ein Kirchebezirk kann nach Anhörung der beteiligten
Kirchengemeinderäte und Ältestenkreise sowie im Beneh-
men mit den Bezirkskirchenräten durch kirchliches Gesetz
errichtet, geteilt oder mit einem anderen vereinigt werden.
Das Gesetz bedarf der verfassungsändernden Mehrheit
(§ 132 Abs. 2), wenn die Veränderung mit Rücksicht auf ge-
samtkirchliche und übergeordnete Interessen gegen den
Willen eines betroffenen Kirchenbezirks vorgenommen
werden soll. Die Umgliederung einzelner Kirchengemein-
den in einen anderen Kirchenbezirk erfolgt in entsprechen-
der Weise durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.



Heft 2, 2006 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland 83

(2) Soll eine Kirchengemeinde mit Zustimmung des Kir-
chengemeinderates und im Benehmen mit dem Bezirkskir-
chenrat an eine andere Landeskirche abgegeben werden, er-
folgt dies durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.
Das Gleiche gilt für die Aufnahme einer Kirchengemeinde
aus einer anderen Landeskirche.

(3) Neubildung, Teilung, Vereinigung und Neuabgren-
zung von Kirchenbezirken sollen den für den Dienst am
Menschen in seinen verschiedenen Lebensbereichen erheb-
lichen sozialen Strukturen und gesellschaftlichen Wandlun-
gen Rechnung tragen.

§ 78

Der Kirchenbezirk ist nach kirchlichem Recht eine Kör-
perschaft eigener Art. Staatskirchenrechtlich besitzt er die
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.

§ 79

Der Kirchenbezirk erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der
landeskirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung. Da-
bei handelt der Kirchenbezirk im Blick auf das Ganze der
Landeskirche und mit Rücksicht auf die anderen Kirchenbe-
zirke. Beim Vollzug landeskirchlicher Aufgaben wirkt der
Kirchenbezirk nach Weisung der Leitung der Landeskirche
mit.

§ 80

Die Leitung des Kirchenbezirks geschieht geistlich und
rechtlich in unaufgebbarer Einheit. Im Dienste der Leitung
wirken zusammen die Bezirkssynode, der Bezirkskirchen-
rat, die Dekanin bzw. der Dekan und die Schuldekanin bzw.
der Schuldekan.

§ 80 a

(1) Durch kirchliches Gesetz, das der verfassungsändern-
den Mehrheit bedarf (§ 132 Abs. 2), kann ein Kirchenbezirk
mit den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks nach Anhö-
rung der Beteiligten zu einer Bezirksgemeinde als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts vereinigt werden. Das Gesetz
regelt die Zusammensetzung, das Verfahren der Bildung so-
wie die Zuständigkeit der Organe.

(2) Durch die Vereinigung gehen Aufgaben, Rechte und
Pflichten der Kirchengemeinden und des Kirchenbezirks
auf die Bezirksgemeinde über. 

2. Die Bezirkssynode

§ 81

(1) In der Verantwortung für den missionarisch-diakoni-
schen Auftrag der Kirche an den einzelnen Menschen sowie
den gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen im Kir-
chenbezirk übt die Bezirkssynode die Leitung insbesondere
dadurch aus, dass sie

1. mit dafür sorgt, dass im Kirchenbezirk Lehre, Gottes-
dienst, Unterricht und Ordnung dem Auftrag der Kirche
gerecht werden;

2. die Gemeinschaft der im Kirchenbezirk verbundenen
Gemeinden durch Erfahrungsaustausch und Anregun-
gen zur Gestaltung und Fortentwicklung gemeindlicher
und übergemeindlicher Dienste fördert;

3. während ihrer Amtszeit einen Hauptbericht des Bezirks-
kirchenrates berät, verabschiedet und ihn mit einer eige-
nen Stellungnahme dem Evangelischen Oberkirchenrat
vorlegt, der den Bezirkssynodalbescheid (§ 127 Abs. 2
Nr. 4) erteilt;

4. alle drei Jahre einen Rechenschaftsbericht des Bezirks-
kirchenrates entgegennimmt und berät;

5. sich über die kirchlichen und gesellschaftlichen Vorgän-
ge im Kirchenbezirk informiert und dazu Stellung
nimmt, wenn es der Auftrag der Kirche fordert;

6. die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche nach den Erforder-
nissen des Kirchenbezirks durch Planung und Einrich-
tung von Diensten fördert. Dazu gehören z. B.

– die Ehe- und Familienberatung,

– das Schul- und Erziehungswesen,

– die Erwachsenenbildung,

– die Berufs- und Sozialarbeit,

– die kirchliche Presse,

– die Freizeitgestaltung;

7. Zurüstung und Weiterbildung der im Bereich des Kir-
chenbezirks tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie die Aussprache über theologische, kirchliche und
gesellschaftlichen Fragen für Gemeindeglieder, z. B. in
Seminaren und Studienkreisen, anregt und ermöglicht;

8. durch geeignete Maßnahmen das Zusammenwirken der
missionarisch-diakonischen Dienste und Einrichtungen
der Gemeinden und der im Kirchenbezirk tätigen Werke
der Landeskirche fördert;

9. mit Rat und Empfehlung dafür sorgt, dass in der An-
wendung der kirchlichen Lebensordnung im Kirchenbe-
zirk möglichst einheitlich verfahren wird;

10. zu Vorlagen der Landessynode oder anderer Leitungsor-
gane der Landeskirche an die Bezirkssynoden oder zu
Anträgen der Gemeinden Stellung nimmt oder von sich
aus Anregungen und Anträge an die Leitung der Lan-
deskirche richtet;

11. das Haushaltsbuch bzw. den Haushaltsplan des Kirchen-
bezirks beschließt und dem Bezirkskirchenrat zur Jah-
resrechnung Entlastung erteilt;

12. das Satzungsrecht des Kirchenbezirks im Rahmen und
nach Maßgabe der landeskirchlichen Ordnung ausübt,
soweit nicht durch kirchliches Gesetz oder eine Rechts-
verordnung des Landeskirchenrates diese Zuständigkeit
auf den Bezirkskirchenrat übertragen ist.

(2) Die Bezirkssynode wählt

1. Die Mitglieder des Bezirkskirchenrates und deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter,

2. die Landessynodalen des Kirchenbezirks,

3. die Diakoniepfarrerin bzw. den Diakoniepfarrer nach
den Bestimmungen des Diakoniegesetzes,

4. die Stellvertreterinnen bzw. die Stellvertreter der Deka-
nin bzw. des Dekans,

5. andere Amts- und Funktionsträger, soweit deren Wahl
durch die Bezirkssynode gesetzlich vorgeschrieben ist.

(3) Die Bezirkssynodalen bilden zusammen mit den Mit-
gliedern des Ältestenkreises der betroffenen Pfarrgemeinde
den Wahlkörper zur Wahl der Dekanin bzw. des Dekans
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

(4) Die Bezirkssynode kann alle Angelegenheiten des
Kirchenbezirks in den Kreis ihrer Beratungen ziehen. Sie ist
nicht Beschwerdeinstanz.

§ 82

(1) Die Bezirkssynode setzt sich zusammen aus den von
den Ältestenkreisen gewählten bzw. vom Bezirkskirchenrat
berufenen Synodalen sowie Synodalen, die der Bezirkssy-
node kraft Amtes angehören.
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(2) Die Zusammensetzung und das Verfahren zur Bil-
dung der Bezirkssynode werden im Übrigen durch kirchli-
ches Gesetz geregelt.

§ 83

Die Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte eine Person ins
Vorsitzendenamt und eine oder mehrere Personen ins Stell-
vertretendenamt. Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ins
Vorsitzendenamt gewählt, so muss das erste Stellvertreten-
denamt von einem nichttheologischen Mitglied der Bezirks-
synode ausgeübt werden. Das Gleiche gilt entsprechend im
umgekehrten Falle.

§ 84

(1) Die Amtszeit der Bezirkssynode beträgt sechs Jahre
und beginnt mit der ersten Tagung der Bezirkssynode. Die
Bezirkssynode bleibt so lange im Amt, bis die neu gebildete
Bezirkssynode zusammentritt.

(2) Nach Abschluss der Wahl beruft die Person im Vor-
sitzendenamt der alten Bezirkssynode die neue Bezirkssy-
node zu ihrer ersten Sitzung ein und nimmt jedem Synoda-
len folgendes Versprechen ab:

»Ich verspreche, in der Bezirkssynode gewissenhaft und
sachlich mitzuarbeiten und nach bestem Wissen und Gewis-
sen dafür zu sorgen, dass ihre Beschlüsse dem Bekenntnis
der Landeskirche entsprechen und dem Auftrag der Kirche
Jesu Christi dienen.«

(3) Die Person im Vorsitzendenamt spricht die Worte
vor, worauf jedes Mitglied der Synode antwortet: »Ich ver-
spreche es.« Später eintretende Synodale werden von der je-
weiligen Person im Vorsitzendenamt verpflichtet. 

§ 85

Aufgehoben

§ 86

Die Bezirkssynode tagt öffentlich; sie kann aus besonde-
ren Gründen die Nichtöffentlichkeit beschließen.

§ 87

Aufgehoben

§ 88

Aufgehoben

3. Der Bezirkskirchenrat

§ 89

(1) Der Bezirkskirchenrat ist verantwortlich für alle Lei-
tungsaufgaben, die nicht der Bezirkssynode, der Dekanin
bzw. dem Dekan oder der Schuldekanin bzw. dem Schulde-
kan vorgehalten sind.

(2) Aufgabe des Bezirkskirchenrates ist insbesondere

1. die Tagungen der Bezirkssynode vorzubereiten, den
Hauptbericht sowie den Rechenschaftsbericht (§ 81
Abs. 1 Nr. 3 und 4) vorzulegen und die Entschließungen
der Bezirkssynode auszuführen;

2. in Eilfällen Aufgaben der Bezirkssynode zwischen den
Synodaltagungen vorbehaltlich der Genehmigung durch
die Bezirkssynode wahrzunehmen;

3. den Kirchenbezirk durch die Person im Vorsitzenden-
amt oder im Stellvertretendenamt jeweils zusammen mit
einem weiteren Mitglied des Bezirkskirchenrates recht-
lich zu vertreten;

4. bei Gemeindevisitationen und bei der Visitation des Kir-
chenbezirks nach Maßgabe der Visitationsordnung mit-
zuwirken;

5. Synodale nach § 82 Abs. 4 in die Bezirkssynode zu be-
rufen;

6. über die Entlassung von Kirchenältesten aus ihrem Amt
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entscheiden;

7. Zwistigkeiten zwischen Gemeinden, den Kirchenälte-
sten, Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern zu schlichten;

8. bei der Errichtung von Pfarrstellen und sonstigen Äm-
tern der Landeskirche mit Aufgaben im Kirchenbezirk
sowie bei der Neubildung, Veränderung, Aufhebung
und Verbindung von Kirchengemeinden im Rahmen der
Ordnung der Landeskirche mitzuwirken;

9. die Arbeits- und Dienstverhältnisse mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Kirchenbezirks zu begründen,
zu gestalten und zu beenden;

10. das Vermögen und die Einrichtungen des Kirchenbe-
zirks zu verwalten und die Dienstaufsicht über das Ver-
waltungsamt des Kirchenbezirks (§ 101a Abs. 1) auszu-
üben;

11. bei der allgemeinen kirchlichen Dienstaufsicht über die
Gemeinden sowie ihre Dienste und Einrichtungen mit-
zuwirken, soweit sie dem Bezirkskirchenrat nach der
Ordnung der Landeskirche übertragen ist;

12. über Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Ältesten-
kreises nach Maßgabe der kirchlichen Lebensordnung
(§ 20 Abs. 3 Nr. 6) zu entscheiden.

(3) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zu-
ständigkeiten des Bezirkskirchenrates auf Ausschüsse oder
andere Rechtsträger werden durch kirchliches Gesetz gere-
gelt.

§ 90

(1) Der Bezirkskirchenrat wird aus Mitgliedern kraft Am-
tes und Synodalen gebildet, die die Bezirkssynode aus ihrer
Mitte wählt. 

(2) Die Zusammensetzung und das Verfahren zur Bil-
dung des Bezirkskirchenrates werden im Übrigen durch
kirchliches Gesetz geregelt.

§ 91

(1) Die Amtszeit des Bezirkskirchenrates beträgt sechs
Jahre. Sie endet mit der Konstituierung des neu gebildeten
Bezirkskirchenrates.

(2) Der Bezirkskirchenrat wird spätestens im zweiten
Jahr der Amtsperiode der Bezirkssynode gebildet.

§ 92

(1) Der Bezirkskirchenrat versammelt sich mindestens
viermal im Jahr auf Einladung der Dekanin bzw. des De-
kans und außerdem, wenn ein Drittel der Mitglieder es ver-
langt.

(2) Die Sitzungen des Bezirkskirchenrates sind nicht öf-
fentlich, wenn nicht der Bezirkskirchenrat im Einzelfall aus
besonderen Gründen die Zulassung der Öffentlichkeit be-
schließt. Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates (§
128) oder Beauftragte des Evangelischen Oberkirchenrates
sowie Mitglieder des Landeskirchenrates können beratend
an den Sitzungen teilnehmen.

(3) Der Bezirkskirchenrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 138 und
139.
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4. Das Dekanat

A. Die Dekaninnen und Dekane

§ 93

(1) Die Stellung der Dekanin bzw. des Dekans im Kir-
chenbezirk entspricht der der Pfarrerin bzw. des Pfarrers in
der Ortsgemeinde. Sie bzw. er kann in allen Gemeinden des
Bezirks Gottesdienste und andere Versammlungen halten
und im Einvernehmen mit dem Bezirkskirchenrat gemeinsa-
me Veranstaltungen für den Kirchenbezirk durchführen. 

(2) In Leitung und Verwaltung wirken Dekanin bzw. De-
kan und Schuldekanin bzw. Schuldekan mit dem Bezirks-
kirchenrat und der Bezirkssynode zusammen. Sie tragen ge-
meinsam die Verantwortung. Haben andere Ämter im Kir-
chenbezirk an dem Vollzug einzelner Aufgaben der
Dekanin bzw. des Dekans und der Schuldekanin bzw. des
Schuldekans teil, so wirken diese und die Inhaberinnen und
Inhaber dieser Ämter in kollegialen Arbeitsformen zusam-
men.

(3) Die Dekanin bzw. der Dekan berät die Leitung der
Landeskirche in den Angelegenheiten des Kirchenbezirks
und unterstützt sie bei der Durchführung gesamtkirchlicher
Aufgaben nach Weisung. 

(4) Die geistliche Leitung wird insbesondere dadurch
ausgeübt, indem die Dekanin bzw. der Dekan

1. zusammen mit dem Bezirkskirchenrat Visitationen vor-
bereitet und durchführt;

2. bei der Pfarrstellenbesetzung die zugewiesenen Aufga-
ben erfüllt und die neuberufenen Pfarrerinnen und Pfar-
rer in einem Gottesdienst einführt;

3. im Rahmen der Dienstaufsicht auf die Amtsführung der
im Kirchenbezirk tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer,
Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare und sonstigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern achtet und sie berät, unbe-
schadet der Dienst- und Fachaufsicht durch andere Äm-
ter und Organe;

4. die theologische Weiterbildung der Pfarrerinnen und
Pfarrer fördert, insbesondere durch Pfarrkonferenzen
und Pfarrkonvente;

5. die Gemeinschaft von Pfarrerinnen, Pfarrern, Religions-
lehrerinnen, Religionslehrern und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern durch gemeinsame Ver-
anstaltungen festigt;

6. die Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare während der Probe-
dienstzeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen berät und begleitet, soweit nicht die Schuldekanin
bzw. der Schuldekan zuständig ist;

7. aufgehoben;

8. Kirchenälteste, Prädikantinnen und Prädikanten und an-
dere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer
Tätigkeit unterstützt und ihr Zusammenwirken fördert;

9. die Zusammenarbeit der überparochialen und überregio-
nalen Dienste durch gemeinsame Planung und Beratung
fördert.

(5) Die Verwaltungsaufgaben werden insbesondere da-
durch erfüllt, dass die Dekanin bzw. der Dekan

1. die Leitung der Landeskirche über wichtige Vorgänge
im Kirchenbezirk unterrichtet;

2. den dienstlichen Verkehr zwischen den Gemeinden, ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Mitar-
beiterschaft des Kirchenbezirks einerseits und dem
Evangelischen Oberkirchenrat andererseits vermittelt;

3. bei vorübergehender Verhinderung einer Pfarrerin oder
eines Pfarrers in dem betreffenden Amt die vorläufige
Dienstversehung anordnet;

4. den Kirchenbezirk in der Öffentlichkeit vertritt, unbe-
schadet der rechtlichen Vertretung desselben durch den
Bezirkskirchenrat;

5. im Rahmen der Dienstaufsicht das Erforderliche veran-
lasst, falls die Ermahnungen gegenüber Pfarrerinnen,
Pfarrern, Kirchenältesten und kirchlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern erfolglos bleiben;

6. bei Wechsel auf Pfarrstellen die Dienstübergabe veran-
lasst.

(6) Die Dekanin bzw. der Dekan kann Aufgaben delegie-
ren.

§ 94

(1) Das Dekanat ist in der Regel mit einer Gemeinde-
pfarrstelle verbunden. Die Gemeindepfarrstelle wird durch
Beschluss der Bezirkssynode im Benehmen mit dem Evan-
gelischen Oberkirchenrat und dem Ältestenkreis der jewei-
ligen Pfarrgemeinde festgelegt.

(2) Soweit durch Beschluss des Landeskirchenrates aus-
nahmsweise zugelassen wird, dass das Dekanat nicht mit ei-
ner Gemeindepfarrstelle verbunden ist, müssen anteilige
Aufgaben am Gemeindepfarrdienst, mindestens ein regel-
mäßiger Predigtauftrag, übernommen werden. Die anteilige
Aufteilung erfolgt durch den Evangelischen Oberkirchenrat.
Die Predigtstelle legt die Bezirkssynode im Benehmen mit
dem zuständigen Ältestenkreis fest.

§ 95

(1) Die Besetzung des Dekanats erfolgt im Zusammen-
wirken von Pfarrgemeinde, Kirchenbezirk und Landeskir-
che.

(2) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof macht
dem Kirchenbezirk im Benehmen mit dem Bezirkskirchen-
rat, dem Ältestenkreis der betroffenen Pfarrgemeinde und
dem Landeskirchenrat einen Wahlvorschlag. Vorgeschla-
gen werden können bis zu drei Pfarrerinnen oder Pfarrer.
Der Wahlvorschlag ist auch gültig, wenn er nur einen Na-
men enthält. 

(3) Der Wahlkörper besteht aus den Mitgliedern der Be-
zirkssynode ergänzt durch die Mitglieder des Ältestenkrei-
ses der betroffenen Pfarrgemeinde. Gewählt ist, wer die
Stimmen der Mehrheit der gesetzlich vorgeschriebenen
stimmberechtigten Mitglieder der Bezirkssynode zuzüglich
der Mitglieder des Ältestenkreises, soweit sie nicht der Be-
zirkssynode angehören, auf sich vereinigt. Erhält in dem
Wahlverfahren niemand die erforderliche Mehrheit, so legt
die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof einen anderen
Wahlvorschlag vor. In diesem können auch Personen ent-
halten sein, die bereits zur Wahl gestanden haben. Führt
auch der zweite Wahlvorschlag zu keinem positiven Ergeb-
nis, kann die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof das
Dekanat nach Anhörung des Bezirkskirchenrates im Einver-
nehmen mit dem Landeskirchenrat besetzen.

(4) Das Nähere regelt ein kirchliches Gesetz.

(5) Die Berufung in das Amt erfolgt durch die Landesbi-
schöfin bzw. den Landesbischof.

§ 96

(1) Die Amtszeit der Dekanin bzw. des Dekans beträgt
acht Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
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(2) Hat die Dekanin bzw. der Dekan am Ende der Amts-
zeit das 60. Lebensjahr vollendet, so kann die Amtszeit
durch die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof im Be-
nehmen mit dem Ältestenkreis und dem Bezirkskirchenrat
bis zum Eintritt der Dekanin bzw. des Dekans in den Ruhe-
stand verlängert werden.

(3) Die Dekanin bzw. der Dekan wird von der Landesbi-
schöfin bzw. vom Landesbischof oder einer von ihr bzw.
ihm beauftragten Person nach der Ordnung der Agende ein-
geführt und verpflichtet.

B. Die Dekanstellvertreterinnen 
und Dekanstellvertreter

§ 97 

(1) Die Dekanstellvertreterin bzw. der Dekanstellvertre-
ter wird von der Bezirkssynode aus der Mitte der im Bereich
des Kirchenbezirks tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt
und von der Landesbischöfin bzw. vom Landesbischof be-
stätigt. Sie bzw. er ist Mitglied des Bezirkskirchenrates und
der Bezirkssynode. Die Amtszeit endet mit der des Bezirks-
kirchenrates.

(2) Kirchenbezirke können durch Rechtsverordnung des
Landeskirchenrates auf Antrag des Bezirkskirchenrates
oder im Einvernehmen mit diesem in Dekanatssprengel ge-
gliedert werden. In diesem Falle können mehrere Pfarrerin-
nen und Pfarrer zu Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern
gewählt werden, denen vom Bezirkskirchenrat bestimmte
Aufgaben für ihren Sprengel übertragen werden. 

(3) Das Nähere wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

C. Die Schuldekaninnen und Schuldekane

§ 98

(1) Für die mit dem Religionsunterricht zusammenhän-
genden Aufgaben des Dekanats errichtet der Landeskir-
chenrat im Einvernehmen mit dem Bezirkskirchenrat bzw.
den Bezirkskirchenräten für einen oder mehrere Kirchenbe-
zirke die Stelle einer Schuldekanin bzw. eines Schuldekans.
Diese sind in dem betreffenden Aufgabenbereich selbstän-
dig. Die Schuldekanin bzw. der Schuldekan und die Deka-
nin bzw. der Dekan wirken nach Maßgabe des § 93 Abs. 2
zusammen.

(2) Zu den Aufgaben der Schuldekanin bzw. des Schul-
dekans gehören insbesondere

1. Beratung und Fortbildung aller im Religionsunterricht
tätigen Lehrkräfte und die Förderung ihrer Gemein-
schaft;

2. Schul- und Unterrichtsbesuche;

3. Dienst- und Fachaufsicht über alle kirchlichen Lehrkräf-
te im Religionsunterricht;

4. Organisation des Religionsunterrichts;

5. Vertretung des Kirchenbezirks in der Öffentlichkeit und
Verbindung zu staatlichen und kommunalen Stellen im
Rahmen seines Aufgabenbereiches.

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof schlägt
der Bezirkssynode im Benehmen mit dem Bezirkskirchenrat
und mit dem Landeskirchenrat sowie nach Anhörung der im
Kirchenbezirk tätigen kirchlichen Religionslehrerinnen und
Religionslehrer sowie der staatlichen Religionslehrerinnen
und Religionslehrer, die mit mindestens der Hälfte eines
vollen Lehrauftrags im Religionsunterricht eingesetzt sind,
bis zu drei Pfarrerinnen oder Pfarrer zur Wahl zur Schulde-
kanin bzw. zum Schuldekan vor. Sind mehrere Kirchenbe-

zirke betroffen, erfolgt die Wahl auf einer gemeinsamen Sit-
zung der Bezirkssynoden. Gewählt ist, wer die Mehrheit der
gesetzlich vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder
der Bezirkssynode auf sich vereinigt. § 96 Abs. 2 und 3 gel-
ten entsprechend. Das Nähere regelt ein kirchliches Gesetz.

(4) Schuldekaninnen und Schuldekane über ihren Dienst
nebenamtlich aus. Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre. Wieder-
wahl ist zulässig.

(5) Durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates
können zu Abs. 2 für die Aufgaben der Schuldekanin bzw.
des Schuldekans nähere Regelungen getroffen werden. 

D. Der Dekanatsbeirat

§ 99

Zum stetigen wechselseitigen Erfahrungsaustausch und
zur gemeinsamen Planung und Beratung kann ein Dekanats-
beirat gebildet werden. Diesem gehören an:

1. die Dekanin bzw. der Dekan,

2. die Dekanstellvertreterin bzw. der Dekanstellvertreter,

3. die Schuldekanin bzw. der Schuldekan und

4. die Inhaberinnen und Inhaber von Bezirkspfarräm-
tern, in denen Pfarrerinnen und Pfarrer bestimmte
Aufgaben des Kirchenbezirks nebenamtlich wahr-
nehmen, zum Beispiel

– Bezirksjugendpfarrerin und Bezirksjugendpfarrer,

– Bezirksdiakoniepfarrerin und Bezirksdiakoniepfar-
rer,

– Studentenpfarrerin und Studentenpfarrer,

– Bezirkspfarrerin und Bezirkspfarrer für Erwachse-
nenbildung.

E. Konvent der Bezirksdienste 
und Arbeitsgemeinschaft für Strukturfragen

§ 100

(1) Zur Förderung der Zusammenarbeit und Zuordnung
aller haupt-, neben- und ehrenamtlichen Dienste des Kir-
chenbezirks und zur Unterstützung der Leitung des Kir-
chenbezirks kann ein Konvent der Bezirksdienste gebildet
werden. Das Nähere regelt der Konvent durch eine Satzung
im Einvernehmen mit dem Bezirkskirchenrat.

(2) Soweit zur Fortentwicklung kirchlicher Arbeitsfor-
men Gemeinden, Gemeindeverbände oder der Kirchenbe-
zirk Planungs- und Dienstgruppen bestellt haben, können
Vertreterinnen und Vertreter derselben eine Arbeitsgemein-
schaft für Strukturfragen des Kirchenbezirks bilden. Die Ar-
beitsgemeinschaft unterstützt und berät die Leitung des Kir-
chenbezirks. Der Arbeitsgemeinschaft sollen Vertreterinnen
und Vertreter des Konvents (Absatz 1) und der im Kirchen-
bezirk tätigen kirchlichen Werke und diakonischen Einrich-
tungen angehören. Die nähere Regelung trifft eine vom Be-
zirkskirchenrat erlassene Satzung.

5. Vermögen und Verwaltungsamt 
des Kirchenbezirks

§ 101

(1) Für die Verwaltung des dem Kirchenbezirk gehören-
den Vermögens durch den Bezirkskirchenrat finden die Be-
stimmungen für die Verwaltung des Gemeindevermögens
sinngemäß Anwendung.



Heft 2, 2006 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland 87

(2) Soweit die Erträgnisse des eigenen Vermögens nicht
ausreichen, deckt der Kirchenbezirk seinen finanziellen Be-
darf durch Umlagen auf die Gemeinden, aus den im Rah-
men des landeskirchlichen Finanzausgleichs zugewiesenen
Steuermitteln sowie aus Zuschüssen der Landeskirche.

§ 101 a

(1) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben des Kir-
chenbezirks kann der Bezirkskirchenrat mit Genehmigung
des Evangelischen Oberkirchenrates ein Verwaltungsamt
einrichten. Entsprechendes gilt für die Verwaltungszweck-
verbände nach § 103.

(2) Durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates
können nach Anhörung der Beteiligten einem Verwaltungs-
amt eines Kirchenbezirks Aufgaben des verwaltungsmäßi-
gen Vollzugs der Kirchengemeinden eines Kirchenbezirks
übertragen werden. Das Gleiche gilt für die Aufgaben ande-
rer Rechtsträger, die unter der Rechtsaufsicht des Evangeli-
schen Oberkirchenrates stehen (§ 127 Abs. 2 Nr. 15 a).

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestim-
men, dass durch Vereinbarung Zuständigkeiten des Kir-
chengemeinderates im Sinne von § 37 Abs. 3 auf die Lei-
tung des Verwaltungsamtes eines Kirchenbezirks übertra-
gen werden können. Das Gleiche gilt für Zuständigkeiten
der entsprechenden Organe der in Absatz 2 Satz 2 genann-
ten Rechtsträger.

(4) Mit Zustimmung des Bezirkskirchenrates des Kir-
chenbezirks, der Träger eines Verwaltungsamtes ist, können
diesem Amt durch Rechtsverordnung des Landeskirchenra-
tes auch Aufgaben des verwaltungsmäßigen Vollzugs be-
nachbarter Kirchenbezirke und deren Kirchengemeinden
übertragen werden. Das gleiche gilt für die Aufgaben ande-
rer Rechtsträger, die unter der Rechtsaufsicht des Evangeli-
schen Oberkirchenrates stehen (§ 127 Abs. 2 Nr. 15a). Ab-
satz 3 findet entsprechende Anwendung.

(5) Vereinbarungen nach Absatz 3 und 4 bedürfen der
Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrates.

6. Besondere Rechtsformen des Kirchenbezirks

A. Arbeitsgemeinschaft von Kirchenbezirken

§ 102

Mehrere Kirchenbezirke können zur Erfüllung gemeinsa-
mer Aufgaben eine Arbeitsgemeinschaft bilden. In dieser
können die Bezirkssynoden und Bezirkskirchenräte zu ge-
meinsamen Sitzungen zusammentreten. Das Nähere regelt
eine von den beteiligten Bezirkssynoden erlassene Satzung,
die der Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrates
bedarf.

B. Kirchenbezirksverband

§ 103

(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben und zur Unter-
haltung gemeinsamer Einrichtungen kann für mehrere Kir-
chenbezirke ein Kirchenbezirksverband gebildet werden.

(2) Die Bildung eines Kirchenbezirksverbandes erfolgt
auf Antrag der Kirchenbezirke durch Rechtsverordnung des
Evangelischen Oberkirchenrates.

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 regelt insbeson-
dere das Nähere über 

1. die Zusammensetzung der Organe (Verbandsversamm-
lung usw.), das Verfahren ihrer Bildung sowie Art und
Umfang der Zuständigkeit,

2. die Aufgaben, die für alle Mitglieder wahrzunehmen
sind (Pflichtaufgaben),

3. die Aufgaben, die durch Vereinbarung von den Mitglie-
dern oder anderen Rechtsträgern im Sinne von § 127
Abs. 2 Nr. 15a übertragen werden können. Dies gilt auch
für Zuständigkeiten im Sinne von § 37 Abs. 3 und § 89
Abs. 3.

(4) Die einzelnen Kirchenbezirke sollen in der Verbands-
versammlung angemessen vertreten sein. 

(5) Auf Antrag des Evangelischen Oberkirchenrates kann
der Landeskirchenrat eine entsprechende Rechtsverordnung
über die Bildung eines Kirchenbezirksverbandes im Beneh-
men mit den betroffenen Kirchenbezirken erlassen, wenn
dies übergeordnete landeskirchliche Interessen erforderlich
machen.

(6) Die Aufhebung eines Kirchenbezirksverbandes er-
folgt durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates im
Benehmen mit den Bezirkskirchenräten sowie des zuständi-
gen Verbandsorganes. Satzungen bestehender Kirchenbe-
zirksverbände, die bis zum 31. Mai 2001 errichtet wurden,
werden nach Anhörung der Beteiligten durch Rechtsverord-
nung des Landeskirchenrates geändert und aufgehoben. 

(7) Absatz 1 bis 6 findet entsprechende Anwendung für
die Bildung oder Aufhebung eines Verbandes, dem ein oder
mehrere Kirchenbezirke sowie gleichzeitig eine oder meh-
rere Kirchengemeinden angehören. 

C. Dekanatssprengel

§ 104

Aufgehoben

VI. Abschnitt 

Die Prälatinnen und Prälaten

§ 105

(1) Prälatinnen und Prälaten unterstützen die Landesbi-
schöfin bzw. den Landesbischof in der geistlichen Leitung
der Gemeinden und der Pfarrerinnen und Pfarrer. Sie kön-
nen in den Gemeinden ihres Kirchenkreises Gottesdienste
und andere Versammlungen halten.

(2) Die Anzahl der Kirchenkreise und ihr Umfang wird
durch Verordnung des Landeskirchenrates bestimmt.

§ 106

Die Prälatin bzw. der Prälat erfüllt die zugewiesene Auf-
gabe insbesondere dadurch, dass sie bzw. er

1. die Gemeinden des jeweiligen Kirchenkreises besucht,
ihre Anliegen hört und ihnen durch Predigt und Zu-
spruch mit Gottes Wort dient;

2. die Verbindung zwischen der Kirchenleitung und den
Gemeinden fördert;

3. die Pfarrerinnen und Pfarrer und kirchlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in ihren beruflichen und per-
sönlichen Anliegen und Nöten berät und ihnen hilft;

4. die überbezirkliche Zusammengehörigkeit der Pfarre-
rinnen und Pfarrer pflegt, zum Beispiel durch Freizeiten;

5. die Kirchenältesten von Kirchenbezirken zu Rüstzeiten
oder Tagungen einlädt und sie mit dem Anliegen der
Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Ökumene vertraut macht.
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§ 107

(1) Die Prälatin bzw. der Prälat wird durch den Landes-
kirchenrat in synodaler Besetzung auf Vorschlag der Lan-
desbischöfin bzw. des Landesbischofs berufen. Die Beru-
fung zur Prälatin bzw. zum Prälaten erfolgt auf zwölf Jahre;
Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Prälatin bzw. der Prälat wird von der Landesbi-
schöfin bzw. vom Landesbischof in einem Hauptgottes-
dienst nach der Ordnung der Agende eingeführt und ver-
pflichtet.

(3) Auf das Dienstverhältnis finden die Bestimmungen
des Dienstrechts für Pfarrerinnen und Pfarrer sinngemäß
Anwendung.

§ 108

Die Prälatinnen und Prälaten gehören dem Evangelischen
Oberkirchenrat und dem Landeskirchenrat als beratende
Mitglieder an. Sie nehmen an den Tagungen der Landessy-
node beratend teil.

VII. Abschnitt 

Die Leitung der Landeskirche

1. Allgemeines

§ 109

(1) Die Leitung der Landeskirche ist Dienst an der Kir-
che, ihren Gemeinden und ihren Gliedern. Wie aller Dienst
in der Kirche gründet sich die Leitung der Landeskirche auf
den Auftrag Jesu Christi und geschieht in dem Glauben, der
sich gehorsam unter Jesus Christus stellt, den alleinigen
Herrn der Kirche.

(2) Die Leitung der Landeskirche geschieht geistlich und
rechtlich in unaufgebbarer Einheit. Im Dienste der Leitung
wirken zusammen die Landessynode, die Landesbischöfin
bzw. der Landesbischof, der Landeskirchenrat und der
Evangelische Oberkirchenrat. 

2. Die Landessynode

§ 110

(1) Die Landessynode ist die Versammlung von gewähl-
ten und berufenen Mitgliedern der Landeskirche, die aus ih-
ren Erfahrungen im kirchlichen Leben und aus ihrer beson-
deren Sachkenntnis heraus beschließend und beratend im
Dienst an der Kirchenleitung zusammenwirken.

(2) Aufgabe der Landessynode ist insbesondere

1. die Gesetze der Landeskirche und den landeskirchlichen
Haushalt zu beschließen;

2. mitzusorgen, dass die Landeskirche in Lehre, Gottes-
dienst, Unterricht und Ordnung ihrem Auftrag gerecht
wird;

3. die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof sowie die
synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates und ihrer
Stellvertretungen zu wählen;

4. die Vorlagen des Landeskirchenrates und die Berichte
des Evangelischen Oberkirchenrates zu beraten und dar-
über zu beschließen;

5. die Einführung des Katechismus, der Agende sowie des
Gesangbuches zu genehmigen.

Bevor eine Vorlage über diese Bücher an die Landessy-
node geleitet wird, ist sie den Bezirkssynoden zur Stellung-
nahme vorzulegen. Der Landessynode ist über die Stellung-
nahme der Bezirkssynoden zu berichten.

(3) Die Landessynode kann alle Angelegenheiten der
Landeskirche in den Kreis ihrer Beratungen ziehen und
dementsprechend Wünsche und Anregungen an die übrigen
Organe der Kirchenleitung richten.

§ 111

(1) Die Landessynode setzt sich zusammen aus den von
den Bezirkssynoden gewählten und den von den synodalen
Mitgliedern des Landeskirchenrates im Einvernehmen mit
der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof berufenen
Synodalen.

(2) Das Nähere über die Anzahl der Synodalen, die von
den Bezirkssynoden zu wählen sind, die Voraussetzungen
der Wählbarkeit und die Berufung von Synodalen sowie die
Beendigung der Mitgliedschaft in der Landessynode und die
einzuhaltenden Verfahren werden durch kirchliches Gesetz
geregelt.

(3) An den Tagungen der Landessynode nehmen die Mit-
glieder des Evangelischen Oberkirchenrates (§ 128) bera-
tend teil. Die Teilnahme weiterer Personen nach den Be-
stimmungen der Geschäftsordnung für die Landessynode
bleibt unberührt.

§ 112

Aufgehoben

§ 113

Die Amtszeit der Landessynode beträgt sechs Jahre und
beginnt mit der ersten Tagung der Landessynode. Die Lan-
dessynode bleibt so lange im Amt, bis die neu gewählte
Synode zusammentritt. Das Synodalpräsidium bereitet die
erste Tagung der neu gewählten Synode vor und leitet ihre
erste Tagung bis zur Wahl des Präsidiums der neuen Lan-
dessynode.

§ 114

(1) Nach Abschluss der Wahl beruft die Präsidentin bzw.
der Präsident der alten Landessynode die neue Landessyno-
de zu ihrer ersten Tagung ein und nimmt allen Synodalen
folgendes Versprechen ab:

»Ich verspreche, in der Landessynode gewissenhaft und
sachlich mitzuarbeiten und nach bestem Wissen und Gewis-
sen dafür zu sorgen, dass ihre Beschlüsse dem Bekenntnis
der Landeskirche entsprechen und dem Auftrag der Kirche
Jesu Christi dienen.«

(2) Die Präsidentin bzw. der Präsident spricht die Worte
vor, worauf jedes Mitglied der Synode antwortet: »Ich ver-
spreche es.« Später eintretende Synodale werden von der
amtierenden Präsidentin bzw. dem amtierenden Präsidenten
verpflichtet.

§ 115

(1) Die Landessynode prüft die Vollmacht ihrer Mitglie-
der und entscheidet darüber endgültig.

(2) Die Landessynode wählt während ihrer ersten Tagung
aus ihrer Mitte eine Präsidentin bzw. einen Präsidenten und
je eine Person in das erste und zweite Stellvertretendenamt,
von dem nur ein Amt mit einer Pfarrerin bzw. einem Pfarrer
besetzt sein soll, sowie mehrere Schriftführerinnen und
Schriftführer (Synodalpräsidium).

§ 116

(1) Beschlüsse der Landessynode sind – soweit nicht in
dieser Grundordnung etwas anderes bestimmt ist – gültig,
wenn
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1. sämtliche Synodale zur Tagung einzeln eingeladen sind, 

2. mehr als zwei Drittel davon erschienen sind,

3. sie die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten (ab-
solute Mehrheit, § 138 Abs. 1 Nr. 2).

(2) Die Plenarsitzungen der Landssynode sind öffentlich.
Die Landessynode kann die Nichtöffentlichkeit der Plenar-
sitzung beschließen, wenn der Verhandlungsgegenstand
vertrauliche Beratung erfordert oder die Interessen der Lan-
deskirche dies angezeigt sein lassen.

(3) Die Landessynode gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 117

Gegen Beschlüsse der Landessynode, auch solche über
Gesetze, kann der Evangelische Oberkirchenrat Einspruch
erheben, wenn er sie als nachteilig für die Landeskirche an-
sieht. Er hat dies noch während der Tagung, in welcher der
beanstandete Beschluss ergangen ist, der Landessynode
unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. Verbleibt die Lan-
dessynode bei ihrem Beschluss und der Evangelische Ober-
kirchenrat bei seinem Einspruch, so ist eine nochmalige Be-
handlung und Abstimmung auf der nächsten Tagung der
Landessynode erforderlich. In diesem Falle ist der Vollzug
des beanstandeten Beschlusses bis zur erneuten Beschluss-
fassung aufgeschoben. Gegen einen erneuten, sachlich un-
veränderten Beschluss der Landessynode kann der Evange-
lische Oberkirchenrat nicht abermals Einspruch erheben.

§ 118 

Die Landessynode tritt jedes Jahr auf Einladung ihrer
Präsidentin bzw. ihres Präsident mindestens zu einer Ta-
gung zusammen. Jede Tagung wird mit einem öffentlichen
Gottesdienst eröffnet. Die letzte Tagung der Amtszeit wird
mit einem öffentlichen Gottesdienst geschlossen. Die Sit-
zungen werden mit Gebet begonnen und beendet. Vor jeder
Tagung werden die Gemeinden der Landeskirche aufgefor-
dert, im Gebet der Landessynode zu gedenken.

§ 119 

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat gibt der Landessy-
node regelmäßige Berichte über seine bisher geleistete Ar-
beit und seine Planungen für die Zukunft. Soweit der Lan-
deskirchenrat nichts anderes beschlossen hat, geschieht dies
im Rahmen der Leistungsplanung zum Haushaltsbuch.

(2) Im Laufe einer Amtsperiode ist jedes Referat des
Evangelischen Oberkirchenrates von einer Kommission der
Landessynode an einem Arbeitstag zu besuchen. Das be-
suchte Referat liefert rechtzeitig eine knappe Darstellung
aktueller Problemstellungen im Blick auf anstehende Auf-
gaben sowie im Haushaltsbuch vorgesehene Zielsetzungen.
Das Nähere regelt eine vom Landeskirchenrat zu beschlie-
ßende Besuchsordnung

3. Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof

§ 120

(1) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof ruft in
Ausübung des Predigtamtes die Gemeinden sowie die
Amtsträgerinnen und Amtsträger der Landeskirche unter
Gottes Wort. Wie die Pfarrerin bzw. der Pfarrer die Ortsge-
meinde, so leitet die Landesbischöfin bzw. der Landesbi-
schof die Landeskirche durch Gottes Wort. Zum Bischofs-
amt gehört das Recht, in allen Gemeinden der Landeskirche
Gottesdienste und andere Versammlungen zu halten.

(2) Der Dienst an der Leitung wird insbesondere dadurch
erfüllt, dass die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof

1. alle Dienerinnen und Diener im kirchlichen Amt und die
Gemeinden geschwisterlich berät, belehrt, tröstet und
mahnt. In diesem Dienst stehen ihr bzw. ihm die Mit-
glieder des Evangelischen Oberkirchenrates zur Seite;

2. ordiniert;

3. die Pfarrerinnen, Pfarrer, Dekaninnen, Dekane, Schul-
dekaninnen und Schuldekane nach den gesetzlichen Be-
stimmungen in ihr Amt beruft sowie die von den Be-
zirkssynoden gewählten Dekanstellvertreterinnen und
Dekanstellvertreter in ihrem Amt bestätigt;

4. die Fort- und Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer leitet;

5. Prädikantinnen und Prädikanten beruft;

6. darüber wacht, dass in Gottesdienst, Seelsorge und Unter-
weisung das Evangelium recht verkündigt wird und dass
die Sakramente ihrer Stiftung gemäß verwaltet werden;

7. Gemeinden und Kirchenbezirke gemäß der Visitations-
ordnung visitiert;

8. die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Evangeli-
schen Oberkirchenrates ausübt;

9. sich durch Hirtenbriefe an Gemeinden, Amtsträger so-
wie Öffentlichkeit wendet;

10. besondere Gottesdienste anordnet;

11. Kirchen einweiht;

12. kirchliche Gesetze verkündet.

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof hat das
Recht rechtskräftig verhängte Disziplinarmaßnahmen im
Gnadenwege zu mildern oder aufzuheben. 

§ 121

Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof vertritt die
Landeskirche im gesamten kirchlichen und öffentlichen Le-
ben. Die Bestimmung des § 127 Abs. 2 Nr. 9 bleibt unbe-
rührt.

§ 122

(1) Ins Bischofsamt kann nur eine ordinierte Theologin
bzw. ein ordinierter Theologe von der Landessynode ge-
wählt werden. Bei der Wahl müssen drei Viertel der gesetz-
lich vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder der
Landessynode anwesend sein. Die Wahl erfordert eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Synodalen. Ein
Einspruchsrecht des Evangelischen Oberkirchenrates nach
§ 117 besteht nicht. Das Verfahren der Wahl wird durch
kirchliches Gesetz geregelt.

(2) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof wird
vom Landeskirchenrat ernannt und von der Amtsvorgänge-
rin bzw. dem Amtsvorgänger oder einer beauftragten Person
aus dem Landeskirchenrat nach der Ordnung der Agende
gottesdienstlich eingeführt und verpflichtet. Auf das Dienst-
verhältnis finden die Bestimmungen des Dienstrechts für
Pfarrerinnen und Pfarrer sinngemäß Anwendung.

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof wird auf
Lebenszeit gewählt.

(4) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof kann
das Amt niederlegen und kann gleichzeitig in den Ruhe-
stand treten.

4. Der Landeskirchenrat

§ 123

(1) Der Landeskirchenrat ist das zum Dienst an der Kir-
chenleitung bestimmte Organ der Landeskirche, in dem



90 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Heft 2, 2006

Mitglieder der Landessynode, die Landesbischöfin bzw. der
Landesbischof, die stimmberechtigten theologischen und
nichttheologischen Mitglieder des Evangelischen Oberkir-
chenrates und die Prälatinnen und Prälaten in ständige Ar-
beit zusammenwirken.

(2) Der Landeskirchenrat besteht aus der Landesbischö-
fin bzw. dem Landesbischof, der Präsidentin bzw. dem Prä-
sidenten der Landessynode, den von der Landessynode für
die Dauer der Wahlperiode gewählten Synodalen und den
stimmberechtigten Mitgliedern des Evangelischen Oberkir-
chenrates nach § 128 Abs. 1 Nr. 2. Die Prälatinnen und Prä-
laten gehören dem Landeskirchenrat als beratende Mitglie-
der an. Die Zahl der von der Landessynode zu wählenden
Synodalen steht im Verhältnis 3 : 2 zur Zahl der stimmbe-
rechtigten theologischen und nichttheologischen Mitglieder
des Evangelische Oberkirchenrates (§ 128 Abs. 1 Nr. 2). Ist
ein stimmberechtigtes theologisches oder nichttheologi-
sches Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrates verhin-
dert, nimmt das nach § 128 Abs. 2 a bestellte stellvertreten-
de Mitglied an der Sitzung des Landeskirchenrates teil und
übt das Stimmrecht aus. Für jedes synodale Mitglied ist eine
Person in das Stellvertretendenamt zu wählen.

(3) Die Synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates
und ihre Stellvertretungen werden von der Landessynode
spätestens in der zweiten Tagung der Amtszeit der Landes-
synode (§ 113) gewählt. Ihre Amtszeit endet mit der Wahl
der neuen Mitglieder durch die neu gewählte Landesssyno-
de. Bei einem Ausscheiden nach § 112 endet das Amt mit
der Wahl der Nachfolgerin bzw. des Nachfolgers durch die
Landessynode; die Wahl erfolgt spätestens in der nächsten
Tagung der Landessynode. Das Wahlverfahren wird in der
Geschäftsordnung der Landesssynode geregelt.

(4) Wenn sich nicht bereits unter den von der Landessy-
node gewählten Synodalen ein Mitglied der Theologischen
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg befin-
det, so beruft die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof
ein solches Mitglied in den Landeskirchenrat. Es hat die
gleichen Pflichten und Rechte wie die synodalen Mitglieder,
auch in Fällen des § 125 Abs. 2 Nr. 3.

(5) Der Landeskirchenrat nimmt regelmäßig den Bericht
des Evangelischen Oberkirchenrates über alle wichtigen,
die Landeskirche betreffenden Ereignisse entgegen. Auf
Verlangen ist den Mitgliedern des Landeskirchenrates über
alle Angelegenheiten Auskunft zu geben. Sie sind befugt,
Einsicht in die Akten zu nehmen. Sie haben das Recht, den
theologischen Prüfungen beizuwohnen.

(6) Der Landeskirchenrat beschließt je nach dem Gegen-
stand der Entscheidung in voller Besetzung (§ 124) oder in
synodaler Besetzung (§ 125).

§ 124

(1) Der Landeskirchenrat beschließt, wenn nichts anderes
bestimmt ist, mit allen Mitgliedern (volle Besetzung).

(2) In den Sitzungen aller seiner Mitglieder hat der Lan-
deskirchenrat insbesondere folgen Aufgaben:

1. er beschließt vorläufige kirchliche Gesetze, wenn diese
dringend nötig und unaufschiebbar sind, die Einberu-
fung der Landessynode aber nicht möglich ist oder sich
durch die Erheblichkeit der Sache nicht rechtfertigen
lässt. Bei ihrer nächsten Tagung ist der Landessynode
das Gesetz zur Entscheidung vorzulegen. Lehnt sie es
ab, so tritt das Gesetz vom Zeitpunkt des Synodalbe-
schlusses an außer Kraft;

2. er erlässt die Ordnung der theologischen Prüfungen;

3. er beschließt Vorlagen an die Landessynode;

4. er beschließt über Rechtsverordnungen, soweit ihm die
Zuständigkeit übertragen ist und entscheidet über die
Erprobung neuer Arbeits- und Organisationsformen ge-
mäß § 141;

5. er vertritt die Landeskirche beim Abschluss zwischen-
kirchlicher Vereinbarungen;

6. er ernennt die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof
aufgrund der Wahl der Landessynode;

7. er wirkt mit bei der Berufung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Dekaninnen und Dekane und Schuldekaninnen und
Schuldekane nach den hierfür geltenden gesetzlichen
Bestimmungen;

8. er beruft die Mitglieder der Disziplinarkammer;

9. er beruft die Mitglieder des kirchlichen Verwaltungsge-
richts und die von der Landeskirche in den Verwal-
tungsgerichtshof der Evangelischen Kirche der Union
zu entsendenden Mitglieder;

10. aufgehoben;

11. er wirkt mit bei der Bildung der Schlichtungsstelle nach
näherer Regelung des Mitarbeitervertretungsgesetzes;

12. er entscheidet über die Abordnung, Beurlaubung oder
Freistellung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem
Dienst der Landeskirche in Dienstbereiche anderer
Rechtsträger, insbesondere der Diakonie Mission und in
Junge Kirchen;

13. er trifft die ihm nach dem Dienst- und Besoldungsrecht
für Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrdiakoninnen und
Pfarrdiakone sowie Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare zu-
gewiesenen Entscheidungen, insbesondere über den
Widerruf des Dienstverhältnisses von Pfarrdiakoninnen
und Pfarrdiakonen, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikaren
und die Versetzung und Zurruhesetzung von Pfarrerin-
nen und Pfarrern ohne Antrag der Betreffenden;

14. er entscheidet über die Anfechtung einer Pfarrwahl;

15. er wirkt mit bei Arbeitsrechtsregelungen und der Bil-
dung der Schiedskommission nach dem Arbeitsrechtsre-
gelungsgesetz.

(3) Den Vorsitz im Landeskirchenrat führt die Landesbi-
schöfin bzw. der Landesbischof, das Stellvertretendenamt
hat die Präsidentin bzw. der Präsident der Landessynode
inne.

(4) Bei der Entscheidung über die Versetzungen gemäß
§ 61 Abs. 3 und bei vorzeitigen Zurruhesetzungen ohne An-
trag führt die Präsidentin bzw. der Präsident der Landessy-
node den Vorsitz. Die Landesbischöfin bzw. der Landesbi-
schof ist berechtigt, ihr bzw. ihm auch in anderen Fällen den
Vorsitz zu übertragen. 

(5) Die Präsidentin bzw. der Präsident der Landessynode
wird im Landeskirchenrat durch die Personen im ersten oder
zweiten Stellvertretendenamt (§ 115) vertreten; soweit diese
dem Landeskirchenrat nicht angehören oder verhindert sind,
wird durch die synodalen Mitglieder des Landeskirchenra-
tes eine Stellvertretung aus ihrer Mitte bestimmt.

§ 125

(1) Der Landeskirchenrat beschließt in synodaler Beset-
zung, wenn die Grundordnung oder ein kirchliches Gesetz
dies bestimmen.

(2) Der Landeskirchenrat mit den Stimmen nur seiner
synodalen Mitglieder hat folgende Aufgaben:
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1. er beruft im Einvernehmen mit der Landesbischöfin
bzw. dem Landsbischof Synodale in die Landssynode
(§ 111 Abs. 3);

2. er beruft auf Vorschlag der Landesbischöfin bzw. des
Landesbischofs die stimmberechtigten Mitglieder des
Evangelischen Oberkirchenrates (§ 128 Abs. 1 Nr. 2),
die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter der Landesbi-
schöfin bzw. des Landesbischofs, das geschäftsleitende
Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrates sowie die
Prälatinnen und Prälaten und die Hauptgeschäftsführe-
rin bzw. den Hauptgeschäftsführer des Diakonischen
Werkes;

3. er entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen
des Evangelischen Oberkirchenrates gemäß § 140;

4. er versetzt gemäß § 128 Abs. 4 Mitglieder des Evangeli-
schen Oberkirchenrates aus dringenden Gründen des
Dienstes in den Ruhestand;

5. er nimmt die ihm im Disziplinargesetz und im Gesetz
über das Rechnungsprüfungsamt zugewiesenen Aufga-
ben wahr;

6. er beruft die Vertreterinnen und Vertreter der Dienststel-
lenleitungen in die Arbeitsrechtliche Kommission nach
Maßgabe des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes.

(3) Im Landeskirchenrat in synodaler Besetzung führt die
Präsidentin bzw. der Präsident der Landessynode den Vor-
sitz. Im Falle der Verhinderung gilt § 124 Abs. 5 entspre-
chend. Die Präsidentin bzw. der Präsident der Landessyno-
de kann einer anwesenden Person im Stellvertretendenamt
auch in anderen Fällen den Vorsitz überlassen.

(4) An der Entscheidungsberatung und Abstimmung in
den Fällen des Absatzes 2 nehmen nur die synodalen Mit-
glieder des Landeskirchenrates teil. Eine allgemeine Aus-
sprache, an der die übrigen Mitglieder des Landeskirchenra-
tes und die Prälatinnen und Prälaten teilnehmen, kann vor-
ausgehen; andernfalls wird einer Vertreterin bzw. einem
Vertreter des Evangelischen Oberkirchenrates auf Verlan-
gen die Abgabe einer Erklärung ermöglicht. 

(5) Die Präsidenten bzw. der Präsident der Landessynode
kann zur Erteilung von Auskünften und zu ihrer Unterstüt-
zung bei der Abfassung von Entscheidungen sowie zur Pro-
tokollführung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Evan-
gelischen Oberkirchenrates hinzuziehen.

(6) Die Präsidentin bzw. der Präsident der Landessynode
gibt der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof Kenntnis
von den Einladungen und Tagesordnungen der Sitzungen
des Landeskirchenrates in synodaler Besetzung sowie von
den Protokollen über die Sitzungsergebnisse.

§ 126

(1) Der Landeskirchenrat in voller Besetzung wird durch
die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof und zu Sitzun-
gen gemäß § 125 in synodaler Besetzung durch die Präsi-
dentin bzw. den Präsidenten der Landessynode oder in de-
ren Auftrag zu den jeweiligen Sitzungen einberufen. Er ist
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
in der jeweiligen Besetzung anwesend ist; bei Entscheidung
in voller Besetzung müssen zwei Drittel der synodalen Mit-
glieder anwesend sein.

(2) Der Landeskirchenrat fasst seine Beschlüsse mit ab-
soluter Mehrheit (§ 138 Abs. 1 Nr. 2). § 82 Abs. 8 und § 141
bleiben unberührt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der Person im Vorsitzendenamt.

(3) Wer den Vorsitz führt, unterzeichnet die Sitzungsnie-
derschriften.

(4) Die Person im Vorsitzendenamt des Landeskirchen-
rats kann über einen schriftlich begründeten Antrag, wenn
Eile Not tut und die alsbaldige Einberufung einer Sitzung
des Landeskirchenrates untunlich ist, schriftlich abstimmen
lassen. Der Antrag ist angenommen, wenn mehr als die
Hälfte, darunter mindestens sechs synodale Mitglieder, zu-
gestimmt und nicht wenigstens zwei Mitglieder binnen ei-
ner Woche mündliche Beschlussfassung verlangt haben.

5. Der Evangelische Oberkirchenrat

§ 127

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat ist der zum Dienst
an der Kirchenleitung berufene ständige Rat der Landeskir-
che. Ihm obliegen alle Angelegenheiten, die nicht zu den
Aufgaben der Landessynode, der Landesbischöfin bzw. des
Landesbischofs oder des Landeskirchenrates gehören und
die nicht in den Aufgabenbereich anderer kirchlicher Orga-
ne und Gremien fallen. 

(2) Dem Evangelischen Oberkirchenrat obliegt insbeson-
dere

1. mit der Landesbischöfin bzw. dem Landsbischof in
der geistlichen Leitung der Landeskirche zusammen-
zuwirken; hierbei können die Mitglieder des Evange-
lischen Oberkirchenrates in allen Gemeinden der Lan-
deskirche Gottesdienste und andere Versammlungen
halten;

2. die organische Verbindung mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland und ihren Gliedkirchen zu
pflegen und zu fördern sowie die ökumenischen Be-
ziehungen zu anderen christlichen Kirchen wahrzu-
nehmen und zu stärken;

3. die Leitung des Religionsunterrichts in Kirche und
Schule auszuüben;

4. die Aufsicht über die Tätigkeit der Bezirkssynoden zu
führen und den Bezirkssynodalbescheid zu erteilen;

5. Visitationen anzuordnen und die ihm in der Visita-
tionsordnung zugewiesenen Aufgaben wahrzuneh-
men;

6. die Theologiestudierenden anzunehmen, die theologi-
schen Prüfungen zu leiten und die Kandidatinnen und
Kandidaten aufgrund bestandener Prüfung unter die
Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare der Landeskirche
aufzunehmen;

7. Theologinnen und Theologen unter die Pfarrerinnen
und Pfarrer der Landeskirche aufzunehmen;

8. die Befugnisse auszuüben, die der Kirche in Bezug
auf das Praktisch-Theologische Seminar zustehen;

9. die Landeskirche in allen Rechts- und Vermögensahn-
gelegenheiten zu vertreten. Die zur Vertretung befug-
ten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates
werden durch Rechtsverordnung des Evangelischen
Oberkirchenrates namentlich bestimmt. Die Befug-
nisse der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs
nach § 120 bzw. des Landeskirchenrates nach § 124
und § 125 bleiben unberührt;

10. die gesamten kirchlichen Ordnungen im Rahmen der
Grundordnung und der Kirchengesetze zu wahren und
weiterzubilden; Durchführungsbestimmungen, Richt-
linien und Verwaltungsvorschriften zu erlassen;

11. Rechtsverordnungen aufgrund gesetzlicher Ermächti-
gungen zu erlassen, soweit der Landeskirchenrat nicht
zuständig ist; 
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12. die landeskirchlichen Beamtinnen und Beamten und
Angestellten einzustellen, zu ernennen, zu befördern,
zur Ruhe zu setzen und zu entlassen;

13. die Dienstaufsicht über kirchliche Amtsträgerinnen
und Amtsträger auszuüben;

14. auf Maßnahmen nach dem Disziplinarrecht der Lan-
deskirche zu erkennen;

15. die Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens der
Kirchengemeinden, der Kirchenbezirke und anderer
kirchlicher Körperschaften zu führen und, sofern die-
se ihrer Rechte ungenügend wahrnehmen, nach Maß-
gabe gesetzlicher Bestimmungen rechtlich zu vertre-
ten sowie die Verwaltung des Vermögens ganz oder
teilweise einer anderen kirchlichen Stelle zu übertra-
gen;

15 a. die allgemeine Rechtsaufsicht zu führen über die Kir-
chengemeinden, Kirchenbezirke, andere kirchliche
Körperschaften und kirchliche Stiftungen; die Rechts-
aufsicht erstreckt sich auch auf die rechtlich selbstän-
digen Einrichtungen und Zusammenschlüsse in pri-
vatrechtlicher Form;

16. das Vermögen der Landeskirche zu verwalten und
kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts zu er-
richten;

17. Landeskollekten anzuordnen;

18. die Aufsicht über das kirchliche Bauwesen zu führen,

19. über Beschwerden gegen Verfügungen anderer kirch-
licher Dienststellen zu entscheiden;

20. die Tagungen der Landessynode vorzubereiten und
Gesetzentwürfe und sonstige Vorlagen auszuarbeiten;

21. kirchliche Amtsbezeichnungen zu verleihen.

§ 128

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat besteht aus

1. der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof,

2. stimmberechtigten theologischen und nichttheologi-
schen Mitgliedern,

3. den Prälatinnen und Prälaten als beratende Mitglieder.

(1 a) Ein stimmberechtigtes theologisches Mitglied ist
ständige Stellvertreterin bzw. ständiger Stellvertreter der
Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs. Ein stimmbe-
rechtigtes rechtskundiges oder anderes nichttheologisches
Mitglied ist verantwortlich für den geordneten Ablauf der
Verwaltungsgeschäfte (geschäftsleitendes Mitglied).

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder nach Absatz 1 Nr.
2 und Absatz 1a werden auf Vorschlag der Landesbischöfin
bzw. des Landesbischofs durch die synodalen Mitglieder
des Landeskirchenrates auf Lebenszeit berufen. Sie werden
von der Landesbischöfin bzw. vom Landesbischof in einem
Hauptgottesdienst nach der Ordnung der Agende eingeführt
und verpflichtet.

(2 a) Für jedes stimmberechtigte Mitglied nach Absatz 1
Nr. 2 wird aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des jeweiligen Referates in widerruflicher Weise je-
weils eine Person bestellt, die die Funktion der ständigen
Stellvertretung ausübt. Im Falle der Abwesenheit des Mit-
glieds nimmt die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter an
den Sitzungen des Evangelischen Oberkirchenrates und des
Landeskirchenrates teil und übt das Stimmrecht aus. Die
Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Mitgliedes durch den
Evangelischen Oberkirchenrat im Einvernehmen mit der

Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof und dem Landes-
kirchenrat in synodaler Besetzung.

(3) Auf das Dienstverhältnis der stimmberechtigten theo-
logischen Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2 finden die Be-
stimmungen des Dienstrechts für Pfarrerinnen und Pfarrer
sinngemäß Anwendung. Das Dienstverhältnis der stimmbe-
rechtigten nichttheologischen Mitglieder richtet sich nach
dem kirchlichen Beamtenrecht.

(4) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates
können stimmberechtigte Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2
aus dringenden Gründen des Dienstes nach Anhörung des
Evangelischen Oberkirchenrates und im Benehmen mit der
Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof in den Ruhestand
versetzen. Diese Entscheidung bedarf einer Mehrheit von
zwei Dritteln der synodalen Mitglieder des Landeskirchen-
rates.

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder nach Absatz 1 Nr.
2 sind auf ihren Antrag von der Landesbischöfin bzw. vom
Landesbischof mit einer anderen Aufgabe zu betrauen oder
in den Ruhestand zu versetzen.

§ 129

(1) Den Vorsitz im Evangelischen Oberkirchenrat führt
die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof, im Falle der
Verhinderung die Person im ständigen Stellvertretendenamt
und im Falle von deren Verhinderung das geschäftsleitende
Mitglied.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat fasst seine Be-
schlüsse mit absoluter Mehrheit (§ 138 Abs. 1 Nr. 1). Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Person, die
den Vorsitz führt.

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof gibt der
Präsidentin bzw. dem Präsidenten der Landessynode Kennt-
nis von den Einladungen und Tagesordnungen des Evange-
lischen Oberkirchenrates sowie von den Protokollen über
die Sitzungsergebnisse.

6. Die Gesetzgebung der Landeskirche

§ 130

(1) Die Gesetzgebung hat das Recht der Kirche zur Gel-
tung zu bringen.

(2) Das Recht der Kirche muss sich in seinen Grundsät-
zen an der heiligen Schrift nach dem Verständnis der in dem
Vorspruch zu dieser Grundordnung aufgeführten Bekennt-
nisschriften ausrichten.

(3) Der Bekenntnisstand kann nicht auf dem Wege der
Gesetzgebung festgelegt werden. Er ist vielmehr Grund und
Grenze der Gesetzgebung.

§ 131

Nur durch Gesetze können insbesondere eingeführt wer-
den

1. die Grundordnung (Verfassung) der Landeskirche,

2. die Ordnung der kirchlichen Wahlen,

3. die grundsätzliche Ordnung kirchlicher Ämter und
Dienste,

4. die Ordnung des kirchlichen Lebens einschließlich der
Gottesdienstordnung,

5. die Ordnung der Visitationen.
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§ 132

(1) Kirchengesetze werden von der Landessynode be-
schlossen aufgrund von Gesetzentwürfen, die entweder von
dem Landeskirchenrat oder aus der Mitte der Landessynode
eingebracht werden.

(2) Ändern die Gesetze die Grundordnung, so bedürfen
sie einer Mehrheit von zwei Dritteln bei Anwesenheit von
mindestens drei Vierteln der gesetzlich vorgeschriebenen
stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode (verfas-
sungsändernden Mehrheit).

(3) Die Grundordnung kann nur durch ein Gesetz geän-
dert werden, das den Wortlaut der Grundordnung ausdrük-
klich ändert oder ergänzt. 

(4) Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Orga-
nisationsformen kann die Landessynode mit verfassungsän-
dernder Mehrheit Erprobungsgesetze beschließen, die von
einzelnen Vorschriften der Grundordnung abweichen. Das
jeweilige Erprobungsgesetz tritt spätestens nach Ablauf von
sechs Jahren außer Kraft. Eine Verlängerung ist einmalig
längstens um weitere drei Jahre möglich. § 141 bleibt unbe-
rührt.

(5) Ein kirchliches Gesetz, das Regelungen über die Si-
cherstellung der Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis re-
gelt, bedarf der verfassungsändernden Mehrheit.

§ 132 a 

(1) Durch kirchliches Gesetz kann die Zuständigkeit für
die Regelung der arbeitsrechtlichen Bedingungen der Ange-
stellten, Arbeiterinnen und Arbeiter und Auszubildenden ei-
ner Kommission übertragen werden, die sich paritätisch aus
Vertretern kirchlicher Körperschaften sowie anderer kirch-
licher oder diakonischer Rechtsträger (Dienstgeber) und
Vertretern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirch-
lichen oder diakonischen Dienst (Dienstnehmer) zu-
sammensetzt.

(2) Das kirchliche Gesetz nach Absatz 1 regelt Art und
Umfang der Zuständigkeit, die Zusammensetzung und 
Bildung der Kommission sowie das Verfahren des Zustan-
dekommens der arbeitsrechtlichen Regelungen, einschließ-
lich der Bildung und Zuständigkeit einer Schiedskommis-
sion.

§ 133

(1) Die kirchlichen Gesetze werden von der Landesbi-
schöfin bzw. dem Landesbischof durch Unterschrift vollzo-
gen und von ihr bzw. ihm im Gesetzes- und Verordnungs-
blatt der Landeskirche verkündet. Die Bestimmung des
§ 117 bleibt unberührt.

(2) Die kirchlichen Gesetze und Rechtsverordnungen tre-
ten, wenn in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit dem ach-
ten Tage nach dem Ausgabetag des Gesetzes- und Verord-
nungsblattes in Kraft.

7. Theologische Fakultät

§ 133 a

Die Theologische Fakultät der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg nimmt an der Leitung der Kirche teil, in-
dem sie

1. bei der Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer in theo-
logischen Prüfungen und im Predigerseminar mit der
Landeskirche zusammenwirkt, 

2. in der Landessynode nach § 111 Abs. 3 bzw. im Lan-
deskirchenrat nach § 123 Abs. 4 mitarbeitet und

3. die Kirchenleitung durch theologische Gutachten berät.

8. Die kirchliche Gerichtsbarkeit

§ 134

Die Landeskirche übt Gerichtsbarkeit aus durch das kirch-
liche Verwaltungsgericht und das kirchliche Disziplinarge-
richt. Ihr Verfahren und die Revision gegen Urteile landes-
kirchlicher Gerichte ist in kirchlichen Gesetzen geregelt.

VIII. Abschnitt

Vermögen und Haushaltswirtschaft der Landeskirche

§ 135

(1) Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der
Kirchenbezirke und der Landeskirche dient der Verkündi-
gung des Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur
rechten Ausrichtung des Auftrags der Kirche verwendet
werden.

(2) Werden einer Gemeinde, einem Kirchenbezirk oder
der Landeskirche Zuwendungen gemacht, so dürfen sie nur
angenommen werden, wenn in ihrer Zweckbestimmung
nichts enthalten ist, was der Ausrichtung des Auftrags der
Kirche widerspricht.

(3) Das Nähere wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

§ 136

(1) Für die Landeskirche wird ein Haushaltsbuch bzw.
ein Haushaltsplan vom Evangelischen Oberkirchenrat auf-
gestellt und nach Beratungen im Landeskirchenrat der Lan-
dessynode zur Beschlussfassung vorgelegt.

(2) Das Haushaltsbuch bzw. der Haushaltsplan der Lan-
deskirche sowie die Arten und der Hebesatz der zur Dek-
kung des Haushaltsbedarfs erforderlichen Kirchensteuern
werden durch kirchliches Gesetz festgestellt. Die Hebesätze
für Ortskirchensteuern werden von den Kirchengemeinde-
räten beschlossen und bedürfen der Genehmigung des
Evangelischen Oberkirchenrates.

(3) Die Landessynode nimmt den Bericht des Rech-
nungsprüfungsamtes zu den Jahresrechnungen der Evange-
lischen Landeskirche in Baden entgegen und entscheidet
über die Entlastung.

§ 136 a

(1) Die Landeskirche unterhält ein selbständiges Rech-
nungsprüfungsamt, dessen Aufgabe darin besteht, die Rech-
nungen sowie die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Landeskirche und der ihrer Vermögensaufsicht
unterliegenden Körperschaften und Einrichtungen zu prü-
fen.

(2) Sonstige Zusammenschlüsse sowie rechtlich selbstän-
dige Einrichtungen kirchlicher Körperschaften in privat-
rechtlicher Form kann das Rechnungsprüfungsamt nach
Maßgabe des kirchlichen Gesetzes prüfen.

(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung
seiner Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen.

(4) Stellung und Befugnisse des Rechnungsprüfungsam-
tes werden durch kirchliches Gesetz geregelt.
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§ 136 b

Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates oder
dessen Beauftragte und die synodalen Mitglieder des Lan-
deskirchenrates können an allen Sitzungen kirchlicher Or-
gane und Gremien in der Landeskirche beratend teilnehmen.
Das Gleiche gilt für die Dekaninnen und Dekane und die
Landessynodalen für die Gremien in ihrem jeweiligen Kir-
chenbezirk.

IX. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen

§ 137

(1) Auf Zeit bestellte Mitglieder der Organe kirchlicher
Körperschaften bleiben so lange in ihrem Amt, bis ihre
Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger das Amt übernommen
haben, soweit in der Grundordnung oder in einem anderen
kirchlichen Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Eine mit der Verwaltung einer Pfarrstelle beauftragte
Person ist hinsichtlich der Zugehörigkeit zu kirchlichen Orga-
nen der Inhaberin bzw. dem Inhaber einer Pfarrstelle gleich-
gestellt. Beruht die Mitgliedschaft zur Bezirkssynode oder ei-
nem anderen Organ auf der Zugehörigkeit zu mehreren Älte-
stenkreisen, kann das Stimmrecht nur einmal ausgeübt
werden. Die Verwalterin bzw. der Verwalter hat die Aufgaben
einer Inhaberin bzw. eines Inhabers einer Pfarrstelle wahrzu-
nehmen, soweit keine andere Regelung getroffen wird.

(3) Gesetzliche Bestimmungen, die bis zum 1. September
1996 in Abweichung von der Grundordnung mit verfas-
sungsändernder Mehrheit beschlossen wurden – insbeson-
dere Regelungen über die stimmberechtigte Mitgliedschaft
oder beratende Teilnahme in einem Organ einer kirchlichen
Körperschaft -, bleiben weiterhin in Kraft.

(4) Verordnungen, Ordnungen und sonstige generelle Re-
gelungen, die bis zum 1. September 1996 auf der Grundlage
von § 127 Abs. 2 Nr. 11 in der bis zum 31. August 1996
bzw. Nr. 12 in der bis zum 30. April 1990 geltenden Fas-
sung erlassen wurden, bleiben bis zu einer Änderung oder
Aufhebung nach § 127 Abs. 2 Nr. 10 bzw. Nr. 11 neuer Fas-
sung weiterhin in Kraft. 

§ 137 a

(1) Werden im Laufe der Amtszeit durch

1. Errichtung, Zusammenlegung oder Aufhebung von
Pfarrstellen (§§ 58, 59),

2. Veränderung der Abgrenzung der Pfarrgemeinden
innerhalb einer Kirchengemeinde (§ 27 Abs. 3),

3. Errichtung, Vereinigung oder Gebietsänderungen von
Kirchengemeinden (§ 28) oder Kirchenbezirken (§ 77)

Veränderungen im Bestand oder in der Zusammenset-
zung eines Ältestenkreises, eines Kirchengemeinderates
oder einer Bezirkssynode erforderlich, führen die bisherigen
Kirchenältesten bzw. Synodalen ihr Amt in neuer Zuord-
nung weiter. Verändert sich die Zusammensetzung eines
Organs durch die Neuordnung um mehr als ein Viertel sei-
ner gewählten Mitglieder, sind die Vorsitzenden bzw. bei
Veränderung der Bezirkssynode auch der Bezirkskirchenrat
neu zu wählen.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat kann nach Anhö-
rung der Beteiligten andere Regelungen treffen, soweit im
Rahmen von kirchlichen Gesetzen oder Rechtsverordnun-
gen für Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 keine anderen Be-
stimmungen getroffen werden.

(3) Wird ein Kirchenbezirk geteilt oder werden Kirchen-
bezirke vereinigt, endet das Amt der Dekanin bzw. des
Dekans, der Schuldekanin bzw. des Schuldekans, der De-
kanstellvertreterin bzw. des Dekanstellvertreters vorzeitig.
Durch kirchliches Gesetz können andere Regelungen ge-
troffen werden. 

§ 138

(1) Soweit in dieser Grundordnung oder in anderen kirch-
lichen Gesetzen oder in der Geschäftsordnung der Landes-
synode nichts anderes bestimmt ist, gelten für Beschlussfas-
sung und Wahlen in den Organen kirchlicher Körperschaf-
ten folgende Vorschriften:

1. Kirchliche Körperschaften und Organe können Be-
schlüsse fassen oder Wahlen vornehmen, wenn nach
ordnungsgemäßer Einladung mehr als die Hälfte der ge-
setzlich vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist.

2. Beschlüsse sind gültig, wenn sie die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen erhalten (absolute Mehrheit).*) Bei
Stimmengleichheit gilt der zur Entscheidung gestellte
Antrag als abgelehnt.

3. Bei einer Wahl ist gewählt, wer im ersten Wahlgang die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält (absolute
Mehrheit). Als abgegeben gelten auch die ungültigen
Stimmen. Kommt die absolute Mehrheit nicht zustande,
so ist ein zweiter Wahlgang erforderlich.

4. Sind im ersten Wahlgang mehrere Ämter (z. B. Wahl in
den Bezirkskirchenrat) zu besetzen und erreichen mehr
Personen die absolute Mehrheit, als Ämter zu besetzen
sind, sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen
erhalten.

5. Stehen im zweiten Wahlgang mehr Personen zur Wahl
als Ämter zu besetzen sind, sind diejenigen Personen ge-
wählt, die die meisten Stimmen erhalten (einfache
Mehrheit). Das Gleiche gilt, wenn wegen Stimmen-
gleichheit eine Stichwahl erforderlich ist.

6. Steht im zweiten oder in einem weiteren Wahlgang nur
eine Person für das zu besetzende Amt zur Wahl, ist die
Wahl erfolgreich, wenn die Person mindestens ein Drit-
tel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.

7. Eine Wahl ist in der Regel geheim mit verdeckten
Stimmzetteln durchzuführen. Ein anderes Wahlverfah-
ren kann beschlossen werden, wenn kein stimmberech-
tigtes Mitglied widerspricht. Das gilt nicht, wenn gehei-
me Wahl gesetzlich vorgeschrieben ist.

8. Bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und von
Mehrheitsverhältnissen werden Bruchteile hinter dem
Komma aufgerundet.

Regelt eine Rechtsverordnung die Zusammensetzung und
die Bildung von Organen, können abweichend von Nummer
2 bis 6 für die Beschlussfassung und für Wahlen qualifizier-
tere Mehrheiten festgelegt werden. Entsprechendes gilt für
Satzungen, die vom Evangelischen Oberkirchenrat zu erlas-
sen oder zu genehmigen sind.

(2) Unbeschadet der gesetzlich geregelten Fälle bestim-
men die kirchlichen Organe durch Geschäftsordnung, wel-
che Personen an ihren Sitzungen zeitweise oder ständig be-
ratend teilnehmen. Die Zahl der beratenden Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer darf die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder nicht erreichen.

(3) Erfolgt eine Wahl nicht durch ein Organ oder Gre-
mium (Urwahl), ist gewählt, wer die meisten Stimmen er-

*) Zu den abgegebenen Stimmen zählen auch die Enthaltungen.
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hält, soweit durch kirchliches Gesetz nichts anderes geregelt
ist. Entsprechendes gilt, wenn mehrere Personen zu wählen
sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Privatrechtlich organisierte kirchliche Personenverei-
nigungen sind nach ordnungsgemäßer Einladung unabhän-
gig von der Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig.
Im Übrigen findet Absatz 1 Nr. 2 bis 8 und Absatz 3 ent-
sprechende Anwendung. In der Satzung können andere Re-
gelungen getroffen werden.

§ 139

(1) Mitglieder der Organe kirchlicher Körperschaften so-
wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche haben,
unbeschadet der Wahrung des Beichtgeheimnisses, über die
vermöge ihres Amtes ihnen bekannt gewordenen Angele-
genheiten, deren Weitergabe ihrer Natur nach unzulässig
oder ausdrücklich verboten ist, Stillschweigen zu bewahren,
auch nach Beendigung ihres Amtes.

(2) Ein Mitglied eines Organs einer kirchlichen Körper-
schaft darf weder beratend noch entscheidend mitwirken,
wenn die Entscheidung der Angelegenheit ihm selbst oder
Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil
bringen kann.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn die Entscheidung nur die ge-
meinsamen Interessen einer Berufs- oder Gemeindegruppe
berührt. Er gilt ferner nicht für die Wahlen zu einer ehren-
amtlichen Tätigkeit. 

(4) Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in
Zweifelsfällen das zuständige Organ in Abwesenheit der
bzw. des Betroffenen. 

(5) Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwir-
ken darf, muss die Sitzung verlassen.

(6) Ein Beschuss ist rechtswidrig, wenn bei der Beratung
oder Beschlussfassung die Bestimmungen der Absätze 1 bis
5 verletzt worden sind. Der Beschluss gilt jedoch nach Ab-
lauf eines Jahres nach der Beschlussfassung als von Anfang
an gültig zustande gekommen, es sei denn, er wurde inner-
halb dieser Frist beanstandet.

§ 140

(1) Verwaltungsrechtliche Entscheidungen kirchlicher
Verfassungsorgane oder Dienststellen mit Ausnahme der
Landessynode und des Landeskirchenrates können durch
Beschwerde angefochten werden. Die Zulässigkeit der Be-
schwerde setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin bzw.
der Beschwerdeführer durch die getroffene Entscheidung
persönlich beschwert ist.

(2) Beschwerden sind innerhalb einer Frist von einem
Monat schriftlich bei der Stelle einzulegen und zu begrün-
den, welche die anzufechtende Entscheidung erlassen hat.
Die Frist beginnt mit der Eröffnung oder Zustellung der Ent-
scheidung. Diese Stelle kann ihre Entscheidung abändern.
Tut sie das nicht, so hat sie die Beschwerde der nächst hö-
heren Stelle zur Entscheidung vorzulegen. Weitere Be-
schwerde ist zulässig, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Die Entscheidungen des Landeskirchenrates sind
im Beschwerdeverfahren endgültig.

(3) Für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. Fällt das Ende einer
Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder ei-
nen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des
nächsten Werktages. Durch Kirchengesetz kann Abwei-
chendes geregelt werden.

(4) Die Bestimmungen über das kirchliche Verwaltungs-
gericht und das kirchliche Disziplinargericht bleiben unbe-
rührt.

X. Abschnitt 

Erprobung neuer Ordnungen, 
Arbeits- und Organisationsformen

§ 141

(1) Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Orga-
nisationsformen in Kirchengemeinden und Kirchenbezirken
kann der Landeskirchenrat durch Rechtsverordnung auf
Vorschlag der zuständigen Leitungsorgane einer Kirchen-
gemeinde oder eines Kirchenbezirks Regelungen treffen,
die von einzelnen Vorschriften der Grundordnung oder an-
derer Teile der Kirchenordnung abweichen.

(2) Durch diese Regelung können vornehmlich

1. im Bereich einer oder mehrerer benachbarter Kirchen-
gemeinden ein Pfarramt oder mehrere Pfarrämter mit ei-
nem oder mehreren anderen Diensten zu einer Dienst-
gruppe zusammengeschlossen und die beteiligten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stimmberechtigte Mitglie-
der in den zuständigen Leitungsorganen der Gemeinde
werden;

2. bestimmte Aufgaben und Befugnisse von einem Lei-
tungsorgan einer Gemeinde oder eines Kirchenbezirks
auf Ausschüsse oder sonstige Untergliederungen der
Leitungsorgane oder auf andere Organe und Stellen ei-
ner Kirchengemeinde oder eines Kirchenbezirks über-
tragen werden. 

(3) Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung von
zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen stimmberech-
tigten Mitglieder des Landeskirchenrates. Die Geltungsdau-
er der Rechtsverordnung ist auf längstens drei Jahre zu be-
grenzen. Sie kann, auch für Teile der Regelung, mit Zustim-
mung der Landessynode einmalig längstens um weitere drei
Jahre verlängert werden. Diese Zustimmung bedarf der ver-
fassungsändernden Mehrheit.

(4) Der Evangelische Oberkirchenrat unterrichtet den
Landeskirchenrat und die Landessynode über die Erfahrun-
gen bei der Erprobung der zugelassenen Arbeits- und Orga-
nisationsformen. Die Landessynode kann die Rechtsverord-
nung oder Teile derselben außer Kraft setzen. 

Nachrichtlich: Übergangsbestimmungen

1. Nach Art. 12 zum 16. Änderungsgesetz zur GO 
(s. GVBl. Nr. 13/2005 S. 166)

(1) …

(2) Die in einem kirchlichen Nebenort nach § 43 der
bisherigen Fassung der Grundordnung am 31. Dezem-
ber 2005 bestehenden Ältestenkreise bleiben bis zu
Amtsantritt der neu gewählten Ältestenkreise nach den
nächsten allgemeinen Ältestenwahlen bestehen. Sie
können letztmals bei den nächsten allgemeinen Kirchen-
wahlen im Jahre 2007 neu gebildet werden, es sei denn,
der Bezirkskirchenrat beschließt nach § 11 Abs. 3
Grundordnung neuer Fassung die Auflösung der Pfarr-
gemeinde des Nebenortes. Bei der Bildung des Kirchen-
gemeinderats in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarr-
gemeinden (§ 31 Abs. 2 Grundordnung neuer Fassung)
werden Haupt- und Nebenort wie eine Pfarrgemeinde
mit einem Ältestenkreis behandelt.

(3) Werden Kirchengemeinden, deren kirchliche Ver-
sorgung von einer Pfarrstelle aus erfolgt, vereinigt, kann
das Gesetz über die Vereinigung bestimmen, dass die
bisherigen Kirchengemeinderäte die Rechtsstellung ei-
nes Ältestenkreises einer Pfarrgemeinde mit zeitlicher
Befristung behalten. 
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2. Nach Art. 3 zum 14. Änderungsgesetz zur GO (s. GVBl.
Nr. 5/2001 S. 96):

(1) …

(2) …

(3) Soweit am 31. Mai 2001 Bezirksrechnungsämter
bestehen, nehmen diese ihre Aufgaben, auch soweit sie
auf einer Vereinbarung beruhen, in der bisherigen Zu-
ständigkeit weiterhin war, bis eine Änderung bzw. Neu-
ordnung auf der Grundlage von § 101a GO oder § 103
GO erfolgt. Durch eine Rechtsverordnung nach § 101a
werden bestehende Vereinbarungen ersetzt. Entspre-
chendes gilt, soweit Verwaltungsämter von Kirchenge-
meinden entsprechende Aufgaben eines Kirchenbezir-
kes bzw. von Kirchengemeinden wahrnehmen. Solange
noch keine Rechtsverordnung nach § 101a GO bzw. §
103 GO erlassen ist, können die entsprechenden Aufga-
ben bzw. Zuständigkeiten durch Vereinbarung auf ein
Verwaltungsamt eines Kirchenbezirks bzw. einer Kir-
chengemeinde übertragen werden. 

(4) …

(5) Soweit Verordnungen, die bis zum 31. Mai 2001
erlassen wurden, Regelungen über die Beschlussfassung
oder Wahlen kirchlicher Organe enthalten, sind diese
unter Beachtung von § 138 neuer Fassung anzuwenden.
Entsprechendes gilt für Satzungen, die vom Evangeli-
schen Oberkirchenrat bis zum 31. Mai 2001 erlassen
oder genehmigt wurden.

Nr. 36 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarr-
dienstgesetzes.

Vom 20. Oktober 2005. (GVBl. 2006, S. 53)

§ 57 Abs. 1 Pfarrdienstgesetz wird wie folgt geändert:

»Im Falle einer Stellenteilung wechselt die stimmberech-
tigte Mitgliedschaft im Ältestenkreis und in dieser Eigen-
schaft die stimmberechtigte Mitgliedschaft im Kirchenge-
meinderat mit mehreren Pfarrgemeinden sowie in der Be-
zirkssynode unter den Beteiligten in der Regel alle drei
Jahre in der vom Ältestenkreis festgelegten Reihenfolge.
Die andere Stelleninhaberin bzw. der andere Stelleninhaber
ist während dieser Zeit beratendes Mitglied. Ist das stimm-
berechtigte Mitglied an der Teilnahme verhindert, übt das
beratende Mitglied das Stimmrecht aus. In besonders be-
gründeten Einzelfällen kann der Bezirkskirchenrat auf An-
trag des Ältestenkreises eine Ausnahme vom Wechsel der
stimmberechtigten Mitgliedschaft genehmigen.«

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.

Gemäß § 133 Abs. 2 GO tritt das Gesetz mit dem achten
Tage nach dem Ausgabetag des Gesetzes- und Verord-
nungsblatts in Kraft.

K a r l s r u h e ,  20. Oktober 2005

Landesbischof

Dr. Ulrich  F i s c h e r

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
Nr. 37 Ordnung für die Umweltarbeit in der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 

Vom 17. Oktober 2005. (ABl. S. 323)

Präambel

»Zum Christ sein gehört die Verantwortung für die
Schöpfung. Wir kennen Gottes Auftrag: ›Macht euch die
Erde untertan‹ (1. Mose 1, 28). Das kann nicht heißen:
Macht mit der Schöpfung, was ihr wollt. Gott hat uns die
Erde anvertraut, damit wir sie für künftige Generationen
von Menschen, Tieren und Pflanzen ›bebauen und bewah-
ren‹ (1. Mose 2, 15).« – aus der Botschaft der Landessyno-
de Gunzenhausen 1989.

Umweltarbeit in der Evangelischen Kirche bedeutet des-
halb zuerst, das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, geistlich
zu vertiefen und eine Ethik der Nachhaltigkeit zu entfalten.
Sie gibt den Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen,
aber auch den einzelnen Christinnen und Christen Anregun-
gen und praktische Hilfen, zu einem Lebensstil und einer
Wirtschaftsweise der Nachhaltigkeit zu finden.

A. Aufgaben kirchlicher Umweltarbeit

Umweltarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern

– reflektiert den Glauben an Gott, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde;

– wirkt mit bei der Formulierung einer Umweltethik;

– betreibt Bildung für nachhaltige Entwicklung;

– knüpft und pflegt ein Netz regionaler Umweltbeauftrag-
ter;

– gibt Anstöße für umweltgerechtes, nachhaltiges Leben
und Wirtschaften in der Kirche;

– bietet dafür Hilfe durch fachlich ausgebildete Berater an;

– wirkt mit bei der Meinungsbildung der kirchenleitenden
Organe in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen;

– pflegt den Austausch mit Initiativen und Institutionen
der Gesellschaft und des Staates, die sich mit Umwelt-
und Nachhaltigkeitsfragen befassen.

Sie ist dem Handlungsfeld 5 zugeordnet, hält aber auch
Kontakt zum Handlungsfeld 6 (Konziliarer Prozess).

B. Mitarbeitende in der kirchlichen Umweltarbeit

In der Umweltarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern wirken zusammen:

– der oder die Beauftragte für Umweltfragen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern;

– die Umweltbeauftragten in den Kirchenkreisen;

– die Umweltbeauftragten der Kirchengemeinden und
Dekanatsbezirke;

– Umweltbeauftragte aus Werken und Diensten;

– die kirchlichen Umweltberater und -beraterinnen.

C. Strukturen kirchlicher Umweltarbeit

I Die Beauftragten für Umweltarbeit

1. Die Gemeindeumweltbeauftragten

a) Es wird empfohlen, dass der Kirchenvorstand bald
nach seiner Konstituierung offiziell für die Dauer
von sechs Jahren eine Umweltbeauftragte oder einen
Umweltbeauftragten (UB) – oder ein Umweltteam
(UT) für die Kirchengemeinde oder Gesamtkirchen-
gemeinde beruft. Das Pfarramt informiert den Be-
auftragten oder die Beauftragte für Umweltarbeit in
der Evanglisch-Lutherischen Kirche in Bayern über
die Umweltbeauftragten oder das Umweltteam.
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b) Mehrere Kirchengemeinden können gemeinsam
eine Umweltbeauftragte oder einen Umweltbeauf-
tragten berufen oder gemeinsam ein Umweltteam
bilden. Der oder die UB kann sich zur Unterstützung
seiner oder ihrer Arbeit einen »Arbeitskreis Um-
welt« aufbauen oder bestimmte Aufgaben der Um-
weltarbeit an geeignete Gemeindemitglieder dele-
gieren. Umgekehrt kann das UT eines seiner Mit-
glieder zum Sprecher oder zur Sprecherin berufen,
der oder die die Teamarbeit koordiniert und sie nach
außen vertritt.

c) Das Amt des oder der UB oder der Mitarbeitenden
im UT ist ein Ehrenamt.

d) UB oder UT können und sollen umweltrelevante
Themen als Tagesordnungspunkte in die Kirchen-
vorstandssitzungen einbringen. Entsprechend sind
sie stets hinzuzuziehen, wenn umweltrelevante
Punkte in der KV-Tagesordnung vorgesehen sind.      

Insbesondere folgende Aufgaben werden den Umweltbe-
auftragten oder den Umweltteams übertragen:

– Stärkung des Bewusstseins um unsere Schöpfungsver-
antwortung, Förderung der vielfältigen Möglichkeiten
des Schöpfungslobs.

– Rechtzeitige Beteiligung an allen Vorüberlegungen,
Planungen und Durchführungen von Bau-, Umbau-, Sa-
nierungs-, Pflege-, Begrünungs- und Verschönerungs-
maßnahmen an Gebäuden sowie bei Außenanlagen und
Umgriffen zur Beachtung umweltgerechter Vorgehens-
weisen.

– Teilnahme an Baubegehungen und offizielle Stellung-
nahme zu Bauvorhaben (siehe Landeskirchliche Ener-
gie-Leitlinien vom 15.11.1997, Punkte 1.2–3 und 3:
»Umweltbeauftragte und Umweltberater sind in die Pla-
nungsgespräche vor Ort möglichst früh einzubeziehen.
Ihre Stellungsnahme ist Bestandteil des kirchlichen
Bauantrags und Voraussetzung für die kirchenaufsicht-
liche Genehmigung.«)

– Erarbeitung von Vorschlägen zur besseren Nutzung und
Einsparung von Energie und Wasser (z. B. Wärmedäm-
mung, Heizanlagen, erneuerbare Energien, Strom- und
Wasser-Spartechniken, Regenwassernutzung, aber auch
entsprechende Anleitung von Mitarbeitenden).

– Beratung bei Lebensmittelbeschaffung für Gemeinde-
veranstaltungen, Kindergärten und Heimen.

– Beratung beim Einkauf von umweltfreundlichen Putz-
mitteln, Büroartikeln und -geräten.

– Beratung zum Umgang mit Kirchenland, Weitergabe
von Informationen zu Arten- und Biotopschutzmöglich-
keiten.

– Regelmäßige Berichterstattung (einmal jährlich) im Kir-
chenvorstand zum gemeindlichen Sachstand in Umwelt-
fragen: Erfolge benennen, Probleme erläutern, Ziele for-
mulieren.

– Herstellung und Pflege von Kontakten zu Umweltver-
bänden, Medien und zur Öffentlichkeit.

– Impulse für eine kirchliche Beteiligung an Agenda-21-
Prozessen.

e) Der oder die Umweltbeauftragte oder das Umweltteam
arbeitet in Einvernehmen mit den kirchlichen Umwelt-
beauftragten und Umweltberatern auf Dekanats-, Kir-
chenkreis- und Landeskirchenebene. Sie erhalten den
»Umweltbrief« und für ihre Arbeit relevante Informatio-
nen, Angebote und Einladungen.

f) Sie nehmen an umweltbezogenen Fortbildungsangebo-
ten sowie an den überörtlichen Dekanats-, Regional-
und Landestreffen der kirchlichen Umweltbeauftragten
teil. Fahrtauslagen und Tagungskosten werden ihnen
durch die Kirchengemeinde nach Maßgabe des Ehren-
amtsgesetzes erstattet.

g) Im Rahmen ihrer frei verfügbaren Mittel werden von
den Kirchengemeinden im Haushalt Mittel für Umwelt-
aufgaben bereitgestelllt.

h) Umweltbeauftragte und Umweltteam sind sich bewusst,
dass sie das Schöpfungsbewusstsein auch mit ihrem Le-
bensstil fördern.

Dekanatsbezirke können ebenfalls Umweltbeauftragte
berufen. Ihr Dienst erfolgt nach den gleichen Grundsätzen
wie die Gemeindeumweltbeauftragten.

2. Die Umweltbeauftragten im Kirchenkreis

Für die Kirchenkreise werden auf Vorschlag des landes-
kirchlichen Beauftragten von dem Oberkirchenrat oder der
Oberkirchenrätin im Kirchenkreis bis zu vier Umweltbeauf-
tragte für die Dauer von sechs Jahren ernannt. Diese teilen
sich den Kirchenkreis so auf, dass für jedes Dekanat ein Be-
auftragter oder eine Beauftragte zuständig ist. Es sollte dar-
auf geachtet werden, dass eine Mischung von Theologen
und Nichttheologen erreicht wird.

Ehrenamtliche Umweltbeauftragte arbeiten im Rahmen
des Ehrenamtsgesetzes. Auslagen erstattet das Büro des lan-
deskirchlichen Umweltbeauftragten.

Die Arbeit geschieht in Absprache mit dem zuständigen
Oberkirchenrat oder der zuständigen Oberkirchenrätin des
Kirchenkreises. Der oder die Umweltbeauftragte legt einen
jährlichen Bericht vor, der mit der Oberkirchenrätin oder
dem Oberkirchenrat im Kirchenkreis besprochen wird.

Den Umweltbeauftragten im Kirchenkreis werden fol-
gende Aufgaben übertragen: 

a) Koordination der Umweltarbeit im Kirchenkreis, Ab-
stimmung mit dem Beauftragten für Umweltfragen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

b) Durchführung von Veranstaltungen zum Erfahrungsaus-
tausch, zur Fortbildung und zur gemeinsamen Willens-
bildung für die Umweltbeauftragten der Gemeinden so-
wie der kirchlichen Werke und Dienste ein- bis zweimal
im Jahr.

c) Beratung in Umweltfragen und Stellungnahmen zu Bau-
vorhaben gemäß den Energierichtlinien (KABl. vom
1. 12. 1999) in Dekanatsbezirken, die keine eigene Um-
weltbeauftragte oder keinen eigenen Umweltbeauftrag-
ten haben.

3. Der oder die Beauftragte für Umweltfragen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Der oder die Beauftragte für Umweltfragen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist Pfarrer oder Pfarre-
rin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in allge-
meinkirchlicher Verwendung oder ein Mitarbeitender mit
theologisch-pädagogischer Qualifikation. Er oder sie ist
dem Handlungsfeld 5 »Themenbezogene gesellschaftliche
Dienste« zugeordnet. Zum Handlungsfeld 6 »Ökumene,
Mission, Entwicklungsdienst und Partnerschaft« hält er
oder sie Kontakt.

Er oder sie arbeitet mit in der Arbeitsgemeinschaft der
Umweltbeauftragten der Gliedkirchen der EKD (AGU).

Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei dem für das Hand-
lungsfeld zuständigen Referenten im Landeskirchenamt.
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Die Arbeit erfolgt im Rahmen der Perspektiven und
Schwerpunkte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern in Absprache mit den zuständigen Stellen des Lan-
deskirchenamtes und im Austausch mit der Kirchlichen
Umweltkonferenz (KUK).

Der oder dem Beauftragten werden folgende Aufgaben
übertragen:  

a) Aufgaben innerhalb der Strukturen der Umweltarbeit:

– Pflege und Betreuung eines Netzes von ehrenamt-
lichen Umweltbeauftragten auf Kirchenkreis-, Dek-
anats- und Gemeindeebene.

– Vorsitz in der Kirchlichen Umweltkonferenz (KUK)
und kontinuierlicher Austausch mit deren Sprecher-
rat.

– Pflege und Betreuung einer besonders ausgebildeten
Umweltberatung.

– Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbe-
auftragten (AGU) in der EKD.

– Mitarbeit im Vorstand des kirchlichen Vereins
»Schöpfung bewahren konkret e. V.«

b) Beratung und Begleitung

– Beratung der kirchenleitenden Organe, der Dekana-
te und Kirchengemeinden sowie der kirchlichen
Dienste und Werke in allen Umweltfragen.

– Bereitstellung von Informationen, Arbeitshilfen,
Gottesdienstentwürfen, Aktions- und Handlungs-
vorschlägen für die praktische Arbeit.

– Angebote für Fortbildung, Erfahrungsaustausch und
Zurüstung.

– Verwaltung und Gewinnung von Fördermitteln zur
Unterstützung modellhafter Umweltprojekte im Be-
reich der Landeskirche.

c) Kontaktpflege und Öffentlichkeitsarbeit

– Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit kirch-
lichen Dienststellen und Verwaltungen, insbesonde-
re mit den betroffenen Referaten und Arbeitsberei-
chen.

– Kooperation mit den Einrichtungen der kirchlichen
Schul-, Jugend- und Bildungsarbeit.

– Kontaktpflege mit den Umweltbeauftragten der ka-
tholischen Kirche in Bayern, mit Bürgerinitiativen,
Agenda-Gruppen, Umwelt- und Naturschutz-Ver-
bänden.

– Verbindungsstelle der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern zu Ministerien (Umwelt, Gesund-
heit, Verbraucherschutz, Land- und Forstwirtschaft),
Naturschutzbehörden, Landschaftspflegeverbänden
u. a., Zusammenarbeit bei Projekten und Initiativen.

– Aktive Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in engem
Kontakt mit dem Referat Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit/Publizistik (PÖP).

d) Theologie und Ethik

– Vermittlung und Aktualisierung schöpfungsrelevan-
ter Inhalte aus der biblischen Überlieferung, der Kir-
chen-, Theologie und Frömmigkeitsgeschichte, Ver-
tretung der Schöpfungsverantwortung als eines kon-
stitutiven Elements von Kirche und Theologie.

– Beobachtung und theologische Reflexion ökolo-
gisch relevanter Vorgänge und Themen in Staat und
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kirchen und Öf-
fentlichkeit.

– Stellungnahmen zu aktuellen, umweltbezogenen
Fragen und Auseinandersetzungen, Informationen
und Beratung kirchenleitender Organe über damit
verbundene oder sich daraus ergebende kirchliche
und gesellschaftspolitische Konsequenzen.

II Die kirchlichen Umweltberater

Kirchliche Umweltberater und -beraterinnen sind Männer
und Frauen aus dem Bereich der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern, die eine einschlägige Ausbildung (z. B. in
der evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen) ab-
solviert haben, vom Landeskirchenrat berufen und in einem
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt worden sind.

Sie stehen mit ihrer Fachkompetenz den Gemeinden und
Einrichtungen zur Verfügung und bieten an  

– Beratung bei Planung von Um- oder Neubauten, Gestal-
tung von Außenanlagen, Friedhöfen und bei Fragen zur
Alltagsökologie,

– Beratung beim Artenschutz,

– Vorträge über die verschiedenen Umweltthemen wie
Energie, Schadstoffe, Abfall, Wasser, Ernährung, Klei-
dung usw.,

– Ökologische Bilanzierung von Gemeindehäusern, Ge-
meinden, Kirchen, Kindergärten und anderen Einrich-
tungen,

– Vermittlung von Fachberatung bei speziellen Fragen
z. B. im Energie-, Bau- oder Chemiebereich,

– Begleitung von Umweltgruppen, Umweltbeauftragten,
Kirchenvorständen in allen Fragen der »Bewahrung der
Schöpfung«,

– Hilfe bei lokalpolitischen Problemen, wenn die Kirche
als Träger öffentlicher Belange gefordert wird (z. B.
Großprojekte, Raumordnungsverfahren, Planfeststel-
lungsverfahren u. a.).

Die kirchlichen Umweltberater arbeiten mit dem Um-
weltbeauftragten auf Gemeinde-, Kirchenkreis- und Lan-
deskirchenebene eng zusammen.

Sie arbeiten auf Honorarbasis.

III Die Gremien der Umweltarbeit

1. Die Kirchliche Umweltkonferenz (KUK)

Bisher: Konferenz der Umweltbeauftragten in den Kir-
chenkreisen

Mitglieder

Zur Kirchlichen Umweltkonferenz gehören

– Der oder die Beauftragte für Umweltfragen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern,

– die von den Oberkirchenräten und Oberkirchenrätinnen
im Kirchenkreis entsandten Umweltbeauftragten;

– eine von der Landessynode entsandte Kontaktperson;

– vier von den Werken und Diensten entsandte Umwelt-
beauftragte,

– eine von dem Verein »Schöpfung bewahren konkret -
Kirchlicher Verein zur Förderung umweltfreundlicher
Projekte« entsandte Kontaktperson;

– eine vom Kreis der kirchlichen Umweltberater entsand-
te Kontaktperson;

– Vertreter von großen Umweltprojekten, die die Konfe-
renz für die Laufzeit des Projekts kooptiert.

– Der Bund Naturschutz in Bayern wird eingeladen, einen
Vertreter als Kontaktperson zu entsenden.
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Aufgaben

Die KUK dient dem Erfahrungsaustausch, der Fortbil-
dung und der gemeinsamen Willensbildung in allen Um-
weltfragen, die Glaube und Kirche betreffen. Sie kann sich
mit Erklärungen und Aufrufen an innerkirchliche Adressa-
ten wenden. Vor öffentlichen Erklärungen ist eine Rük-
ksprache mit den jeweils zuständigen Stellen des Landeskir-
chenamts zu führen.

Die KUK berät den landeskirchlichen Beauftragten und
dient als Verbindungsglied zwischen ihm und den Gemein-
den.

2. Vorsitz, Geschäftsordnung

Den Vorsitz der KUK führt der oder die landeskirchliche
Umweltbeauftragte. Die KUK tritt in der Regel dreimal im
Jahr zusammen.

Ein Sprecherrat, bestehend aus je einem Kirchenkreis-
vertreter, unterstützt den landeskirchlichen Umweltbeauf-
tragten oder die landeskirchliche Umweltbeauftragte bei der
Geschäftsführung, insbesondere bei der Aufstellung der Ta-
gesordnung und inhaltlichen Gestaltung der Tagungen.

Die KUK gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Umweltbeirat wird in seiner bisherigen Form aufge-
löst. Die ihm angehörenden Umweltfachexperten werden
von Fall zu Fall als Fachberater je nach Thema vom landes-
kirchlichen Beauftragten um Stellungnahmen gebeten; sie
wirken mit bei der Fortbildung der Umweltbeauftragten auf
allen Ebenen. 

Die Umweltbeiratsmitglieder aus dem Bereich der über-
parochialen Dienste und Werke und Gremien werden ver-
standen als Umweltbeauftragte ihres Bereiches und nehmen
als solche an der kirchlichen Umweltkonferenz (KUK) teil.
Sie bekommen ihr Mandat nicht mehr vom Landeskirchen-
rat, sondern von Organen der jeweiligen Einrichtung, der sie
angehören (z. B. Synode, KDA, RPZ, AfG, Rummelsberger
Anstalten, Diakoniewerk Neuendettelsau, usw.)

Zur Satzung und Geschäftsordnung des Umweltbeirats
vgl. Beschluss des Landeskirchenrats vom 3. März 1992
und vom 15. Januar 1993.

3. Die Konferenz der Umweltberater (KUB)

Die Umweltberater und Umweltberaterinnen treffen sich
in der Konferenz der Umweltberater (KUB) zu Fortbildung,
Koordination ihrer Arbeit und zur Festlegung allgemeiner
Richtlinien. Der oder die landeskirchliche Beauftragte
nimmt als Gast daran teil.

Die Konferenz der Umweltberater (KUB) bestellt aus ih-
ren Reihen einen Sprecher oder eine Sprecherin für die Dau-
er von drei Jahren.

Sie entsendet einen Vertreter oder eine Vertreterin in die
Kirchliche Umweltkonferenz.

M ü n c h e n ,  17. Oktober 2005

Im Auftrag 

Helmut  H o f m a n n

Oberkirchenrat

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Nr. 38 Kirchengesetz zur Änderung der Grundord-

nung der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz.

Vom 4. November 2005. (KABl. S. 176)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat unter Beachtung
von Artikel 71 Abs. 2 der Grundordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

§ 1

In Artikel 72 Abs. 5 Satz 1 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz vom 21./24. November 2003 (KABl.-EKiBB S. 159,
ABl.-EKsOL 2003/3) wird nach dem auf »Nr. 1« folgenden
Komma die Zahl »5« sowie ein Komma eingefügt.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2005 in Kraft.

B e r l i n ,  den 4. November 2005

Anneliese  K a m i n s k i

Präses

Nr. 39 Kirchengesetz über die Wahl der Ältesten in
der Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (Ältestenwahl-
gesetz – ÄWG).

Vom 5. November 2005. (KABl. S. 177)

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

§ 1

Amtsdauer

(1) Die Ältesten im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 der
Grundordnung werden von der Gemeinde für die Dauer von
sechs Jahren gewählt. Sie können ihren Dienst erst nach Ab-
gabe des Ältestenversprechens ausüben und bleiben Älteste
bis zur Einführung ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger. 

(2) Die Amtszeit der Ersatzältesten beträgt drei Jahre, im
Fall des § 2 Abs. 2 sechs Jahre, und endet, sofern sie nicht
als Älteste nachgerückt sind, mit Ablauf des Tages der
nächsten Ältestenwahl.

§ 2 

Wahlturnus

(1) In den Kirchengemeinden finden alle drei Jahre Älte-
stenwahlen statt. Neu gewählt werden jeweils die Hälfte al-
ler Ältesten und alle Ersatzältesten. Ist die Zahl der Ältesten
im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung un-
gerade, gilt als Hälfte abwechselnd die nächst niedrigere
und die nächst höhere Zahl. 

(2) Der Kreiskirchenrat kann auf Antrag des Gemeinde-
kirchenrats zulassen, dass alle Ältesten in sechsjährigem
Turnus gewählt werden. Der Antrag des Gemeindekirchen-
rats an den Kreiskirchenrat auf Zulassung des Übergangs
zum sechsjährigen Wahlturnus muss spätestens bis zum Ab-
lauf des 31. März des Jahres der Ältestenwahl vor der Bil-
dung der Kreissynoden gestellt werden. In dieser Ältesten-
wahl sind alle Ältesten neu zu wählen; die Amtszeit der in
der letzten Wahl Gewählten endet abweichend von § 1 Abs.
1 nach drei Jahren. 

(3) Der sechsjährige Wahlturnus bleibt bestehen bis der
Gemeindekirchenrat oder der Kreiskirchenrat beschließt,
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dass wieder in dreijährigem Turnus gewählt wird. Eine sol-
che Entscheidung soll bis zum 30. September des Vorjahres,
sie muss spätestens bis zum Ablauf des 31. März des Jahres
getroffen worden sein, in dem die Ältestenwahlen nach dem
sechsjährigen Wahlturnus stattfinden. Vor der Entscheidung
hört der Gemeindekirchenrat den Kreiskirchenrat oder der
Kreiskirchenrat den Gemeindekirchenrat an. Durch das Los
wird bestimmt, welche Ältesten bereits nach drei Jahren
ausscheiden.

§ 3 

Zahl der Ältesten und Ersatzältesten

(1) Die Zahl der zu wählenden Ältesten bestimmt der Ge-
meindekirchenrat. Wird durch einen solchen Beschluss die
Gesamtzahl der gewählten Ältesten verändert, bedarf er der
Zustimmung des Kreiskirchenrats. Der Gemeindekirchenrat
hat die Zustimmung spätestens am 31. März des Wahljahres
beim Kreiskirchenrat zu beantragen. Dem Gemeindekir-
chenrat gehören nicht weniger als vier und nicht mehr als
fünfzehn gewählte Älteste an. 

(2) Bei Veränderungen der Zahl der zu wählenden Ältes-
ten ist stets die Hälfte der neu festgesetzten Zahl zu wählen.
Wird die Zahl der Ältesten erhöht, ist nach § 28 zu verfah-
ren. Wird die Zahl vermindert, so wird vor der Ältestenwahl
durch Los bestimmt, wessen Amtszeit nach drei Jahren en-
det. 

(3) Welche Zahl von Ersatzältesten angemessen ist, be-
stimmt der Gemeindekirchenrat. Die Zahl soll mindestens
ein Viertel der Zahl aller Ältesten im Sinne von Artikel 21
Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung betragen, sie soll deren Zahl
aber nicht übersteigen.

§ 4 

Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle zum Abendmahl zugelasse-
nen Mitglieder der Kirchengemeinde, die mindestens 14
Jahre alt sind.

(2) Die Gemeindeglieder sind in der Kirchengemeinde
wahlberechtigt, der sie angehören. Personen mit Neben-
wohnsitz in der Kirchengemeinde sind nicht wahlberechtigt,
es sei denn, sie sind gemäß Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 der
Grundordnung in die Kirchengemeinde umgemeindet. 

(3) Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 

1. wem nach Bestimmungen der Ordnung des kirchlichen
Lebens das Wahlrecht versagt ist, 

2. für wen zur Besorgung aller Angelegenheiten eine Be-
treuerin oder ein Betreuer nicht nur durch einstweilige
Anordnung bestellt ist. Über den Ausschluss entschei-
det der Gemeindekirchenrat. Das ausgeschlossene Ge-
meindeglied kann gegen die Entscheidung, die ihm mit
den Gründen mitzuteilen ist, innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Bekanntgabe schriftlich Beschwerde ein-
legen. Auf die Beschwerdemöglichkeit ist bei der Be-
kanntgabe hinzuweisen. Der Gemeindekirchenrat legt
die Beschwerde mit seiner Stellungnahme dem Kreis-
kirchenrat zur Entscheidung vor, sofern er ihr nicht ab-
hilft.

§ 5 

Wählbarkeit

(1) Zu Ältesten können wahlberechtigte Gemeindeglieder
gewählt werden, die am Leben der Gemeinde teilnehmen,
sich zu Wort und Sakrament halten und bereit sind, über die
innere und äußere Lage der Gemeinde Kenntnis und Urteil

zu gewinnen. Sie müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre
alt und in der Kirchengemeinde wahlberechtigt sein. 

(2) In den Gemeindekirchenrat kann nicht gewählt wer-
den, wer 

1. in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu derselben
Kirchengemeinde steht,

2. mit einem beruflichen Dienst in derselben Kirchenge-
meinde beauftragt ist oder

3. mit pfarramtlichen Diensten in derselben Kirchenge-
meinde beauftragt ist oder war.

(3) Die Zahl der bei kirchlichen Körperschaften, Einrich-
tungen oder Werken beruflich Tätigen und der Ordinierten
unter den Mitgliedern des Gemeindekirchenrats muss klei-
ner sein als die Hälfte der Mitgliederzahl. 

(4) Wahlberechtigte, bei denen Angehörige Mitglieder
des Gemeindekirchenrats sind, deren Amtszeit über die Äl-
testenwahl hinausgeht, sind nicht wählbar. Der Kreiskir-
chenrat kann Ausnahmen zulassen; entsprechende Wahl-
vorschläge sind ihm mitzuteilen. Angehörige im Sinne die-
ses Kirchengesetzes sind Ehepartner, Partner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, in gerader Li-
nie Verwandte oder Verschwägerte. Sind Kandidatinnen
und Kandidaten einander Angehörige, sind die Vorschriften
der §§ 13 Abs. 1 Satz 4 sowie 20 Abs. 2 zu beachten.

§ 6 

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen über die Wahl erfolgen durch Ab-
kündigung in Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen
sowie durch Aushang, soweit nicht dieses Kirchengesetz et-
was anderes bestimmt. Die Kirchengemeinde soll die Be-
kanntmachung durch Bekanntgabe anderer Art ergänzen.

§ 7 

Termin und Ort der Wahl

(1) Die Wahlen finden in der zweiten Hälfte des Wahl-
jahres statt. Den Wahltermin bestimmt die Kirchenleitung.
Dabei wird für den Sprengel Berlin ein Sonntag als Wahltag
festgesetzt; das Konsistorium kann auf Antrag des Kreiskir-
chenrats zulassen, dass in ländlichen Regionen eines Kir-
chenkreises im Sprengel Berlin die Wahl innerhalb des ge-
mäß Satz 4 bestimmten Zeitraums stattfindet. Für die übri-
gen Bereiche der Landeskirche wird ein damit in
Zusammenhang stehender Zeitraum bestimmt, der neun
Sonntage umfasst. Innerhalb des von der Kirchenleitung
festgesetzten Zeitraums bestimmt der Gemeindekirchenrat
einen Sonntag oder kirchlichen Feiertag als Wahltag und
teilt diesen dem Kreiskirchenrat mit. Die Entscheidungen
der Kirchenleitung werden spätestens vier Monate vor Be-
ginn des nach Satz 4 festgesetzten Zeitraums im Kirchlichen
Amtsblatt veröffentlicht. 

(2) Die Wahl findet auch im Fall von Absatz 1 Satz 4 in
der Regel an einem Tag statt. Falls die örtlichen Gegeben-
heiten es erfordern, kann der Gemeindekirchenrat bestim-
men, dass an zwei Tagen gewählt wird. Beide Wahltage
müssen Sonn- oder kirchliche Feiertage sein; zwischen ih-
nen dürfen nicht mehr als sechs Tage liegen. 

(3) Die Wahl findet am Wahltag von 8.00 Uhr bis 18.00
Uhr statt. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Gemeinde-
kirchenrat die Wahlzeit begrenzen. Die Wahlzeit muss 

1. in kleinen Kirchengemeinden mit weniger als 500 Ge-
meindegliedern zum Stichtag 1. Januar des Wahljahres
mindestens 2 Stunden, 
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2. in anderen Kirchengemeinden mindestens 5 Stunden be-
tragen. Die Wahlhandlung soll während des Gottesdien-
stes ruhen. 

(4) Als Wahlort bestimmt der Gemeindekirchenrat einen
Raum der Kirchengemeinde. Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung des Kreiskirchenrats. Der Wahlort kann im Ver-
lauf der Wahl gewechselt werden. Dies ist vorher ausdrük-
klich bekannt zu machen. 

(5) In Kirchengemeinden mit mehreren Wahl- oder
Stimmbezirken (§ 8) ist für jeden Bezirk ein eigener Wahl-
ort festzulegen. 

(6) Wahlorte und Wahltermin mit genauer Angabe der
Zeiten, in denen die Stimmabgabe erfolgen kann, sind spä-
testens am 56. Tag vor dem Wahltag bekannt zu machen.
Dabei ist auch auf die Möglichkeit der Briefwahl hinzuwei-
sen.

§ 8 

Wahl- und Stimmbezirke

(1) In Kirchengemeinden, in denen Gemeindeteile mit ei-
genen Gottesdienststätten bestehen, oder in Kirchengemein-
den, die aus der Vereinigung mehrerer Kirchengemeinden
entstanden sind, kann der Gemeindekirchenrat mit Zustim-
mung des Kreiskirchenrats die Gemeindeteile als Wahlbe-
zirke einrichten. Ist für mehrere Kirchengemeinden ein ge-
meinsamer Gemeindekirchenrat gebildet (Artikel 32 Abs. 4
der Grundordnung), gelten die Kirchengemeinden als Wahl-
bezirke. Der Gemeindekirchenrat entscheidet für jeden
Wahlbezirk, wie viele Älteste zu wählen sind (§ 3 Abs. 1)
und welche Zahl von Ersatzältesten angemessen ist (§ 3
Abs. 3). 

(2) Die Gemeindeglieder sind in dem Wahlbezirk wahl-
berechtigt und wählbar, in dem sie wohnen; der Gemeinde-
kirchenrat kann zulassen, dass sie in einem anderen Wahl-
bezirk wählbar sind. Bei Gemeindegliedern, deren Gemein-
dezugehörigkeit auf einer Umgemeindung beruht, ent-
scheidet der Gemeindekirchenrat, in welchem Wahlbezirk
sie wahlberechtigt und wählbar sind. Sind aufgrund der
Stimmenanteile in den einzelnen Wahlbezirken insgesamt
mehr berufliche kirchliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter gewählt als nach § 5 Abs. 2 Mitglieder des Gemeindekir-
chenrats werden dürfen, so entscheidet darüber, wer ge-
wählt ist, die Reihenfolge des prozentualen Stimmenanteils
der einzelnen Gewählten in ihren Wahlbezirken. 

(3) Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlberechtigtenver-
zeichnis geführt, ein Gesamtwahlvorschlag aufgestellt und
ein Wahlvorstand gebildet. 

(4) In großen Kirchengemeinden mit mehreren Gottes-
dienststätten kann der Gemeindekirchenrat mit Zustimmung
des Kreiskirchenrats die Kirchengemeinde in mehrere
Stimmbezirke einteilen. Für jeden Stimmbezirk wird ein
Wahlberechtigtenverzeichnis geführt und ein Wahlvorstand
gebildet.

§ 9 

Wahlvorbereitung, Wahlkommission, 
Ausschuss des Kreiskirchenrats

(1) Der Gemeindekirchenrat ist für die Vorbereitung der
Wahl verantwortlich. Er kann zu diesem Zweck aus seinen
Mitgliedern eine Wahlkommission bilden, die zwischen den
Sitzungen des Gemeindekirchenrats an seiner Stelle die zur
Vorbereitung und Durchführung der Wahl erforderlichen
Entscheidungen trifft. Der Wahlkommission müssen min-
destens drei Mitglieder angehören, und zwar vorzugsweise
solche, die nicht zur Wahl stehen. Der Gemeindekirchenrat
bestimmt, wer den Vorsitz in der Wahlkommission führt.

Die Entscheidung über die Bildung einer Wahlkommission
muss spätestens am 63. Tag vor dem Beginn des nach § 7
Abs. 1 Satz 4 bestimmten Zeitraums erfolgen. 

(2) Die Entscheidungen nach § 2, § 3, § 4 Abs. 3, § 5, § 7
Abs. 1 bis 5 und § 8 dürfen nicht von der Wahlkommission
getroffen werden.

(3) Der Kreiskirchenrat kann aus seinen Mitgliedern ei-
nen Ausschuss bilden, der zwischen den Sitzungen des
Kreiskirchenrats an seiner Stelle die nach diesem Kirchen-
gesetz erforderlichen Entscheidungen mit Ausnahme der
Entscheidungen nach den §§ 24, 29 und 30 trifft. Dem Aus-
schuss müssen mindestens drei Mitglieder des Kreiskir-
chenrates, darunter die Superintendentin oder der Superin-
tendent, angehören.

§ 10 

Wahlvorschläge

(1) Für das Ältestenamt kann jedes Gemeindeglied vor-
geschlagen werden, das die Voraussetzungen des § 5 erfüllt. 

(2) Alle wahlberechtigten Gemeindeglieder (§ 4) können
Wahlvorschläge einreichen. Ein Wahlvorschlag kann meh-
rere Namen enthalten. Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens zehn, in kleinen Kirchengemeinden mit weniger als
500 Gemeindegliedern zum Stichtag 1. Januar des Wahljah-
res von mindestens fünf wahlberechtigten Gemeindeglie-
dern unterschrieben sein. 

(3) Die Wahlvorschläge müssen den Familiennamen, den
Vornamen, den Geburtstag und die Anschrift jedes vorge-
schlagenen Gemeindeglieds enthalten. 

(4) Der Gemeindekirchenrat und der Gemeindebeirat be-
mühen sich spätestens von Beginn des Wahljahres an um
Gemeindeglieder, die geeignet und bereit sind, Älteste zu
werden. 

(5) Nach Festsetzung des Wahltags, jedoch spätestens am
70. Tag vor dem Wahltag werden die Gemeindeglieder
durch Bekanntmachung (§ 6) aufgefordert, Wahlvorschläge
einzureichen. Die Wahlvorschläge müssen spätestens am
56. Tag vor dem Wahltag beim Gemeindekirchenrat einge-
hen.

§ 11 

Prüfung der Wahlvorschläge

(1) Der Gemeindekirchenrat prüft die eingereichten
Wahlvorschläge spätestens am dritten Tag nach Ablauf der
Einreichungsfrist. 

(2) Wahlvorschläge, die den Vorschriften des § 10 Abs. 2
Satz 3 und Abs. 3 nicht entsprechen, können ergänzt wer-
den. Der Gemeindekirchenrat wirkt unverzüglich auf eine
Ergänzung hin. Die ergänzten Wahlvorschläge müssen spä-
testens am 36. Tag vor dem Wahltag vorliegen. 

(3) Wahlvorschläge, die nicht der Vorschrift des § 5 so-
wie des § 10 Abs. 2 Satz 3 entsprechen und nicht rechtzeitig
ergänzt wurden (Absatz 2), werden zurückgewiesen. Na-
mensvorschläge, die der Vorschrift des § 10 Abs. 3 nicht
entsprechen und nicht rechtzeitig ergänzt werden (Absatz
2), und die Namen der nicht wählbaren Vorgeschlagenen
werden von den Wahlvorschlägen gestrichen. Der Gemein-
dekirchenrat benachrichtigt die Betroffenen und die Person,
die den Wahlvorschlag als erste unterzeichnet hat, unter An-
gabe des Grundes von der Zurückweisung und der Strei-
chung und nennt den Rechtsbehelf. Die Benachrichtigten
können gegen die Entscheidung innerhalb einer Woche
nach Zugang der Benachrichtigung schriftlich Beschwerde
einlegen. Der Gemeindekirchenrat hat die Beschwerde mit
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seiner Stellungnahme unverzüglich dem Kreiskirchenrat
vorzulegen. Der Kreiskirchenrat entscheidet über die Be-
schwerde innerhalb einer Woche nach ihrem Eingang und
teilt die Beschwerdeentscheidung mit schriftlicher Begrün-
dung der oder dem Beschwerdeführenden und dem Gemein-
dekirchenrat mit. Die Entscheidung des Kreiskirchenrats ist
vorbehaltlich anderer Entscheidungen im Wahlanfechtungs-
verfahren (§§ 24 und 25) endgültig. 

(4) Der Gemeindekirchenrat fordert alle zur Wahl vorge-
schlagenen Gemeindeglieder, deren Wählbarkeit (§ 5) fest-
gestellt ist, unter Mitteilung des Wortlauts des Ältestenver-
sprechens auf, innerhalb von fünf Tagen zu erklären, ob sie
bereit sind, sich zur Wahl aufstellen zu lassen und nach ih-
rer Wahl das Ältestenversprechen abzulegen.

§ 12 

Vorbereitung des Gesamtwahlvorschlags 
und Anhörung des Gemeindebeirats

(1) Nach Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge be-
reitet der Gemeindekirchenrat den Gesamtwahlvorschlag
vor. Wer seine Bereitschaft, sich zur Wahl aufstellen zu las-
sen, nicht spätestens am 34. Tag vor dem Wahltag erklärt
hat, wird nicht in den Gesamtwahlvorschlag aufgenommen. 

(2) Der Gesamtwahlvorschlag muss mindestens einein-
halbmal so viele Namen enthalten, wie Älteste zu wählen
sind. Sind in einer Kirchengemeinde oder, wenn die Kir-
chengemeinde gemäß § 8 in Wahlbezirke eingeteilt ist, in
einem Wahlbezirk nicht mehr als zwei Älteste zu wählen,
muss der Gesamtwahlvorschlag bei einer oder einem Älte-
sten mindestens zwei und bei zwei Ältesten mindestens vier
Namen enthalten. 

(3) Enthalten alle eingereichten Wahlvorschläge zusam-
men nicht die nach Absatz 2 erforderliche Zahl von Namen,
hat der Gemeindekirchenrat sie auf diese Zahl zu ergänzen.
Ist kein ordnungsgemäßer Wahlvorschlag eingegangen,
stellt der Gemeindekirchenrat einen Wahlvorschlag auf. 

(4) Ist es dem Gemeindekirchenrat trotz nachweisbarer
Bemühungen nicht gelungen, die nach Absatz 2 notwendige
Zahl von Namen zu erhalten, kann von den vorgegebenen
Zahlen abgewichen werden. Der Gesamtwahlvorschlag
muss jedoch mindestens einen Namen mehr enthalten als
Älteste zu wählen sind.

(5) Vor Aufstellung des Gesamtwahlvorschlags ist der
Gemeindebeirat, wenn kein Gemeindebeirat gebildet wur-
de, die Gemeindeversammlung zu hören.

§ 13 

Aufstellung und Bekanntmachung 
des Gesamtwahlvorschlags und Vorstellung 

der zur Wahl Stehenden

(1) Der Gemeindekirchenrat überträgt die Namen der zur
Wahl vorgeschlagenen Gemeindeglieder, die die Erklärung
nach § 11 Abs. 4 abgegeben haben, in alphabetischer Rei-
henfolge auf den Gesamtwahlvorschlag. Außer Vor- und
Zunamen werden Geburtsjahr und Anschrift angegeben. Bei
kirchlichen Körperschaften, Einrichtungen oder Werken be-
ruflich Tätige sowie Ordinierte müssen als solche gekenn-
zeichnet sein. Gleiches gilt für Personen, die miteinander in
einer der in § 5 Abs. 4 Satz 3 genannten Beziehungen ste-
hen. 

(2) Der Gesamtwahlvorschlag ist spätestens 28 Tage vor
dem Wahltag bekannt zu machen (§ 6). Auf die Möglichkeit
der Briefwahl ist hinzuweisen. 

(3) Die zur Wahl vorgeschlagenen Gemeindeglieder sol-
len sich der Gemeinde vorstellen. Der Gemeindekirchenrat

beschließt, in welcher Weise die Vorstellung geschieht. Am
Wahltag darf keine Vorstellung stattfinden.

(4) Gegen jedes vorgeschlagene Gemeindeglied kann von
jedem wahlberechtigten Gemeindeglied der Kirchenge-
meinde binnen einer Frist von drei Tagen ab Bekanntgabe
des Gesamtwahlvorschlags beim Gemeindekirchenrat
schriftlich Beschwerde erhoben werden. Dies setzt voraus,
dass geltend gemacht wird, dass die Voraussetzungen der
Wählbarkeit nicht vorliegen. Die Beschwerde ist zu begrün-
den. Der Gemeindekirchenrat soll binnen vier Tagen nach
Eingang der Beschwerde hierüber entscheiden. Dem Be-
schwerdeführenden ist die Entscheidung unverzüglich mit-
zuteilen. Die Entscheidung ist vorbehaltlich anderer Ent-
scheidungen im Wahlanfechtungsverfahren (§§ 24 und 25)
endgültig.

(5) Der Gesamtwahlvorschlag ist im Falle der erfolgrei-
chen Beschwerde entsprechend abzuändern und neu be-
kannt zu machen, spätestens jedoch am 14. Tag vor dem
Wahltag. Die §§ 12 Abs. 1 bis 3 und 13 Abs. 1 bis 3 gelten
entsprechend.

§ 14 

Stimmzettel

Die Stimmzettel sind nach dem diesem Kirchengesetz
beigefügten Muster (Anlage 1) zu fertigen. Sie müssen den
Gesamtwahlvorschlag sowie die Angabe enthalten, wie vie-
le Älteste zu wählen sind (§ 3 Abs. 1) und welche Zahl von
Ersatzältesten festgelegt wurde (§ 3 Abs. 3). Auf ihnen muss
ferner vermerkt sein, dass Stimmzettel, auf denen mehr Na-
men angekreuzt sind, als Älteste zu wählen waren, ungültig
sind.

§ 15 

Wahlberechtigtenverzeichnis

(1) Die Ausübung des Wahlrechts setzt die Eintragung in
das Wahlberechtigtenverzeichnis voraus. 

(2) Der Gemeindekirchenrat entscheidet, ob das Wahlbe-
rechtigtenverzeichnis als Liste oder Kartei geführt wird. Die
Kartei kann eine für die Wahl besonders angelegte oder die
Gemeindekartei sein. Eine Seelsorgekartei darf nicht ver-
wandt werden. Die Karteieintragung über die Wahlberechti-
gung ist von einer oder einem Beauftragten des Gemeinde-
kirchenrats zu unterzeichnen. 

(3) In das Wahlberechtigtenverzeichnis sind von Amts
wegen alle wahlberechtigten Gemeindeglieder mit Fami-
liennamen, Vornamen, Wohnung und Geburtstag einzutra-
gen. Es muss Spalten für Vermerke über die Ausgabe von
Briefwahlscheinen, über die Stimmabgabe sowie eine Spal-
te für Bemerkungen enthalten. 

(4) Das Wahlberechtigtenverzeichnis ist vom Gemeinde-
kirchenrat fortlaufend zu führen und bis zum Ablauf des 29.
Tages vor dem Wahltag auf seine Richtigkeit zu prüfen.
Wer eingetragen, aber nicht wahlberechtigt ist, muss gestri-
chen werden. Wird nach dem Ablauf der Prüfungszeit be-
kannt, dass jemand in das Wahlberechtigtenverzeichnis ein-
getragen, aber nicht wahlberechtigt ist, ist die Person unver-
züglich zu streichen und von der Streichung zu
benachrichtigen. Über die Streichung nach Satz 2 oder 3
entscheidet die oder der Vorsitzende, die oder der stellver-
tretende Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied des Ge-
meindekirchenrats. Gegen die Streichung ist bis zum Ablauf
des 13. Tages vor dem Wahltag Beschwerde an den Ge-
meindekirchenrat zulässig. Hilft der Gemeindekirchenrat
der Beschwerde nicht ab, entscheidet der Kreiskirchenrat.
Dessen Entscheidung muss spätestens am zweiten Tag vor
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dem Wahltag der oder dem Beschwerdeführenden und dem
Gemeindekirchenrat zugehen. Die Beschwerdeentschei-
dung sowie Streichungen nach dem Ablauf der Beschwer-
defrist sind nur im Wahlanfechtungsverfahren (§§ 24 und
25) nachprüfbar. 

(5) Nachdem das Wahlberechtigtenverzeichnis geprüft
ist, benachrichtigt die Kirchengemeinde die eingetragenen
wahlberechtigten Gemeindeglieder schriftlich von der Ein-
tragung und lädt sie zur Wahl ein. Die Wahlbenachrichti-
gung soll enthalten: 

1. Familiennamen, Vornamen, Wohnung der oder des
Wahlberechtigten, 

2. den Wahltag, die Wahlzeit und den Wahlort, 

3. die Nummer der Eintragung in das Wahlberechtigten-
verzeichnis, 

4. die Bitte, die Benachrichtigungskarte und den Personal-
ausweis oder ein anderes zu Identifikation geeignetes
Ausweispapier zur Wahl mitzubringen, 

5. den Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl. 

(6) In der Zeit vom 28. bis zum 15. Tag vor dem Wahltag
liegt das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Dauer von
zehn Tagen in der Gemeinde zur Auskunftserteilung bereit.
Die Auskunft wird von einer oder einem Beauftragten des
Gemeindekirchenrats erteilt. Es wird Auskunft darüber ge-
geben, ob und mit welchen Angaben die oder der Auskunft-
suchende im Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist.
Ort und Zeit der Auskunftserteilung mit Hinweis auf die
Möglichkeit der Beschwerde nach Absatz 7 sind spätestens
am sechsten Sonntag vor dem Wahltag bekannt zu machen. 

(7) Wer wahlberechtigt, jedoch in das Wahlberechtigten-
verzeichnis nicht eingetragen ist, hat das Recht, bis zum Ab-
lauf des 15. Tages vor dem Wahltag schriftlich Beschwerde
beim Gemeindekirchenrat einzulegen. Hilft der Gemeinde-
kirchenrat der Beschwerde nicht ab, entscheidet der Kreis-
kirchenrat. Dessen Entscheidung muss spätestens am zwei-
ten Tag vor dem Wahltag der oder dem Beschwerdeführen-
den und dem Gemeindekirchenrat zugehen. Sie ist nur im
Wahlanfechtungsverfahren (§§ 24 und 25) nachprüfbar. 

(8) Wird nach dem Ablauf der in Absatz 7 geregelten Be-
schwerdefrist bekannt, dass ein wahlberechtigtes Gemein-
deglied nicht in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetra-
gen ist, ordnet bis zum Tage vor der Wahl die oder der Vor-
sitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende oder ein
beauftragtes Mitglied des Gemeindekirchenrats, am Wahl-
tag der Wahlvorstand die Eintragung an. Das Gemeinde-
glied hat seine Wahlberechtigung durch geeignete Unterla-
gen (z. B. Personalausweis, Konfirmationsurkunde, letzter
Kirchensteuerbescheid) nachzuweisen. Die Ablehnung der
Eintragung ist nur im Wahlanfechtungsverfahren (§§ 24 und
25) nachprüfbar. Das Gemeindeglied erhält unverzüglich
die Wahlbenachrichtigung (Absatz 5). 

(9) Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird am Tag vor
dem Wahltag geschlossen und am Wahltag dem Wahlvor-
stand übergeben. Nach der Schließung des Wahlberechtig-
tenverzeichnisses sind nur noch Eintragungen nach Absatz
8 zulässig.

§ 16 

Wahlvorstand

(1) Vor der Wahl bestellt der Gemeindekirchenrat aus
den wahlberechtigten Gemeindegliedern, deren Namen
nicht auf dem Gesamtwahlvorschlag stehen, mindestens
drei Personen als Wahlvorstand. Ist für mehrere Kirchenge-
meinden gemäß Artikel 32 Abs. 4 der Grundordnung ein ge-
meinsamer Gemeindekirchenrat gebildet worden, können

Gemeindeglieder aller beteiligten Kirchengemeinden zu
Mitgliedern der Wahlvorstände dieser Kirchengemeinden
bestellt werden. Dem Wahlvorstand soll mindestens ein
Mitglied des Gemeindekirchenrats, im Fall des § 9 ein Mit-
glied der Wahlkommission, angehören. 

(2) Der Wahlvorstand ist dafür verantwortlich, dass die
Wahl ordnungsgemäß durchgeführt wird. 

(3) Während der Wahlhandlung müssen mindestens zwei
Mitglieder des Wahlvorstands anwesend sein. 

(4) Der Wahlvorstand ist berechtigt, Personen, die die
Wahl stören, aus dem Wahlraum zu weisen. 

(5) In Kirchengemeinden, in denen nach Wahl- oder
Stimmbezirken (§ 8) getrennt gewählt wird, ist für jeden
Wahlort ein Wahlvorstand zu bilden.

§ 17 

Wahlhandlung

(1) Am letzten Sonntag vor dem Wahltag und am Wahl-
tag wird in den Gottesdiensten der Wahl fürbittend gedacht. 

(2) Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

(3) Vor dem Beginn der Wahlhandlung hat der Wahlvor-
stand sich davon zu überzeugen, dass die Wahlurne leer ist.
Sie wird verschlossen und darf bis zum Schluss der Wahl-
handlung nicht mehr geöffnet werden. Wird die Wahlhand-
lung unterbrochen, so ist die Wahlurne zu versiegeln. 

(4) Das wahlberechtigte Gemeindeglied, dessen Name im
Wahlberechtigtenverzeichnis festgestellt ist, erhält im
Wahlraum einen Stimmzettel. Die Stimmabgabe ist nur per-
sönlich möglich. Das Gemeindeglied kann sich jedoch einer
Hilfsperson bedienen, wenn es den Stimmzettel allein nicht
auszufüllen vermag. 

(5) Die Stimmabgabe ist geheim. Das Gemeindeglied legt
den Stimmzettel in die Wahlurne. Seine Stimmabgabe wird
vermerkt. 

(6) Auf dem Stimmzettel dürfen höchstens so viele Na-
men angekreuzt werden, wie Älteste zu wählen sind. Für je-
des zur Wahl vorgeschlagene Gemeindeglied darf nur eine
Stimme abgegeben werden. Wird ein Name mehrfach ange-
kreuzt, gilt dies als eine Stimme. 

(7) Nach dem Ablauf der Wahlzeit wird die Wahlhand-
lung geschlossen.

§ 18 

Briefwahl

(1) Wahlberechtigte Gemeindeglieder, die in das Wahl-
berechtigtenverzeichnis eingetragen sind, können ihr Wahl-
recht durch Briefwahl ausüben. Für die Briefwahl ist ein
Briefwahlschein erforderlich. Der Briefwahlschein muss
eine andere Farbe haben als der Stimmzettel. 

(2) Der Briefwahlschein wird auf Antrag zusammen mit
einem Stimmzettel, einem Stimmzettelumschlag und einem
Wahlbriefumschlag nach den diesem Kirchengesetz beige-
fügten Mustern (Anlagen 2 bis 4)*) ausgegeben. Der Antrag
kann persönlich oder durch Bevollmächtigte mündlich oder
schriftlich gestellt werden. Er soll spätestens am vierten Tag
vor dem Wahltag bei der Kirchengemeinde eingehen. Die
Ausgabe eines Briefwahlscheins ist im Wahlberechtigten-
verzeichnis zu vermerken. 

(3) Der Briefwahlschein enthält die Bestätigung über die
Eintragung des Gemeindeglieds in das Wahlberechtigten-
verzeichnis und muss von einer oder einem Beauftragten

*) hier nicht abgedruckt!
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des Gemeindekirchenrats unterschrieben und mit dem Kir-
chensiegel versehen sein. Der Briefwahlschein enthält fer-
ner den Wortlaut der Versicherung des Gemeindeglieds,
dass es den Stimmzettel persönlich ausgefüllt hat. Das Ge-
meindeglied muss diese Versicherung datieren und unter-
schreiben. § 17 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend; in diesem
Fall hat die Hilfsperson zu unterschreiben.

(4) Der Stimmzettel im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag und der Briefwahlschein müssen im verschlossenen
Wahlbriefumschlag dem Wahlvorstand bis zum Ende des
Termins für die Stimmabgabe (§ 7 Abs. 3) zugeleitet wer-
den, andernfalls ist die Stimmabgabe ungültig.

§ 19 

Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach dem Schluss der Wahlhandlung
zählt der Wahlvorstand öffentlich die Stimmen aus. 

(2) Vor dem Öffnen der Wahlurne öffnet der Wahlvor-
stand die rechtzeitig eingegangenen Wahlbriefe und ent-
nimmt ihnen den Briefwahlschein und den Stimmzettelum-
schlag. Er prüft, ob die Ausgabe des Briefwahlscheins im
Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt ist und ob das Ge-
meindeglied die Versicherung über die persönliche Ausfül-
lung des Stimmzettels abgegeben hat. Ein Wahlbrief, den
der Wahlvorstand wegen Fehlens der Voraussetzungen nach
Satz 2 beanstandet, wird zurückgewiesen und ausgesondert.
Die Gemeindeglieder, deren Wahlbriefe zurückgewiesen
wurden oder verspätet eingegangen sind, werden nicht als
Wählende gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.
Ist der Wahlbrief nicht zu beanstanden, wird die Stimmab-
gabe im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt und der
Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt.
Die Briefwahlscheine werden gesammelt. 

(3) Die Stimmzettel und die Stimmzettelumschläge wer-
den der Wahlurne entnommen und gezählt. Das Ergebnis
der Zählung wird mit der Zahl der Stimmabgabevermerke
verglichen. Ergibt sich dabei auch nach wiederholter Zäh-
lung keine Übereinstimmung, ist dies in der Wahlnieder-
schrift anzugeben und, soweit möglich, zu erläutern. 

(4) Nachdem die Stimmzettel und die Stimmzettelum-
schläge gezählt sind, werden den Stimmzettelumschlägen die
Stimmzettel entnommen. Stimmzettelumschläge mit mehre-
ren ausgefüllten Stimmzetteln werden ausgesondert. Die den
Stimmzettelumschlägen entnommenen und nicht ausge-
sonderten Stimmzettel werden ungelesen mit den übrigen
Stimmzetteln vermischt und mit ihnen zusammen gezählt. 

(5) Ungültig sind Stimmzettel, die 

1. keine Eintragung enthalten, 

2. aus deren Inhalt der Wählerwille nicht eindeutig hervor-
geht, 

3. auf denen mehr Namen angekreuzt sind, als Älteste zu
wählen waren. 

Befinden sich in einem Stimmzettelumschlag mehrere
Stimmzettel, ist die Stimme ungültig, wenn mehr als ein
Stimmzettel ausgefüllt ist. 

(6) Die Stimmen aus den gültigen Stimmzetteln werden
gezählt, indem die angekreuzten Namen verlesen und die für
jede Person abgegebenen Stimmen einzeln notiert werden.

§ 20 

Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Nach der Auszählung der Stimmen stellt der Wahl-
vorstand, bei einer Wahl in Wahl- oder Stimmbezirken der
Gemeindekirchenrat, das Wahlergebnis fest. 

(2) Als Älteste gewählt sind diejenigen mit dem höchsten
und dem jeweils nächst niedrigeren Stimmenanteil bis zur
Zahl der zu wählenden Ältesten, berufliche kirchliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und Ordinierte jedoch nur bis
zu den in § 5 Abs. 3 genannten Höchstzahlen. Sind Personen
gewählt, die einander Angehörige sind, ist nur die Person
mit der höchsten Stimmenzahl als Ältester oder Älteste ge-
wählt. Ist durch die Stimmenzahl wegen Stimmengleichheit
nicht entschieden, wer gewählt ist, entscheidet das Los. Der
Kreiskirchenrat kann Ausnahmen zulassen; ein entspre-
chendes Wahlergebnis ist ihm mitzuteilen.

(3) Die auf dem Stimmzettel Genannten, die nicht als Äl-
teste gewählt sind, deren Stimmenanteil aber mindestens 5
v. H. der Zahl der bei der Wahl abgegebenen gültigen
Stimmzettel beträgt, sind bis zur vom Gemeindekirchenrat
festgelegten Zahl Ersatzälteste in der Reihenfolge ihres
Stimmenanteils, berufliche kirchliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter jedoch nur, soweit die Zahl der bei kirchlichen
Körperschaften, Einrichtungen oder Werken beruflich Täti-
gen und der Ordinierten unter den Ersatzältesten kleiner ist
als die Hälfte der festgelegten Zahl der Ersatzältesten. 

§ 21 

Wahlniederschrift

Über die Wahlhandlung, das Ergebnis der Auszählung
der Stimmen und das Wahlergebnis ist eine Wahlnieder-
schrift aufzunehmen. Sie ist vom Wahlvorstand zu unter-
zeichnen. Bei einer Wahl in Wahl- oder Stimmbezirken er-
gänzt der Gemeindekirchenrat die Niederschrift um das
festgestellte Wahlergebnis (§ 20 Abs. 1). Die Wahlnieder-
schrift soll auf einem vom Konsistorium herauszugebenden
Vordruck angefertigt werden. Die Wahlunterlagen müssen
fünf Jahre aufbewahrt werden.

§ 22 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand, bei einer Wahl in Wahl- oder
Stimmbezirken der Gemeindekirchenrat, gibt das Wahler-
gebnis nach dessen Feststellung unverzüglich öffentlich be-
kannt. 

(2) Die Namen der Gewählten werden der Gemeinde im
nächsten Gottesdienst bekannt gegeben. Dabei ist auch auf
das Recht der Wahlanfechtung nach § 24 hinzuweisen.

§ 23 

Benachrichtigung der Gewählten und Einführung

(1) Der Gemeindekirchenrat benachrichtigt die Gewähl-
ten von ihrer Wahl und fordert sie auf, sich innerhalb von ei-
ner Woche über die Annahme der Wahl zu erklären. 

(2) Diejenigen, die die Annahme der Wahl erklärt haben,
werden gemäß Artikel 20 der Grundordnung im Gottes-
dienst in ihren Dienst als Älteste eingeführt. Hat der Ge-
meindekirchenrat nach Artikel 16 Abs. 2 Satz 1 der Grund-
ordnung beschlossen, dass bei der Verhinderung von Älte-
sten die gewählten Ersatzältesten in der durch die Wahl
festgelegten Reihenfolge als stellvertretende Mitglieder mit
Stimmrecht tätig werden, so sind die Ersatzältesten gemäß
Artikel 20 der Grundordnung in einem späteren Gottes-
dienst in den Dienst einzuführen.

§ 24 

Wahlanfechtung

(1) Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann innerhalb
einer Woche, nachdem die Namen der Gewählten im Got-
tesdienst bekannt gegeben sind, gegen die Wahl oder die
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Gewählten schriftlich Beschwerde beim Kreiskirchenrat
einlegen. Die Beschwerde bedarf der Begründung. Mit ihr
kann nur geltend gemacht werden, dass das Wahlverfahren
Fehler enthalte oder dass eine Gewählte oder ein Gewählter
nicht wählbar sei. In den Fällen des § 15 Abs. 4 Satz 5 und
des § 15 Abs. 7 können nur Einwendungen erhoben werden,
die zuvor mit den dort genannten Rechtsbehelfen geltend
gemacht wurden. Fehler bei der Bekanntmachung nach § 6
Satz 2 oder der Wahlbenachrichtigung (§ 15 Abs. 5) können
mit der Wahlanfechtung nicht gerügt werden. 

(2) Der Kreiskirchenrat entscheidet über die Beschwerde.
Ergibt die Nachprüfung der mit der Beschwerde gerügten
Rechtsverstöße, dass ein Wahlfehler vorliegt, der geeignet
war, das Wahlergebnis zu beeinflussen, bestimmt der Kreis-
kirchenrat, ob und in welchem Umfang die Wahl zu wieder-
holen ist, und legt gegebenenfalls zugleich einen neuen
Wahltermin fest. Der Kreiskirchenrat teilt seine mit Grün-
den versehene Entscheidung der oder dem Beschwerdefüh-
renden und den durch die Beschwerdeentscheidung be-
schwerten Ältesten und Ersatzältesten mit Rechtsmittelbe-
lehrung sowie dem Gemeindekirchenrat mit. 

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 25 

Klage

(1) Gegen Beschwerdeentscheidungen des Kreiskirchen-
rats aufgrund von § 4 Abs. 3 und § 24 Abs. 2 können die
oder der Beschwerdeführende sowie die durch die Be-
schwerdeentscheidung beschwerten Ältesten und Ersatzäl-
testen innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung Klage vor dem Verwaltungsgericht der Evangeli-
schen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz erheben. Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung
sind nur die im Beschwerdeverfahren gerügten Rechtsver-
stöße und die Beschwerdeentscheidung des Kreiskirchen-
rats. 

(2) Bei Klagen von Ältesten oder Ersatzältesten, die
durch die Beschwerdeentscheidung des Kreiskirchenrats
erstmalig beschwert werden, findet ein vorausgehendes
Rechtsbehelfsverfahren nach § 22 des Verwaltungsgerichts-
gesetzes nicht statt. 

(3) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Das Verwaltungsgericht entscheidet abschließend.
Eine Beschwerde oder Revision an den Verwaltungsge-
richtshof der Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ist ausgeschlossen.

§ 26 

Wirksamkeit von Entscheidungen

Die Wirksamkeit von Entscheidungen eines Gemeinde-
kirchenrats, die während eines Wahlanfechtungsverfahrens
(§§ 24 und 25) getroffen wurden, bleibt vom Ausgang des
Wahlanfechtungsverfahrens unberührt.

§ 27 

Verlust der Wählbarkeit

Verlieren Älteste oder Ersatzälteste die Wählbarkeit in
der Kirchengemeinde, in der sie gewählt sind, endet ihr
Amt.

§ 28 

Nachrücken von Ersatzältesten

(1) Tritt eine gewählte Älteste oder ein gewählter Ältester
das Amt nicht an oder endet das Amt vor Ablauf der Amts-

zeit, rückt die oder der Ersatzälteste mit der höchsten Stim-
menzahl für den Rest der Amtszeit dieser oder dieses Älte-
sten in das Ältestenamt nach. Ist dann der Gemeindekir-
chenrat nach der Wahl aufgrund der Erhöhung der Zahl der
gewählten Mitglieder (§ 3 Abs. 1) nicht vollzählig, so rückt
die oder der Ersatzälteste mit der höchsten Stimmenzahl für
eine Amtszeit von drei Jahren nach. Ersatzälteste, die beruf-
liche kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne
von § 5 Abs. 2 sind, rücken nicht nach, wenn mit ihrem
Nachrücken die nach dieser Bestimmung zulässigen
Höchstzahlen im Gemeindekirchenrat überschritten wür-
den; stattdessen rückt die oder der nicht zum Kreis der be-
ruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehörende Er-
satzälteste mit der höchsten Stimmenzahl nach. Rückt je-
mand nach, die oder der bereits als berufene Älteste oder
berufener Ältester Mitglied des Gemeindekirchenrats ist, er-
lischt die Berufung mit dem Nachrücken. 

(2) Die Ersatzältesten legen bei der Einführung in ihren
Dienst als Älteste das Ältestenversprechen ab, soweit sie es
nicht bereits nach Artikel 20 der Grundordnung und § 23
dieses Kirchengesetzes abgelegt haben.

§ 29 

Ergänzungswahl und Neuwahl

(1) Wenn die Zahl der gewählten Ältesten auf weniger als
zwei Drittel der vom Gemeindekirchenrat festgesetzten Zahl
sinkt, kann der Kreiskirchenrat bestimmen, dass eine Ergän-
zungswahl stattfindet. Wenn die Zahl der gewählten Ältesten
auf weniger als die Hälfte der vom Gemeindekirchenrat fest-
gesetzten Zahl sinkt, kann der Kreiskirchenrat bestimmen,
dass eine Neuwahl stattfindet, oder eine Entscheidung nach
Artikel 26 Abs. 2 und 3 der Grundordnung treffen.

(2) Bei einer Neuwahl werden alle Ältesten neu gewählt.
Die Amtszeiten aller bisherigen Ältesten enden mit der Ent-
scheidung des Kreiskirchenrats nach Artikel 26 Abs. 2 und
3 der Grundordnung, andernfalls mit der Einführung der bei
der Neuwahl gewählten Ältesten. 

(3) Auf die Ergänzungswahl und die Neuwahl sind die
Vorschriften für die ordentliche Wahl entsprechend anzu-
wenden. Der Kreiskirchenrat bestimmt in Abweichung von
§ 7 Abs. 1 einen möglichst nahen Wahltermin und entschei-
det, ob der Gemeindekirchenrat, die nach Artikel 26 Abs. 2
und 3 der Grundordnung die Aufgaben des Gemeindekir-
chenrats Wahrnehmenden oder er selbst bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Wahl die dem Gemeindekir-
chenrat nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben wahr-
nimmt. Werden die Aufgaben vom Kreiskirchenrat
wahrgenommen, tritt im Beschwerdeverfahren das Konsis-
torium an die Stelle des Kreiskirchenrats. Die Amtszeit der
bei einer Neuwahl oder Ergänzungswahl Gewählten dauert
längstens bis zur übernächsten Ältestenwahl, im Fall des § 2
Abs. 2 bis zur nächsten Ältestenwahl; bei einem Wahlturnus
gemäß § 2 Abs. 1 wird vor der auf die Ergänzungswahl oder
die Neuwahl folgenden Ältestenwahl durch das Los be-
stimmt, welche dieser Ältesten ausscheiden.

§ 30

Bestellung von Ältesten bei der Neubildung, Veränderung
oder Vereinigung von Kirchengemeinden

(1) Wird eine neue Kirchengemeinde gebildet, findet eine
Neuwahl statt, sofern nicht bis zum Beginn des Halbjahrs, in
dem nach § 2 Abs. 1 die nächsten Ältestenwahlen stattfin-
den, weniger als eineinhalb Jahre liegen. Die beteiligten Ge-
meindekirchenräte können mit Zustimmung des Kreiskir-
chenrats vor dem Entstehen der neuen Kirchengemeinde be-
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schließen, dass eine Neuwahl nicht stattfindet, auch wenn 
bis zum Beginn des Halbjahrs, in dem nach § 2 Abs. 1 die
nächsten Ältestenwahlen stattfinden, eineinhalb Jahre oder
mehr liegen. Findet bei Neubildung einer Kirchengemeinde
gemäß Satz 1 oder 2 keine Neuwahl statt, werden die bishe-
rigen Ältesten, die Mitglieder der neuen Kirchengemeinde
sind, bis zur nächsten Ältestenwahl gemäß § 2 Abs. 1 Mit-
glieder des Gemeindekirchenrats ihrer neuen Kirchenge-
meinde. Bei der nächsten Ältestenwahl gemäß § 2 Abs. 1
findet eine Neuwahl statt. Durch das Los wird bestimmt,
welche der bei der Neuwahl Gewählten bereits bei der
nächsten Ältestenwahl ausscheiden, sofern nicht eine Ent-
scheidung nach § 2 Abs. 2 getroffen wurde. Gehören nicht
mindestens vier Älteste dem neuen Gemeindekirchenrat an,
trifft der Kreiskirchenrat bis zur Wahl neuer Ältester eine
Entscheidung nach Artikel 26 Abs. 2 und 3 der Grundord-
nung. 

(2) Werden Kirchengemeinden vereinigt und besteht für
alle diese Kirchengemeinden gemäß Artikel 32 Abs. 4 der
Grundordnung ein gemeinsamer Gemeindekirchenrat, blei-
ben die Ältesten für die Dauer ihrer Amtszeit als Mitglieder
des Gemeindekirchenrats der vereinigten Kirchengemeinde
im Amt. 

(3) Werden Grenzen von Kirchengemeinden verändert,
ohne dass eine neue Kirchengemeinde gebildet wird, schei-
den diejenigen Ältesten, deren Gemeindezugehörigkeit sich
dadurch ändert, aus dem Gemeindekirchenrat, dem sie bis-
her angehörten, aus und werden bis zur nächsten Ältesten-
wahl Mitglied des Gemeindekirchenrats ihrer neuen Kir-
chengemeinde.

§ 31

Berufungen

Mitglieder der Kirchengemeinde, bei denen Angehörige
nach § 5 Abs. 4 Satz 3 Mitglieder des Gemeindekirchenra-
tes sind, können nicht in den Gemeindekirchenrat berufen
werden. Der Kreiskirchenrat kann Ausnahmen zulassen.

§ 32 

Fristen

Ist nach diesem Kirchengesetz innerhalb einer Frist eine
Rechtshandlung vorzunehmen und fällt der letzte Tag der
Frist auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen staat-
lich anerkannten allgemeinen Feiertag, tritt an die Stelle die-
ses Tages der nächste Werktag.

§ 33

Rechtsaufsicht des Konsistoriums

Artikel 92 Abs. 4 der Grundordnung gilt entsprechend
mit der Maßgabe, dass das Konsistorium die Wahl binnen
einer Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe (§ 22) ganz
oder teilweise für ungültig erklären und einen neuen Wahl-
termin festsetzen kann. Ist eine Gewählte oder ein Gewähl-
ter nicht wählbar, ist die Wahl insoweit auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist für ungültig zu erklären. § 26
gilt entsprechend.

§ 34 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 2005 in
Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft

1. das Kirchengesetz über die Wahl der Ältesten in der
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Ältesten-
wahlgesetz) in der Fassung vom 1. Juli 2000 (KABl.-
EKiBB S. 63) sowie

2. das Kirchengesetz über die Bildung der Gemeindekir-
chenräte der Evangelischen Kirche der schlesischen
Oberlausitz vom 27. Oktober 1996 (ABl.-EKsOL
4/1996 S. 3).

(2) Bis zur nächsten Ältestenwahl finden für die Zu-
sammensetzung der Gemeindekirchenräte und die Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen des vorzeitigen Ausscheidens
von Mitgliedern die Bestimmungen Anwendung, nach de-
nen die Ältesten bestellt wurden.

(3) Im Sprengel Görlitz wird bei der Gemeindekirchen-
ratswahl in der zweiten Hälfte des Jahres 2007 im sechsjäh-
rigen Wahlturnus gewählt, sofern der Gemeindekirchenrat
nicht gemäß § 2 Abs. 3 die Wahl im dreijährigen Turnus be-
schließt. Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 2 muss die Ent-
scheidung bis zum Ablauf des 31. August 2007 getroffen
sein.

B e r l i n ,  den 5. November 2005

Anneliese  K a m i n s k i
Präses

Nr. 40 Kirchengesetz über die Evangelischen Schu-
len (Kirchliches Schulgesetz – KSchulG).

Vom 4. November 2005. (KABl. S. 185)
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 51

Fünfter Teil:
Schulaufsicht, Maßnahmen 

gegenüber Schülerinnen und Schülern,

Schlussbestimmungen

Schulaufsicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 52
Maßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern  . . .§ 53
Berufliche Schulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 54
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 55

Erster Teil:

Grundbestimmungen 

§ 1 

Auftrag der Evangelischen Schulen und Ziele 

(1) Der Auftrag der Evangelischen Schulen ist im Evan-
gelium von Jesus Christus begründet. Die Evangelischen
Schulen wollen die Freiheit, Gemeinschaft und Verantwor-
tung erkennen lassen, zu denen Jesus Christus befreit.
Evangelische Schulen sind Ausdruck der Verantwortung
der Kirche im öffentlichen Erziehungs- und Bildungsbe-
reich.

(2) Die Evangelischen Schulen leisten in der Aufnahme
der Überlieferung, in der Gestaltung gegenwärtiger Wirk-
lichkeit und in der Erarbeitung verantworteter Zukunftsent-
würfe ihren Beitrag zu Erziehung und Bildung vom Evan-
gelium her. 

(3) Das Leben in der Schulgemeinschaft einer Evangeli-
schen Schule soll dazu beitragen, dass Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern zu einem am
christlichen Glauben orientierten Lebensverständnis finden,
das zur Annahme der eigenen Person, zur Offenheit im Um-
gang mit anderen Menschen, zur Toleranz gegenüber An-
dersgläubigen und zu verantwortlichem Handeln in Kirche
und Gesellschaft führt. 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelischen
Schulen in Trägerschaft der Schulstiftung der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(Evangelische Schulstiftung) sowie der Landeskirche und
der Kirchenkreise; bei Evangelischen Schulen in anderer
Trägerschaft soll dieses Kirchengesetz angewendet werden. 

(2) Die Evangelischen Schulen sind öffentliche Schulen
in kirchlicher Trägerschaft und nach den landesrechtlichen
Bestimmungen anerkannte oder genehmigte Schulen in
freier Trägerschaft. 

§ 3 

Aufgabe des Unterrichts 

(1) Aufgabe des Unterrichts ist es, die Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Denken, Füh-
len und Handeln zu fördern, ein Verhalten aus sozialer Ver-
antwortung mit ihnen einzuüben und sie zu einem erfolgrei-
chen Schulabschluss zu führen. 

(2) Der Unterricht ist Bestandteil des Lebens in der
Schulgemeinschaft, in der die Lehrkräfte, die weiteren schu-
lischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schülerinnen
und Schüler sowie die Eltern voneinander lernen und mit-
einander leben in Arbeit, Feier und Spiel. 

§ 4 

Schulprogramm 

(1) Jede Schule gibt sich ein Schulprogramm, in dem sie
darlegt, wie sie den Evangelischen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag ausfüllt. Dabei soll sie ihre Besonderheiten
und die des regionalen Umfelds inhaltlich und organisato-
risch in angemessener Weise berücksichtigen. Die Stunden-
tafel ist Teil des Schulprogramms. 

(2) Das Schulprogramm bedarf der Genehmigung des
Schulträgers. 
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§ 5 

Bereiche des Unterrichts 

(1) Die Evangelischen Schulen nehmen ihren Erzie-
hungsauftrag im Elementar- und Primarbereich, in den Se-
kundarstufen I und II, im Bereich der berufsbildenden Schu-
len sowie im Sonderschulbereich wahr. Schulen können
Ganztagsangebote machen. Sollen Ganztagsangebote in
Form von Ganztagsschulen verbindlich sein, so ist die Ver-
bindlichkeit auf Klassen und auf einen bestimmten Umfang
festzulegen. 

(2) Religionsunterricht ist Pflichtfach. 

(3) Schulandachten, Schulgottesdienste, Klassenfahrten
und Schulfeiern gehören zum Schulleben und werden von
der Schulgemeinschaft gestaltet. 

(4) Schulversuche, integrative Arbeit und Erprobungen
besonderer Organisationsformen des Unterrichts werden
gefördert. 

§ 6 

Wirtschaftliche Selbständigkeit 

Die Evangelischen Schulen sind im Rahmen der ihnen
zur Verfügung stehenden Mittel und nach Maßgabe des Be-
schlusses des Leitungsorgans des Trägers befugt, Rechtsge-
schäfte mit Wirkung für den Träger abzuschließen; diese
müssen der Erfüllung des Auftrags der Schule dienen. 

§ 7 

Qualitätssicherung und Evaluation 

(1) Die Schulen und der Träger sind zu kontinuierlicher
Qualitätssicherung verpflichtet. Die Qualitätssicherung
schulischer Arbeit erstreckt sich auf die gesamte Unter-
richts- und Erziehungstätigkeit, die Organisation der Schu-
le, das Schulleben sowie die außerschulischen Koopera-
tionsbeziehungen. 

(2) Die interne Evaluation obliegt der einzelnen Schule
und wird von Personen vorgenommen, die der Schule ange-
hören. Die externe Evaluation obliegt dem Schulträger. In
beiden Fällen können bei der Konzeption, Durchführung
und Auswertung Dritte herangezogen werden. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie
die schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ver-
pflichtet, an Tests, Befragungen, Erhebungen und Unter-
richtsbeobachtungen teilzunehmen. 

§ 8 

Rahmenpläne, Lehr- und Lernmittel 

(1) Die Rahmenpläne im Evangelischen Schulwesen ha-
ben dem Auftrag der Evangelischen Schule zu entsprechen.
Sie sind zugleich auf das Rahmenplanwerk der Schulen des
Landes, in dem die Schule ihren Sitz hat, bezogen. Für den
Religionsunterricht bildet der jeweilige kirchliche Rahmen-
lehrplan die verbindliche Grundlage. 

(2) In den Evangelischen Schulen sind zusätzlich zu den
Lehr- und Lernmitteln der Schulen des Landes, in dem die
Schule ihren Sitz hat, auch solche zu verwenden, die durch
die Landeskirche oder den Schulträger geprüft, zugelassen
und eingeführt sind.  

§ 9 

Eltern 

Eltern im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die für die
Person der minderjährigen Schülerin oder des minderjähri-

gen Schülers einzeln oder gemeinsam Sorgeberechtigten
oder ihnen nach diesem Gesetz gleichgestellte Personen. 

Zweiter Teil: 

Schulverhältnis, Schulvertrag 

§ 10 

Schulvertrag 

(1) Das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern oder der
volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler einer-
seits und dem Schulträger andererseits (Schulverhältnis)
bestimmt sich nach diesem Kirchengesetz und dem Schul-
vertrag. In ihm ist die Geltung dieses Kirchengesetzes, der
Schulordnung und der Schulgeldregelung anzuerkennen.
Der Schulvertrag bedarf der Schriftform. 

(2) Für den Besuch der Evangelischen Schule ist ein
Schulgeld zu zahlen. Einzelheiten werden im Schulvertrag
sowie in der Schulgeldregelung, die vom jeweiligen Träger
beschlossen wird, festgelegt. 

§ 11 

Beginn des Schulverhältnisses 

(1) Die Schule hat das Recht der freien Schülerwahl. Erst
mit dem Abschluss des Schulvertrages beginnt das Schul-
verhältnis. 

(2) Die Aufnahme geschieht zunächst probeweise für ein
halbes Jahr. Endet das Schulverhältnis nicht bis zum Ablauf
der Probezeit, besteht es auf unbestimmte Zeit fort mit dem
Ziel, der Schülerin oder dem Schüler die Möglichkeit zu ge-
ben, den erstrebten Schulabschluss zu erreichen. 

§ 12 

Ende des Schulverhältnisses im allgemeinen

Das Schulverhältnis endet

1. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin oder
der Schüler, wenn sie oder er das erstrebte Schulziel er-
reicht hat, aus der Schule entlassen wird, 

2. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin oder
der Schüler, wenn sie oder er die Schule gemäß beson-
derer Vorschrift der Versetzungsordnung des jeweiligen
Landes verlässt, das Abgangszeugnis erhält, 

3. durch Aufhebung des Schulvertrages in beiderseitigem
Einverständnis 

(Auflösungsvertrag), 

4. bei Nichtbestehen der Probezeit, 

5. durch Kündigung des Schulvertrages. 

§ 13 

Kündigung des Schulvertrages 

(1) Die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der
volljährige Schüler können den Schulvertrag jederzeit kün-
digen. 

(2) Der Schulträger kann den Schulvertrag mit einer Frist
von sechs Wochen zum Ende des Schulhalbjahres oder aus
wichtigem Grunde fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere dann vor, wenn die Verweisung von der
Schule nach den Vorschriften des Kirchlichen Schulgeset-
zes ausgesprochen wird. 

(3) Die Kündigung des Schulvertrages bedarf der Schrift-
form. 
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§ 14 

Unterrichtszeit 

(1) Der Unterricht findet in der Regel an fünf Tagen in
der Woche statt. Die Schulkonferenz kann mit der Mehrheit
von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder und
im Einvernehmen mit dem Schulträger beschließen, den
Unterricht ganz oder teilweise an sechs Tagen in der Woche
einzuführen. 

(2) Über die Einführung von Ganztagsunterricht ent-
scheidet die Schulkonferenz nach Anhörung der Gesamt-
konferenz der Lehrkräfte, der Gesamtelternvertretung und
der Gesamtschülervertretung. Die Entscheidung bedarf der
Genehmigung des Schulträgers. 

§ 15 

Informationsrechte der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Eltern 

(1) Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern ha-
ben das Recht, in allen grundsätzlichen und wichtigen
Schulangelegenheiten informiert und beraten zu werden.
Dazu gehören insbesondere: 

1. der Aufbau der Bildungsgänge, 

2. die Übergänge zwischen den Bildungsgängen, 

3. die Abschlüsse und Berechtigungen einschließlich der
Zugänge zu den Berufen, 

4. Grundzüge der Planung und Gestaltung des Unter-
richts, Grundzüge der Unterrichtsinhalte und Unterrichts-
ziele sowie der Leistungsbewertung einschließlich Verset-
zung und Kurseinstufung. 

(2) Die Schule kann Eltern volljähriger Schülerinnen und
Schüler über schulische Vorkommnisse nur informieren,
wenn die Schülerin oder der Schüler schriftlich eingewilligt
hat. Wird die Einwilligung nicht erteilt, sind die Eltern dar-
über schriftlich zu unterrichten. Ohne eine Einwilligung
nach Satz 1 kann die Schule die Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler, die das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, informieren über 

1. ein deutliches Absinken des Leistungstandes, 

2. eine Nichtversetzung, 

3. die Nichtzulassung zu einer Prüfung und das Nichtbe-
stehen einer Prüfung, 

4. die Androhung und Verhängung von Ordnungsmaßnah-
men nach § 53 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 sowie 

5. die Abmeldung von der Schule. 

In diesen Fällen ist die volljährige Schülerin oder der
volljährige Schüler über die Information der Eltern schrift-
lich zu unterrichten. 

(3) Informationen und Beratung der Eltern erfolgen in der
Regel in den Elternversammlungen, bei den Schülern in der
Regel im Rahmen des Unterrichts. Den Eltern ist unter Be-
rücksichtigung der pädagogischen Situation der Klasse oder
Lerngruppe Gelegenheit zu Unterrichtsbesuchen zu geben.
Der Termin dafür ist im Einvernehmen mit dem Lehrer und
der Schulleitung festzulegen. 

(4) Schulleitung, Lehrkräfte sowie pädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sollen die einzelnen Eltern so-
wie Schüler in angemessenem Umfang insbesondere infor-
mieren und beraten über: 

1. die Lernentwicklung sowie das Arbeits- und Sozialver-
halten des Schülers, insbesondere bei Lern- und Verhal-
tensstörungen,  

2. die Leistungsbewertung einschließlich Versetzungen und
Kurseinstufungen sowie die Wahl der Bildungsgänge.

§ 16

Schülerzeitungen 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schü-
lerzeitungen oder sonstige von ihnen herausgegebene
Druckschriften auf dem Grundstück der Schule zu vertrei-
ben. Sie sind verpflichtet, den Beginn des Vertriebs der
Schulleiterin oder dem Schulleiter mitzuteilen und ihr oder
ihm einen Schultag vorher von jeder Druckschrift ein Be-
legstück vorzulegen. 

(2) Vertrieb und Verteilung auf dem Schulgrundstück
kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Einzel-
fall eingeschränkt oder verboten werden, wenn es vom Er-
ziehungsauftrag der Schule her erforderlich ist. Vor Be-
schränkungen und Verboten sind die Beteiligten anzuhören. 

§ 17

Schülergruppen 

(1) Die Schülerinnen und Schüler einer Schule haben das
Recht, sich in der Schule in Schülergruppen zu betätigen.
Die Betätigung in der Schule kann von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter eingeschränkt oder verboten werden,
wenn es vom Erziehungsauftrag der Schule her erforderlich
ist. 

(2) Den Schülergruppen sollen Räume und sonstige schu-
lische Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, wenn
der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht beeinträch-
tigt wird und die Aufsicht geregelt ist. 

(3) Die Schulkonferenz regelt Grundsätze für die Betäti-
gung von Schülergruppen und die Vergabe von Räumen
und sonstigen schulischen Einrichtungen. 

Dritter Teil: 

Schulpersonal, Schulleitung 

§ 18 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Das Leitungsorgan des Schulträgers ist für die Leite-
rinnen und Leiter sowie für die Lehrkräfte und die anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Evangelischer Schulen
oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter. Dienstbe-
hörde ist die Schule; Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist die
jeweilige Schulleiterin oder der jeweilige Schulleiter. Das
Leitungsorgan des Schulträgers hat insbesondere die Aufga-
be, an Konzeptionen evangelischer Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit mit den Evangelischen Schulen zu arbeiten, das
Evangelische Schulwesen zu koordinieren und zu fördern,
die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule beratend
zu unterstützen und Fortbildungsmaßnahmen anzuregen
und anzubieten. 

(2) Der Schulträger soll nur dann durch Anordnungen
und sonstige Maßnahmen in die Gestaltung des Unterrichts
und der Erziehung in den einzelnen Schulen eingreifen,
wenn es zur rechtmäßigen, sachgerechten und geordneten
Durchführung von Unterricht und Erziehung, insbesondere
aus Gründen der Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes, ge-
boten ist. 

(3) Das Leitungsorgan des Schulträgers genehmigt die
Geschäftsordnungen der schulischen Gremien. 
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§ 19 

Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Die Lehrerin oder der Lehrer unterrichtet und erzieht
die ihr oder ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler und
beurteilt ihre Leistungen gemäß ihrer fachlichen Ausbil-
dung und in eigener Verantwortung im Rahmen des Auftra-
ges der Evangelischen Schulen, der geltenden Vorschriften
und der Konferenzbeschlüsse. Beschlüsse der in diesem Ge-
setz vorgesehenen Gremien dürfen die Gestaltung des
Unterrichts und der Erziehung durch die einzelne Lehrerin
oder den einzelnen Lehrer nicht unzumutbar einengen. Sie
oder er hat, unbeschadet des Rechtes, im Unterricht die ei-
gene Meinung zu sagen, dafür zu sorgen, dass auch andere
Auffassungen, die für den Unterrichtsgegenstand im Rah-
men des Bildungsauftrages einer Evangelischen Schule er-
heblich sind, zur Geltung kommen. Jede einseitige Beein-
flussung der Schülerinnen und Schüler ist unzulässig. Sie
oder er hat in der Gestaltung des Unterrichts und der Erzie-
hung pädagogische Freiheit, Schwerpunkte zu setzen, sach-
gemäße Methoden anzuwenden und entsprechende Maß-
nahmen durchzuführen. 

(2) Die Lehrerin oder der Lehrer übt die Aufsicht über die
ihr oder ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler in
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der Schule aus. Art und
Umfang der Aufsicht sind im Interesse einer Erziehung zu
eigenverantwortlichem Handeln unter Berücksichtigung al-
tersspezifischer Gesichtspunkte zu bestimmen. 

(3) Die Lehrerin oder der Lehrer nimmt seine Mitverant-
wortung für die pädagogische Prägung der Evangelischen
Schule und für die Koordinierung der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit an der Schule durch Mitbestimmung sowie
durch Erfahrungs- und Meinungsaustausch wahr. Sie oder
er übt ihre oder seine Mitbestimmungsrechte durch stimm-
berechtigte Teilnahme an den Konferenzen aus. 

(4) Die Lehrerin oder der Lehrer nimmt über den Bereich
ihrer oder seiner Schule hinaus an der Wahl der Vertreterin-
nen und Vertreter der Lehrerschaft für überschulische kirch-
liche und staatliche Gremien teil. Die sonstigen Beteili-
gungsrechte der Lehrerin oder des Lehrers, insbesondere
solche nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz, bleiben un-
berührt. 

(5) Die Lehrerin oder der Lehrer trägt Sorge für eine re-
gelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern. 

(6) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, neben
ihrem oder seinem Unterricht und ihren oder seinen Auf-
sichtspflichten auch weitere ihr oder ihm übertragene Auf-
gaben zu erfüllen. 

(7) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, sich re-
gelmäßig insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit fortzu-
bilden. Gegenstand der Fortbildung sind auch die für die
Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der Schule erfor-
derlichen Kompetenzen. Die schulinterne Fortbildung hat
dabei Vorrang. Die Fortbildung wird durch entsprechende
Angebote des Schulträgers ergänzt. 

§ 20 

Schulische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Mitwirkung anderer Personen 

(1) Schulische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Per-
sonen, die nicht selbständig Unterricht erteilen (pädagogi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie nichtpädagogi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

(2) Die pädagogische Mitarbeiterin oder der pädagogi-
sche Mitarbeiter hat einen eigenständigen alters- und ent-
wicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs-

und Versorgungsauftrag. Insbesondere hat sie oder er auf
der Grundlage des christlichen Profils die Aufgabe, die Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler durch ein ganzheit-
liches Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versor-
gungsangebot zu fördern, den Kindern Erlebnis-, Hand-
lungs- und Erkenntnismöglichkeiten ausgehend von ihren
Bedürfnissen in ihrem Lebensumfeld zu erschließen und die
Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu
stärken. 

(3) Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben wird in der
Konzeption der Schule oder im Schulprogramm beschrie-
ben. 

(4) Die pädagogische Mitarbeiterin oder der pädagogi-
sche Mitarbeiter übt die Aufsicht über die ihr oder ihm an-
vertrauten Schülerinnen und Schüler in Wahrnehmung der
Fürsorgepflicht der Schule aus. Art und Umfang der Auf-
sicht sind im Interesse einer Erziehung zu eigenverantwort-
lichem Handeln unter Berücksichtigung altersspezifischer
Gesichtspunkte zu bestimmen. 

(5) Sie oder er nimmt Mitverantwortung für die pädago-
gische Prägung der Evangelischen Schule durch Mitbestim-
mung sowie durch Erfahrungs- und Meinungsaustausch
wahr. Sie oder er übt ihre Mitbestimmungsrechte durch
stimmberechtigte Teilnahme an den Konferenzen aus, so-
weit Angelegenheiten ihrer oder seiner Schulart betroffen
sind. 

(6) An der Erziehung und dem Unterricht können andere
geeignete Personen, die weder Lehrkräfte noch schulische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, insbesondere die Er-
ziehungsberechtigten, mitwirken. Sie unterstehen der Ver-
antwortung der Lehrkräfte und handeln im Auftrag der
Schule. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nicht. 

§ 21 

Stellung und Aufgaben der Schulleiterin 
oder des Schulleiters 

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schul-
leiter. Sie oder er 

1. trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit der Schu-
le, 

2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und nimmt das Hausrecht wahr, 

3. schließt Rechtsgeschäfte für den Träger ab und vertritt
die Schule nach außen, jeweils im Rahmen der vom Trä-
ger festgelegten Eigenverantwortung der Schule, 

4. wirkt bei Personalentscheidungen mit, 

5. entscheidet über den Unterrichtseinsatz und den Auf-
sichtsplan der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogi-
schen Personals. 

(2) Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters ist es,
insbesondere 

1. die Zusammenarbeit der Lehrkräfte, der sonstigen schu-
lischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Schülerin-
nen und Schüler, der Eltern, sowie mit den Schulbehör-
den und dem Schulträger zu fördern und auf die konti-
nuierliche Verbesserung der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit hinzuwirken, 

2. für die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung
des Schulprogramms einschließlich des evangelischen
Profils und für die Qualitätssicherung und interne Eva-
luation der schulischen Arbeit zu sorgen sowie der
Schulkonferenz, der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte
und dem Schulträger jährlich einen Bericht über die Ent-
wicklung der Schule vorzulegen, 



Heft 2, 2006 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland 111

3. die Schüler- und Elternvertretung über alle Angelegen-
heiten zu informieren, die für die Schülerinnen und
Schüler, die Eltern und die Schule wichtig sind, und de-
ren Arbeit zu unterstützen, 

4. die Mitarbeitervertretung in der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu unterstützen, 

5. mit anderen Bildungseinrichtungen, den jeweils zustän-
digen Beratungsstellen und Behörden, die die Belange
der Schülerinnen und Schüler und der Schule betreffen,
und mit Kirchengemeinden und Kirchenkreis zu-
sammenzuarbeiten, und 

6. die Öffnung der Schule zu ihrem sozialen und kulturel-
len Umfeld zu fördern. 

(3) Im Auftrag des Schulträgers nimmt die Schulleiterin
oder der Schulleiter die Schülerinnen und Schüler in die
Schule auf und schließt die Schulverträge ab; zuvor hat die
Schulleiterin oder der Schulleiter den zuständigen Aus-
schuss der Schulkonferenz anzuhören, sofern ein solcher
Ausschuss gebildet ist. 

(4) Sie oder er verwaltet die Schulanlagen im Auftrag des
Schulträgers und bewirtschaftet die der Schule zugewiese-
nen Haushaltsmittel. 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im Rahmen
der Verwaltungsaufgaben gegenüber den an der Schule täti-
gen Lehrkräften und den schulischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern weisungsbefugt. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter hat auf die Verbesserung der Unterrichts- und
Erziehungsarbeit hinzuwirken, insbesondere auf einheitli-
che Bewertungsmaßstäbe an der Schule. Dazu ist sie oder er
verpflichtet, 

1. sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der Unterrichts-
und Erziehungsarbeit zu informieren, 

2. die Lehrkräfte sowie die pädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu beraten und 

3. in die Unterrichts- oder Erziehungsarbeit bei Verstoß
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Weisun-
gen des Schulträgers oder Beschlüsse der schulischen
Gremien oder bei Mängeln in der Qualität der pädagogi-
schen Arbeit einzugreifen. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf die
Fortbildung der Lehrkräfte und der sonstigen schulischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und überprüft die Ein-
haltung der Fortbildungsverpflichtung. Sie oder er fördert
die schulische Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter und informiert sich regelmäßig über die
Qualität der Ausbildung. 

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt im Rah-
men der Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der
Schule folgende Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten
wahr: 

1. die Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden im
Rahmen der Regelungen des Schulträgers, 

2. die Bewilligung von Sonderurlaub und Dienstbefreiun-
gen bis zu fünf Tagen im Rahmen der bestehenden Re-
gelungen, von Klassenfahrten und von Beurlaubungen
von Schülerinnen und Schülern bis zu vier Wochen, 

3. sonstige vom Schulträger übertragene Aufgaben. Darü-
ber hinaus erstellt die Schulleiterin oder der Schulleiter
dienstliche Beurteilungen und Berichte über die Bewäh-
rung des Personals an der Schule mit Ausnahme der
Stellvertreterin oder des Stellvertreters. 

(8) Besondere Formen der Schulleitung sind möglich; sie
bedürfen der Genehmigung des Schulträgers. 

(9) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter steht eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zur Seite. Sie oder er
ist ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Schul-
leiterin oder des Schulleiters. Sie oder er entlastet die Schul-
leiterin oder den Schulleiter, indem er oder sie auf deren
oder dessen Weisung bestimmte Arbeitsgebiete selbständig
verwaltet. Sie oder er wird von der Schulleiterin oder vom
Schulleiter über alle dienstlichen Angelegenheiten so unter-
richtet, dass sie oder er sie oder ihn jederzeit in der Schule
vertreten kann. 

§ 22 

Beanstandungsrecht und Eilkompetenz 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss unverzüg-
lich Beschlüsse der schulischen Gremien beanstanden,
wenn sie 1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 2.
gegen Weisungen des Schulträgers oder der Schulaufsichts-
behörde oder 3. gegen allgemein anerkannte pädagogische
Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstoßen. Die Bean-
standung hat aufschiebende Wirkung und ist innerhalb von
zwei Wochen schriftlich zu begründen. Hält das Gremium
den Beschluss in seiner nächsten Sitzung aufrecht, so legt
die Schulleiterin oder der Schulleiter den Beschluss inner-
halb von drei Werktagen dem Leitungsorgan des Trägers
oder dem von ihm bestimmten Gremium zur Entscheidung
vor. Dieses entscheidet innerhalb von einer Woche ab-
schließend, ob der Beschluss ausgeführt werden darf. 

(2) Kann in dringenden Angelegenheiten ein Beschluss
eines schulischen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt
werden, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter die Ent-
scheidung vorläufig und führt unverzüglich die Entschei-
dung des schulischen Gremiums herbei. 

§ 23 

Berufung der Schulleitung 

(1) Zur Vorbereitung der Berufung einer Schulleiterin
oder eines Schulleiters bildet der Schulträger eine Kommis-
sion. Zu dieser Kommission gehören der für die Schulauf-
sicht verantwortliche Vertreter des Schulträgers, eine vom
Schulträger benannte Persönlichkeit und eine von der
Schulkonferenz der Schule gewählte Lehrkraft. Die Kom-
mission sorgt für die Stellenausschreibung auf der Basis ei-
nes entsprechenden Anforderungsprofils und führt Gesprä-
che mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Aus die-
sen werden in der Regel drei Personen ausgewählt, die der
Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz vorgestellt wer-
den. Nach gemeinsamer Anhörung stellen Schulkonferenz
und Gesamtkonferenz eine einvernehmliche Vorschlagsliste
auf. Kann Einvernehmen nicht erzielt werden, werden ge-
trennte Listen erstellt. 

(2) Das zuständige Gremium des Schulträgers beruft die
Schulleiterin oder den Schulleiter für die Amtszeit von zehn
Jahren. Bei der Berufung werden die Vorschlagslisten der
Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz berücksichtigt.
Eine Wiederberufung ist möglich. Mit Bewerberinnen und
Bewerbern, die noch nicht im Dienst des Schulträgers ste-
hen, kann vor der Berufung zur Schulleiterin oder zum
Schulleiter ein unbefristetes Dienst- oder Arbeitsverhältnis
als Lehrkraft begründet werden. 

(3) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Schul-
leitung wird nach Anhörung der Schulleiterin oder des
Schulleiters, der Schulkonferenz sowie der Gesamtkonfe-
renz vom hierfür verantwortlichen Gremium des Schulträ-
gers für die Amtszeit von zehn Jahren berufen. Eine Wieder-
berufung ist möglich. 
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Vierter Teil: 

Schulverfassung 

Abschnitt I –

Schulkonferenz 

§ 24 

Stellung und Aufgaben 

(1) An jeder Schule wird eine Schulkonferenz gebildet.
Die Schulkonferenz ist das oberste Beratungs- und Be-
schlussgremium der Schule. Sie dient der Zusammenarbeit
von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und dem
Schulpersonal. 

(2) Die Schulkonferenz berät alle wichtigen Angelegen-
heiten der Schule und vermittelt bei Meinungsverschieden-
heiten. Sie kann gegenüber den anderen Konferenzen Emp-
fehlungen abgeben; die Empfehlung muss auf der nächsten
Sitzung dieser Konferenz beraten werden. 

(3) Die Mitglieder der Schulkonferenz und ihrer Aus-
schüsse können an den Sitzungen der Gesamtkonferenz der
Lehrkräfte und ihrer Ausschüsse sowie den anderen Konfe-
renzen der Schule mit beratender Stimme teilnehmen; der
Ausschluss von der Teilnahme an den Sitzungen der Klas-
senkonferenz gemäß § 31 Abs. 5 Satz 2 gilt für alle Mitglie-
der, die nicht Lehrkräfte sind. Die Mitglieder der Schulkon-
ferenz und ihrer Ausschüsse können zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben im Einvernehmen mit der verantwortlichen
Lehrkraft den Unterricht besuchen. 

§ 25 

Entscheidungs- und Anhörungsrechte 

(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 

1. die Verteilung und Verwendung der der Schule zur eige-
nen Bewirtschaftung zugewiesenen Sachmittel, 

2. das Schulprogramm einschließlich der Stundentafel und
sich daraus ergebende Grundsätze für die Organisation
von Schule und Unterricht (§ 4), 

3. das Verfahren der Evaluation in der Schule (§ 7 Abs. 2), 

4. Grundsätze über den Umfang und die Verteilung der
Hausaufgaben, 

5. die Stellung eines Antrags auf Durchführung eines
Schulversuchs, 

6. den täglichen Unterrichtsbeginn, 

7. die Stellung eines Antrags auf Einrichtung von Ganz-
tagsangeboten und Einrichtung als Ganztagsschule, 

8. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und anderen
Personen im Unterricht und bei sonstigen Schulveran-
staltungen, 

9. Grundsätze für die Einrichtung von freiwilligem Unter-
richt, für besondere Schulveranstaltungen sowie Verein-
barungen mit Dritten im Rahmen von Projekten zur Öff-
nung der Schule und zur Berufsvorbereitung, 

10. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren
Schulbetriebs (Hausordnung) im Einvernehmen mit
dem Schulträger, 

11. die Dauer der Schulwoche (§ 14 Abs. 1) sowie 

12. über die Einführung von Ganztagsunterricht nach Anhö-
rung der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte, der Gesamt-
elternvertretung und der Gesamtschülervertretung (§ 14
Abs. 2). 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher
Mehrheit über 

1. Grundsätze für die Bewertung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens, 

2. Grundsätze des Schüleraustausches, der internationa-
len Zusammenarbeit, der Schülerfahrten und Wander-
tage sowie über Vereinbarungen zu Schulpartnerschaf-
ten, 

3. Grundsätze über das Warenangebot zum Verkauf in der
Schule im Rahmen zugelassener gewerblicher Tätigkeit
sowie 

4. Grundsätze über die Werbung an der Schule sowie Art
und Umfang des Sponsoring im Einvernehmen mit dem
Schulträger. 

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören 

1. bei Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4,
sofern die oder der Betroffene dies wünscht, 

2. vor Entscheidungen über Änderungen der Schulorgani-
sation, insbesondere Erweiterung, Teilung, Zusammen-
legung und Schließung der Schule, über die vorzeitige
Beendigung eines Schulversuchs an der Schule sowie
vor Entscheidungen über die Einrichtung von Ganztags-
angeboten oder eines Schulversuchs, sofern die Einrich-
tung nicht von der Schule beantragt worden ist, 

3. vor Entscheidungen über größere bauliche Maßnahmen
an der Schule sowie 

4. vor der Einrichtung von neuen Bildungsgängen, Fach-
richtungen und Schwerpunkten in beruflichen Schulen.
Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unter-
richtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden.

§ 26 

Mitglieder der Schulkonferenz 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz sind
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 2. vier von der Ge-
samtkonferenz der Lehrkräfte gewählte Vertreterinnen oder
Vertreter aus dem Kreis der Lehrkräfte und der pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3. vier von der Ge-
samtschülervertretung gewählte Schülerinnen oder Schüler
ab Jahrgangsstufe 7, 4. vier von der Gesamtelternvertretung
gewählte Eltern, 5. eine vom Schulträger auf Vorschlag der
Schulleitung zu bestimmende, der Schule nicht angehören-
de Person. Bei der Wahl der Mitglieder soll beachtet wer-
den, dass jede Schulart vertreten ist. 

(2) Bis zu zwei Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 gehören der Schulkonferenz mit beratender
Stimme an. Der Schulkonferenz soll eine Vertreterin oder
ein Vertreter der nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit beratender Stimme angehören. 

(3) Mitglieder des Kuratoriums können jederzeit an den
Sitzungen der Schulkonferenz mit beratender Stimme teil-
nehmen. 

(4) Die in die Schulkonferenz zu wählenden Mitglieder
werden innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des
Unterrichts im neuen Schuljahr für zwei Jahre gewählt. 

(5) Wählen die Gesamtschülervertretung und die Ge-
samtelternvertretung weniger als die Hälfte der ihnen ge-
setzlich zustehenden stimmberechtigten Mitglieder in die
Schulkonferenz, so werden die Aufgaben der Schulkonfe-
renz von der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte wahrgenom-
men; in diesem Fall haben die in die Schulkonferenz ge-
wählten Mitglieder Stimmrecht in der Gesamtkonferenz.
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Bei Schulen im Aufbau werden die Aufgaben der Schulkon-
ferenz von der Gesamtkonferenz wahrgenommen, bis eine
Schulkonferenz gebildet werden kann. 

§ 27 

Verfahrensgrundsätze, Ausschüsse 

(1) Den Vorsitz in der Schulkonferenz führt die Schullei-
terin oder der Schulleiter. Die Schulkonferenz wird von ihr
oder ihm mindestens viermal im Jahr einberufen. Sie ist be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist. 

(2) Die Schulkonferenz kann zur Beratung und Entschei-
dung einzelner Aufgaben, insbesondere zur Vermittlung bei
Erziehungskonflikten, Ausschüsse bilden. Über die Zahl der
Mitglieder und die Zusammensetzung des Ausschusses ent-
scheidet die Schulkonferenz; dabei soll jede in der Schul-
konferenz vertretene Gruppe angemessen vertreten sein. 

(3) Die Schulkonferenz bildet einen Vermittlungsaus-
schuss, der Konfliktfälle im schulischen Leben regelt, so-
fern nicht eine oder einer der Betroffenen widerspricht. 

Abschnitt II – 

Konferenzen der Lehrkräfte 

§ 28 

Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 

(1) An jeder Schule wird eine Gesamtkonferenz der Lehr-
kräfte gebildet. Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ist das
Beratungs- und Beschlussgremium aller an der Schule täti-
gen Lehrkräfte und eigenverantwortlich erzieherisch tätigen
Personen. Sie berät und beschließt über alle wichtigen An-
gelegenheiten der Schule, insbesondere über die pädagogi-
sche und fachliche Gestaltung der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit sowie die kontinuierliche Entwicklung und Si-
cherung der schulischen Qualität, soweit nicht die Schul-
konferenz nach § 25 zuständig ist. 

(2) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte fördert die Zu-
sammenarbeit der Lehrkräfte sowie die pädagogische und
fachliche Kooperation mit anderen Schulen. Sie wählt aus
ihrer Mitte 

1. ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schulkonfe-
renz, 

2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die Gesamt-
schülervertretung und die Gesamtelternvertretung. 

Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte tritt mindestens
viermal im Jahr auf Einladung der Schulleiterin oder des
Schulleiters zusammen. 

(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte entscheidet im
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit ein-
facher Mehrheit insbesondere über 

1. Vorschläge für das Schulprogramm sowie die fachliche
und pädagogische Entwicklung und innere Organisation
der Schule, 

2. Grundsätze für die Koordinierung und Auswertung der
Unterrichtsgestaltung, der Unterrichtsmethoden sowie
für die Lernerfolgskontrollen und andere pädagogischen
Beurteilungen, 

3. Grundsätze für Art, Umfang und Verteilung der Klas-
senarbeiten einschließlich der Anerkennung von Schul-
leistungstests als Klassenarbeiten, 

4. die Qualitätsstandards von verbindlichen grundsätz-
lichen Unterrichtsinhalten im Rahmen der schulischen
Selbstgestaltungsmöglichkeiten sowie die Instrumente

zur Evaluation und Sicherung der Qualität ihrer fach-
lichen und pädagogischen Arbeit, 

5. Grundsätze der Erziehungsarbeit einschließlich von
Maßnahmen bei Erziehungskonflikten, 

6. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen zur Erweite-
rung des Kursangebots in der gymnasialen Oberstufe, 

7. Grundsätze für die Einführung von Schulbüchern und
anderen Unterrichtsmedien sowie die Auswahl von
Lern- und Lehrmitteln, 

8. Grundsätze der Verteilung der Lehrerstunden aus dem
Gesamtstundenpool, des Einsatzes der Lehrkräfte und
der sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Unterricht, Betreuung, Aufsicht und Vertre-
tung, der Verteilung besonderer dienstlicher Aufgaben
sowie besondere Formen der Arbeitszeitregelung, 

9. Vorschläge zur Verwendung der der Schule zur Verfü-
gung stehenden Mittel, 

10. Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3. 

(4) Die Gesamtkonferenz kann Ausschüsse bilden und ih-
nen Aufgaben zur Beratung und Vorbereitung übertragen.
Die Ausschüsse wählen eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden. 

§ 29 

Fachkonferenz 

(1) An allen Schulen sind Fachkonferenzen zu bilden. Sie
sollen mindestens zweimal im Jahr zusammentreten. 

(2) Sofern keine Fachbereichsleiterin oder kein Fachbe-
reichsleiter Lehrerin oder Lehrer an der Schule ist, die oder
der den Vorsitz in der Fachkonferenz führt, wird eine Vor-
sitzende oder ein Vorsitzender zu Beginn jeden Schuljahres
durch Wahl bestimmt. 

(3) Die Fachkonferenzen beraten Angelegenheiten, die
das einzelne Unterrichtsfach betreffen. Dazu gehören 

1. Fragen der Didaktik, 

2. Sicherung einer einheitlichen Leistungsbewertung, 

3. Auswahl der Lehr- und Lernmittel, 

4. Koordinierung der Arbeitspläne für das betreffende
Unterrichtsfach. 

§ 30 

Klassenkonferenzen, Jahrgangskonferenzen 

(1) Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz gebildet.
Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Sie entscheidet
insbesondere über 

1. die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüsse sowie das
Arbeits- und Sozialverhalten, 

2. Empfehlungen für den weiteren Bildungsgang der Schü-
lerin oder des Schülers, 

3. Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und der Lern-
erfolgskontrolle, 

4. die Einzelheiten der Mitarbeit von Eltern und anderen
Personen im Unterricht und bei sonstigen Schulveran-
staltungen, 

5. Fragen der Zusammenarbeit mit den Eltern und den
Schülerinnen und Schülern, 

6. Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und
2. 
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(2) Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen nicht in
Klassen gegliedert ist, werden die Aufgaben der Klassen-
konferenz durch die Jahrgangskonferenz mit der Maßgabe
wahrgenommen, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter
den Vorsitz führt und die Entscheidungen der Jahrgangs-
konferenz nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 6 die Lehrkräf-
te und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tref-
fen, die die betreffende Schülerin oder den betreffenden
Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet haben. Im übrigen
gelten die Bestimmungen über die Klassenkonferenz ent-
sprechend. 

(3) Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht in Klas-
senverbänden zusammengefasst sind, werden Jahrgangs-
konferenzen gebildet. Die Schulleiterin oder der Schulleiter
hat den Vorsitz in dieser Konferenz inne; sie oder er kann
den Vorsitz delegieren. 

§ 31 

Mitglieder der Gesamtkonferenz, der Fachkonferenz 
und der Klassenkonferenz 

(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete
Mitglieder der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte sind 1. die
Schulleiterin oder Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsit-
zender, 2. die Lehrkräfte, die mindestens sechs Wochen-
stunden selbständig Unterricht erteilen, 3. die pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule nach
Maßgabe des § 20 Abs. 5 und 4. Personen im Vorberei-
tungsdienst mit mindestens sechs Stunden selbständigen
Unterricht. 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz der Lehrkräf-
te und ihrer Ausschüsse nehmen im Fall des § 30 Abs. 1 Nr.
3 bis 5 mit Stimmrecht, im übrigen mit beratender Stimme
teil 

1. die Lehrkräfte und die im Vorbereitungsdienst stehen-
den Personen, die weniger als sechs Wochenstunden
selbständig Unterricht erteilen, 

2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gesamtschüler-
vertretung und 

3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gesamtelternver-
tretung. 

(3) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete
Mitglieder der Fachkonferenz sind 

1. die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichsleiter
oder die Fachleiterin oder der Fachleiter als Vorsitzende
oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das betref-
fende Fach oder die betreffende Fachrichtung besitzen
oder darin unterrichten, sowie die sonstigen pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Faches, 

3. die in dem jeweiligen Teilbereich selbständig Unterricht
erteilenden Personen im Vorbereitungsdienst. 

Je zwei von den Gremien gewählte Vertreterinnen oder
Vertreter der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern
nehmen beratend an den Fachkonferenzen teil. Sofern eine
Lehrkraft nach Satz 1 Nr. 2 zur Teilnahme an mehr als drei
Fachkonferenzen verpflichtet ist, kann sie von der Schullei-
terin oder dem Schulleiter auf Antrag von der Teilnahme-
pflicht an bestimmten Fachkonferenzen befreit werden; die
Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet, an welcher
Fachkonferenz die Lehrkraft teilnimmt. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter kann mit Stimmrecht an den Sitzungen
teilnehmen. 

(4) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete
Mitglieder der Klassenkonferenz sind 

1. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer als Vorsit-
zende oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die regelmäßig in der Klasse unterrich-
ten, 

3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
regelmäßig in der Klasse tätig sind, und 

4. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Schülerinnen
und Schüler der Klasse sowie die Elternvertreterinnen
oder Elternvertreter der Klasse. 

(5) Die Klassenkonferenz berät und beschließt in den Fäl-
len des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 6 unter Vorsitz der
Schulleiterin oder des Schulleiters; sie oder er kann den
Vorsitz im Einzelfall auf eine andere Funktionsstelleninha-
berin oder einen anderen Funktionsstelleninhaber oder die
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer übertragen. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler
sowie der Eltern nehmen an den Beratungen und Entschei-
dungen nach § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 nicht teil; an der
Beratung und der Beschlussfassung über Ordnungsmaßnah-
men nach § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 nehmen sie nur teil, wenn
die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler und
ihre oder seine Eltern dies wünschen. In den in Satz 1 ge-
nannten Fällen dürfen sich die stimmberechtigten Mitglie-
der nicht ihrer Stimme enthalten. 

Abschnitt III – 

Schülervertretung in der Schule 

§ 32 

Arten der Beteiligung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ge-
mäß diesem Gesetz bei der Arbeit der Schule zur Erfüllung
der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzuwirken und in
diesem Rahmen ihre Interessen wahrzunehmen. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler wirkt durch Mei-
nungs- und Informationsaustausch in Schülerversammlun-
gen sowie durch Teilnahme an der Wahl von Schülervertre-
tern und mittelbar durch deren Teilnahme an Beratungen
und Entscheidungen schulischer Gremien an der Gestaltung
von Unterricht und Erziehung an ihrer oder seiner Schule
mit. 

(3) Die Schülerin oder der Schüler nimmt über den Be-
reich ihrer oder seiner Schule hinaus mittelbar an der Wahl
für die nach dem staatlichen Schulrecht gebildeten schul-
übergreifenden Gremien sowie für den Beirat teil. 

(4) Die Schülerin oder der Schüler nimmt mittelbar durch
die Schülervertreter seiner Schule an schulübergreifenden
Arbeitsgemeinschaften der Gesamtschülervertretungen teil. 

§ 33 

Unmittelbare Beteiligung 

(1) Die Schülerinnen oder die Schüler sind ihrem Alter
entsprechend über die Unterrichtsplanung ihrer Lehrerinnen
oder Lehrer zu informieren und im Rahmen der geltenden
Bestimmungen an der Gestaltung des Unterrichts und son-
stiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. In Fragen
der Auswahl des Lehrstoffes, der Bildung von Schwerpunk-
ten, der Reihenfolge einzelner Themen und der Anwendung
bestimmter Unterrichtsformen ist den Schülerinnen oder
Schülern Gelegenheit zu Vorschlägen und Aussprachen zu
geben. Soweit Vorschläge keine Berücksichtigung finden,
sollen den Schülerinnen oder Schülern die Gründe genannt
werden. 
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(2) Der Schülerin oder dem Schüler sind die Bewertungs-
maßstäbe für die Notengebung und für sonstige Beurteilun-
gen zu erläutern. Auf Anfrage sollen ihm oder ihr auch sein
oder ihr Leistungsstand mitgeteilt sowie einzelne Beurtei-
lungen erläutert werden, diese Grundsätze gelten auch für
die Bewertung von Prüfungsleistungen. 

(3) Vor der Bildung von Kursen innerhalb von Unter-
richtsfächern sowie vor der Einrichtung von freiwilligen Ar-
beits- und Interessengemeinschaften sollen die interessier-
ten Schülerinnen und Schüler gehört und ihre Vorschläge
unter Beachtung der Rahmenlehrpläne sowie der schulorga-
nisatorischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. 

(4) Die Beteiligung nach den Absätzen 1 bis 3 findet in
der Regel während der Unterrichtszeit statt, sie muss sich
nach den pädagogischen und zeitlichen Erfordernissen des
Unterrichts richten. 

§ 34 

Teilnahme an schulischen Veranstaltungen 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am
verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule regelmäßig aktiv teilzunehmen,
die ihm im Rahmen seiner schulischen Ausbildung gestell-
ten Aufgaben auszuführen und die Regeln des Zusammenle-
bens in der Schule einzuhalten. 

(2) Die Schülerin oder der Schüler kann bei alternativen
Unterrichtsangeboten selbst entscheiden, an welchem
Unterricht sie oder er teilnimmt. Bei freiwilligen Unter-
richtsveranstaltungen entscheidet sie oder er selbst über ihre
oder seine Teilnahme; hat sie oder er sich für eine Veran-
staltung entschieden, so ist sie oder er für die Dauer zur re-
gelmäßigen Teilnahme verpflichtet. Die Rechte der Eltern
bleiben unberührt. Die Eltern sollen rechtzeitig vor der Ent-
scheidung über die Wahlmöglichkeiten informiert werden. 

(3) Ein Fernbleiben muss der Schule unbeschadet der
Vorschriften über die Schulpflicht schriftlich mitgeteilt und
begründet werden. 

§ 35 

Schülerversammlungen 

(1) Versammlungen der Schülerinnen und Schüler von
der 5. Klasse an (Gesamtschülerversammlungen) können im
Rahmen der räumlichen Möglichkeiten während der Unter-
richtszeit von der Gesamtschülervertretung der Schule in
der Regel bis zu zweimal im Jahr einberufen werden. Vor-
sitzende oder Vorsitzender ist die Schülersprecherin oder
der Schülersprecher der Schule. Die Tagesordnung wird von
der Schülersprecherin oder dem Schülersprecher im Beneh-
men mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter festgesetzt.
Der Termin der Schülerversammlungen wird von der Schü-
lersprecherin oder dem Schülersprecher im Einvernehmen
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter festgesetzt. 

(2) Teilschülerversammlungen können im Rahmen der
räumlichen Möglichkeiten während der Unterrichtszeit von
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der betreffenden
Teilschülervertretung in der Regel bis zu zweimal im Jahr
einberufen werden; sie oder er leitet die Versammlungen.
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Die Schülerversammlungen dienen der Information
und dem Meinungsaustausch über wesentliche Vorgänge
aus der Schule. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrerin
oder der Lehrer und die Elternvertreter haben das Recht, an
den Schülerversammlungen als Gäste teilzunehmen. 

§ 36 

Schülervertretung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse ab der
Jahrgangsstufe 5 wählen aus ihrer Mitte zwei Klassenschül-
ersprecherinnen oder Klassenschülersprecher als Schüler-
vertreterinnen oder Schülervertreter. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-
stufe wählen in der Einführungsphase Klassenschülerspre-
cherinnen oder Klassenschülersprecher, im Kurssystem je-
weils für fünfzehn Schülerinnen oder Schüler eine Schüler-
vertreterin oder einen Schülervertreter. 

(3) Schülervertreterinnen oder Schülervertreter dürfen
unbeschadet ihrer Verantwortung für eigenes Handeln
wegen ihrer Funktion weder bevorzugt noch benachteiligt
werden. 

§ 37 

Gesamtschülervertretung 

(1) An jeder Schule wird eine Gesamtschülervertretung
gebildet. Die Gesamtschülervertretung besteht aus allen
Schülervertreterinnen und Schülervertretern. 

(2) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 

(Schülersprecherin oder Schülersprecher der Schule) und
bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

(3) Die neugewählte Gesamtschülervertretung kann in ih-
rer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von Absatz
2 alle Schülerinnen und Schüler der Schule von der Jahr-
gangsstufe 5 an in geheimer Wahl aus ihrer Mitte die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden der Gesamtschülervertre-
tung (Schülersprecherin oder Schülersprecher der Schule)
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. In
diesem Fall kann die Gesamtschülervertretung aus ihrer
Mitte zwei weitere Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
der Schülersprecherin oder des Schülersprechers der Schule
wählen. 

(4) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte
vier ständige Mitglieder der Schulkonferenz. 

(5) Die Gesamtschülervertretung kann zur Behandlung
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen für
ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsausschüsse bil-
den. Das Gremium entscheidet dabei über die Beteiligung
auch von solchen Schülerinnen und Schülern der Schule, die
der Gesamtschülervertretung nicht angehören. 

(6) Die Gesamtschülervertretung kann während der
Unterrichtszeit zusammentreten. Dafür stehen in der Regel
zwei Unterrichtsstunden im Monat zur Verfügung. Die Sit-
zungstermine der Gesamtschülervertretung werden im Ein-
vernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter fest-
gesetzt. 

(7) Die Gesamtschülervertretung kann die Bildung von
Teilschülervertretungen für die Sekundarstufe I und II be-
schließen; sie setzen sich aus den den betreffenden Sekun-
darbereichen angehörenden Mitgliedern der Gesamtschüler-
vertretung zusammen. Jede Teilschülerversammlung wählt
aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

§ 38 

Aufgaben der Schülervertretung 
und Gesamtschülervertretung 

(1) Die Schülervertretung dient der Wahrnehmung von
Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, der
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Beteiligung an den schulischen Gremien sowie der Durch-
führung   selbstgewählter und übertragener Aufgaben im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. 

(2) Die Gesamtschülervertretung soll an der Planung von
Veranstaltungen der Schule, die der Erweiterung des Unter-
richtsangebotes dienen, beteiligt werden. 

(3) Veranstaltungen der Schülervertretungen, die im Be-
nehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf dem
Schulgelände stattfinden, gelten als Veranstaltungen der
Schule. Sie dürfen nicht gegen Rechtsvorschriften versto-
ßen oder aus anderen Gründen den Erziehungsauftrag der
Schule oder die Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht gegen-
über den Schülerinnen und Schülern gefährden. Ausnahms-
weise können Veranstaltungen der Schülervertretungen, die
außerhalb des Schulgeländes stattfinden, von der Schulleite-
rin oder vom Schulleiter im Einvernehmen mit der Gesamt-
konferenz zu Veranstaltungen der Schule erklärt werden,
sofern die Schule die den Umständen nach gebotene Auf-
sicht ausüben kann. 

(4) Art und Umfang der Aufsicht der Schule bei Veran-
staltungen der Schülervertretungen sind im Interesse einer
Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln unter Berük-
ksichtigung von Alter und Reife der teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler abzustufen. 

§ 39 

Teilnahme von Lehrervertretern und Elternvertretern 

An Sitzungen der Gesamtschülervertretung können die
Schulleiterin oder der Schulleiter oder ihre Stellvertreterin
oder sein Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen oder
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamtelternvertre-
tung mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 40 

Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer 

(1) Die Gesamtschülervertretung kann bis zu zwei Lehre-
rinnen oder Lehrer der Schule mit deren Einverständnis zu
Vertrauenslehrerinnen oder Vertrauenslehrern wählen. Diese
Lehrkräfte sollen an den Sitzungen der Gesamtschülervertre-
tung mit beratender Stimme teilnehmen. Sie sind berechtigt,
Auskünfte über Angelegenheiten, die ihnen in dieser Funk-
tion anvertraut wurden, gegenüber Vorgesetzten zu verwei-
gern, soweit nicht strafrechtliche Tatbestände betroffen sind. 

(2) Die neugewählte Gesamtschülervertretung kann in ih-
rer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von Absatz
1 alle Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse an in ge-
heimer Wahl bis zu zwei Lehrerinnen oder Lehrer der Schu-
le mit deren Einverständnis zu Vertrauenslehrerinnen oder
Vertrauenslehrern wählen. 

Abschnitt IV – 

Elternvertretung in der Schule 

§ 41 

Arten der Beteiligung 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler haben unbe-
schadet ihrer sonstigen gesetzlichen Befugnisse das Recht,
gemäß diesem Gesetz bei der Arbeit der von ihren Kindern
besuchten Schule zur Erfüllung der Unterrichts- und Erzie-
hungsaufgabe mitzuwirken und in diesem Rahmen ihr Er-
ziehungsinteresse wahrzunehmen. 

(2) Die Eltern wirken durch Meinungs- und Informa-
tionsaustausch in den Elternversammlungen sowie durch
die Teilnahme an der Wahl von Elternvertretern und mittel-
bar durch deren Teilnahme an Beratungen und Entscheidun-

gen schulischer Gremien an der Gestaltung der Unterrichts-
und Erziehungsarbeit der Schule mit.  

(3) Die Eltern nehmen über den Bereich ihrer oder seiner
Schule hinaus mittelbar an der Wahl für die nach dem staat-
lichen Schulrecht gebildeten schulübergreifenden Gremien
sowie für den Beirat teil. 

§ 42 

Unmittelbare Beteiligung 

(1) Die Eltern werden von den Lehrern über Planung und
Gestaltung des Unterrichts sowie über die Bewertungsmaß-
stäbe für die Notengebung und für sonstige Beurteilungen
rechtzeitig informiert. Auf Anfrage werden ihnen auch der
Leistungsstand ihres Kindes mitgeteilt sowie einzelne Beur-
teilungen erläutert. 

(2) Den Eltern ist in Fragen der Auswahl des Lehrstoffes,
der Bildung von Schwerpunkten und der Anwendung be-
stimmter Unterrichtsformen rechtzeitig Gelegenheit zu Vor-
schlägen und Aussprachen zu geben. 

(3) Informationen gemäß Absatz 1 Satz 1 sowie Vor-
schläge und Aussprachen gemäß Absatz 2 sollen in Klas-
senelternversammlungen erfolgen. 

§ 43 

Klassenelternversammlungen 

(1) Die Eltern der Schüler einer Klasse bilden die Klas-
senelternversammlung. Vorsitzende oder Vorsitzender der
Klassenelternversammlung ist die Elternsprecherin oder der
Elternsprecher der Klasse, auf die oder den bei der Wahl die
meisten Stimmen entfallen sind. Ist sie oder er verhindert, so
wird sie/er durch die andere Elternsprecherin oder den an-
deren Elternsprecher vertreten. Bis zur Wahl der Elternspre-
cherin oder des Elternsprechers leitet der Klassenlehrer die
Versammlung. Die Klassenelternversammlung kann be-
schließen, dass die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer
die Versammlungsleitung weiter ausübt. 

(2) Klassenelternversammlungen sind im Benehmen mit
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer jeweils mindes-
tens dreimal im Jahr von ihrer oder ihrem Vorsitzenden un-
ter Beifügung der Tagesordnung einzuberufen. Einem An-
trag auf Einberufung hat die oder der Vorsitzende zu ent-
sprechen, wenn er von mindestens einem Fünftel der Eltern,
von der Klassenlehrerin oder vom Klassenlehrer oder von
der Schulleiterin oder vom Schulleiter schriftlich gestellt
wird. Die Tagesordnung wird von den beiden Elternspre-
chern im Benehmen mit der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer festgesetzt. 

(3) An Elternversammlungen soll die Klassenlehrerin
oder der Klassenlehrer teilnehmen. Weitere Gäste, insbe-
sondere die Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder andere
Schülerinnen und Schüler, können eingeladen werden. Die
Lehrkräfte und die Schülervertreterinnen und Schülervertre-
ter der Klasse können als Gäste teilnehmen. 

(4) Die Klassenelternversammlungen dienen dem Infor-
mations- und Meinungsaustausch; in ihnen sollen pädagogi-
sche Fragen von allgemeinem Interesse besprochen und die
Eltern über wesentliche Vorgänge aus der Arbeit der Klasse
und der Schule informiert werden. Außerdem berichten die
Elternsprecher über ihre Tätigkeit in den Gremien der Schule.

(5) Bei Wahlen und Abstimmungen in den Klasseneltern-
versammlungen können für jede Schülerin und für jeden
Schüler zwei Stimmen abgegeben werden, auch wenn nur
ein erziehungsberechtigter Elternteil anwesend oder vor-
handen ist. Die Stimmen können getrennt abgegeben wer-
den.
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§ 44 

Elternsprecherinnen und Elternsprecher, 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse
wählen aus ihrer Mitte zwei Klassenelternsprecherinnen
oder -sprecher. 

(2) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der gymnasi-
alen Oberstufe wählen in der Einführungsphase Klassenel-
ternsprecher, im Kurssystem jeweils für fünfzehn nicht voll-
jährige Schülerinnen und Schüler einen Elternvertreter. 

§ 45 

Gesamtelternvertretung 

(1) An jeder Schule wird eine Gesamtelternvertretung ge-
bildet. 

(2) Die Gesamtelternvertretung setzt sich aus den Eltern-
sprecherinnen und Elternsprechern aller Klassen und den
Elternvertreterinnen und Elternvertretern der Schüler der
gymnasialen Oberstufe zusammen. 

(3) Die Gesamtelternvertretung wählt aus ihrer Mitte die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden (Elternsprecherin oder El-
ternsprecher der Schule) und eine Stellvertreterin oder einen
Stellvertreter. Sie wählt ferner aus ihrer Mitte vier Mitglieder
der Schulkonferenz und zwei ständige Vertreter für die Ge-
samtkonferenz; weiter wählt sie zwei Mitglieder des Bezirks-
elternausschusses und zwei Stellvertreter. Die Elternspreche-
rin oder der Elternsprecher der Schule ist stimmberechtigtes
Mitglied des Beirats für die Evangelischen Schulen. 

(4) Die Gesamtelternvertretung kann zur Behandlung
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen für
ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsausschüsse bil-
den. Das Gremium entscheidet dabei über die Beteiligung
auch von solchen Eltern von Schülern der Schule, die der
Gesamtelternvertretung nicht angehören. 

(5) Die Gesamtelternvertretung wird vom Elternsprecher
im Benehmen mit dem Schulleiter mindestens dreimal im
Jahr einberufen; einem Antrag auf Einberufung ist zu ent-
sprechen, wenn er von mindestens einem Fünftel der Mit-
glieder oder vom Schulleiter gestellt wird. 

§ 46 

Aufgaben der Elternvertretung 

(1) Die Elternvertretung dient der Vertretung von Interes-
sen der Eltern in der von ihren Kindern besuchten Schule
und der Beteiligung an den schulischen Gremien. 

(2) Die Gesamtelternvertretung soll an der Planung von
Veranstaltungen der Schule, die der Erweiterung des Unter-
richtsangebotes dienen, beteiligt werden. 

(3) Sie kann im Einvernehmen mit der Schulkonferenz
zur ergänzenden pädagogischen Förderung der Schüler Ver-
anstaltungen außerhalb des Unterrichts in eigener Verant-
wortung einrichten. Die Schule unterstützt diese Veranstal-
tungen im Rahmen ihrer organisatorischen, räumlichen und
sachlichen Möglichkeiten. 

(4) Die Gesamtelternvertretung ist berechtigt, im Rah-
men ihrer Aufgaben über die Schulorganisation den Eltern
Informationsmaterial zuzuleiten. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter trifft hierfür die erforderlichen organisatorischen
Maßnahmen. 

(5) Die Gesamtelternvertretung kann im Einvernehmen
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Rahmen der
räumlichen Möglichkeiten die Elternschaft zu Informations-
veranstaltungen einladen.  

§ 47 

Teilnahme von Lehrervertretern und Schülervertretern 

An Sitzungen der Gesamtelternvertretung sollen die
Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Stellvertreterin
oder der Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen und
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamtschülerver-
tretung mit beratender Stimme teilnehmen. 

Abschnitt V -–

Beirat für die Evangelischen Schulen 

§ 48 

Zusammensetzung des Beirats 

(1) Für Schulträger mit mehr als drei Schulen wird ein
Beirat gebildet. 

(2) Dem Beirat gehören an: 

1. als stimmberechtigte Mitglieder 

die Schulleiterinnen und Schulleiter, 

die Elternsprecherinnen und -sprecher der allgemeinbil-
denden Evangelischen Schulen, 

eine durch die Gesamtkonferenz jeder Schule für drei
Jahre gewählte Lehrkraft, 

die Schülersprecherinnen und -sprecher, 

2. als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 

eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers. 

(3) Gäste können als Beraterinnen und Berater eingela-
den werden. 

(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben,
die der Genehmigung des Schulträgers bedarf. 

§ 49

Aufgaben des Beirates 

(1) Der Beirat wird vom Schulträger über alle Angele-
genheiten, die seine Aufgaben betreffen, unterrichtet. 

(2) Der Beirat berät den Schulträger in grundsätzlichen, die
Evangelischen Schulen betreffenden Fragen. Er kann an den
Schulträger Anträge richten und ihm Empfehlungen geben. 

(3) Der Beirat wird vom Schulträger vor Entscheidungen
in folgenden Sachbereichen des Evangelischen Schulwe-
sens gehört: 

1. Bildungsziele und Bildungspläne, soweit sie sich aus dem
besonderen Charakter Evangelischer Schulen ergeben, 

2. Grundsätze für die Auswahl von Lehr- und Lernmitteln, 

3. Errichtung oder wesentliche Strukturveränderungen
Evangelischer Schulen, 

4. allgemeine Fragen der Elternarbeit, 

5. Grundsätze für die Schul- und Disziplinarordnung, 

6. Verbesserung der Möglichkeiten des Übergangs von ei-
ner Schulart zur anderen (Durchlässigkeit), der Koope-
ration und der Koordination, 

7. Auswahl der im Rahmen der Bildungspläne möglichen
zusätzlichen Lehrangebote, 

8. Einrichtung von Schulversuchen, 

9. Grundsätze für die Schulgelderhebung, 

10. Erlass allgemeiner Bestimmungen, welche die Aufnah-
me in die Evangelischen Schulen regeln, 

11. Erlass allgemeiner Bestimmungen über die Durchfüh-
rung von Sozial- und anderen Praktika.   
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Abschnitt VI – 

Eltern- und Schülervertretung im staatlichen Bereich 

§ 50 

Die Beteiligung der Eltern- und Schülervertretungen der
Evangelischen Schulen an übergeordneten Gremien des
Schulwesens richtet sich nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Bestimmungen. 

Abschnitt VII – 

Allgemeine Bestimmungen für Gremien und ihre Arbeit 

§ 51 

Für die Arbeit von Gremien sowie für Wahlen einschließ-
lich der Wahlprüfung gelten die §§ 116 Abs. 1 und 3 bis 7
sowie §§ 118 bis 122 des Berliner Schulgesetzes entspre-
chend. 

Fünfter Teil: 

Schulaufsicht, 
Maßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern,

Schlussbestimmungen 

§ 52 

Schulaufsicht 

Das Leitungsorgan des Schulträgers übt die Schulaufsicht
aus. Die Regelungen zur Schulaufsicht in den jeweiligen
Landesgesetzen bleiben unberührt. Vertreterinnen und Ver-
treter des Schulträgers sind berechtigt, an allen Sitzungen
und Veranstaltungen der Schulen als Gäste teilzunehmen. 

§ 53 

Maßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern 

(1) Die Schule soll bei Konflikten und Störungen in der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit gegenüber den Schüle-
rinnen und Schülern vorrangig erzieherische Mittel einset-
zen. Zu den Maßnahmen bei Erziehungskonflikten und
Unterrichtsstörungen gehören insbesondere 

1. das erzieherische Gespräch mit der Schülerin oder dem
Schüler, 

2. gemeinsame Absprachen, 

3. der mündliche Tadel, 

4. die Wiedergutmachung angerichteten Schadens, 

5. die vorübergehende Einziehung von Gegenständen. Bei
der Lösung von Erziehungskonflikten sind alle beteilig-
ten Personen sowie die Eltern einzubeziehen. 

(2) Soweit Erziehungsmaßnahmen nicht zu einer Kon-
fliktlösung geführt haben oder keine Aussicht auf Erfolg
versprechen, können Ordnungsmaßnahmen unter Wahrung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit getroffen werden,
wenn die Schülerin oder der Schüler die ordnungsgemäße
Unterrichts- und Erziehungsarbeit beeinträchtigt oder ande-
re am Schulleben Beteiligte gefährdet. Als nachhaltige Be-
einträchtigung der ordnungsgemäßen Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit ist auch ein mehrfaches unentschuldigtes
Fernbleiben vom Unterricht anzusehen. 

(3) Ordnungsmaßnahmen sind 

1. der schriftliche Verweis, 

2. der Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen
Veranstaltungen bis zu zehn Schultagen,   

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine andere
Unterrichtsgruppe und 

4. die Verweisung von der Schule. Jede Form der körper-
lichen Züchtigung und andere entwürdigende Maßnah-
men sind verboten. 

(4) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 und
4 dürfen nur bei schwerem oder wiederholtem Fehlverhal-
ten einer Schülerin oder eines Schülers getroffen werden;
sie sind in der Regel vorher schriftlich anzudrohen. Die An-
drohung kann bereits mit einem schriftlichen Verweis ver-
bunden werden. 

(5) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme
sind die Schülerin oder der Schüler und seine oder ihre El-
tern zu hören. 

(6) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr.
1 und 2 entscheidet die Klassenkonferenz unter Vorsitz der
Schulleiterin oder des Schulleiters, über Ordnungsmaßnah-
men nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 die Gesamtkonferenz. Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 werden vom
Schulträger auf Antrag der Klassenkonferenz und Bestäti-
gung durch die Gesamtkonferenz getroffen; zuvor ist die
Schulkonferenz zu hören, sofern die Betroffenen es wün-
schen. Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begrün-
den.

(7) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der
Schulleiter für eine Schülerin oder einen Schüler vorläufig
bis zu einer Entscheidung nach Absatz 6 eine Regelung im
Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 treffen, wenn auf
andere Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten
Schullebens nicht gewährleistet werden kann. Widerspruch
und Klage haben keine aufschiebende Wirkung. 

(8) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Studierende der Fach-
schulen mit der Maßgabe entsprechend, dass die Ordnungs-
maßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 entfällt und an die
Stelle der Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4
der Ausschluss von der besuchten Einrichtung tritt. Über die
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 ent-
scheidet die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung, über
den Ausschluss von der besuchten Einrichtung der Schulträ-
ger. 

§ 54 

Berufliche Schulen 

Der Schulträger erlässt für die beruflichen Schulen in sei-
ner Trägerschaft Regelungen zur Schulverfassung, die von
den Vorschriften dieses Kirchengesetzes abweichen kön-
nen. Dabei muss die Schulverfassung Formen der Mitwir-
kung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
gewährleisten. 

§ 55

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft.
Gleichzeitig treten das Kirchengesetz über die Evangeli-
schen Schulen vom 20. Mai 1984 (KABl.-EKiBB S. 82) in
der Fassung des Kirchengesetzes vom 10. April 1994
(KABl.-EKiBB S. 138) sowie die Rechtsverordnung über
das Kuratorium des Oberlin-Seminars vom 18. August 1995
(KABl.-EKiBB S. 108) außer Kraft. 

B e r l i n ,  den 4. November 2005 

Anneliese  K a m i n s k i  

Präses
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Nr. 41 Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen in
der Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (Kirchliches
Stiftungsgesetz – KiStiftG).

Vom 5. November 2005. (KABl. S. 196)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Abschnitt I – 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

Dieses Kirchengesetz gilt für die evangelischen kirch-
lichen Stiftungen, die ihren Sitz im Gebiet der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
haben. Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind
rechtlich selbstständige Stiftungen des privaten und des öf-
fentlichen Rechts. Rechtlich unselbstständige Stiftungen
sind nur erfasst, sofern dieses Kirchengesetz dies ausdrük-
klich regelt.

§ 2

Kirchliche Stiftungen

(1) Eine kirchliche Stiftung des privaten Rechts im Sinne
dieses Kirchengesetzes ist eine selbstständige, staatlich an-
erkannte oder genehmigte Stiftung, die 

1. kirchlichen Aufgaben dient,

2. nach dem Stifterwillen von der Kirche beaufsichtigt
oder verwaltet wird und

3. von der Kirche als kirchliche Stiftung anerkannt ist.

(2) Die Zustimmung zur staatlichen Anerkennung einer
kirchlichen Stiftung des privaten Rechts erteilt die Kirchen-
leitung. Die Zustimmung der Kirchenleitung beinhaltet die
Anerkennung nach Absatz 1 Nr. 3.

(3) Eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts im
Sinne dieses Kirchengesetzes ist eine selbstständige, staat-
lich genehmigte Stiftung, die durch Kirchengesetz (stif-
tungsgründendes Kirchengesetz) unter Beachtung der gel-
tenden staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen errichtet
wird. Das stiftungsgründende Kirchengesetz muss Angaben
über

1. den Namen,

2. den Sitz,

3. den Zweck,

4. das Vermögen und

5. die Organe

der kirchlichen Stiftung enthalten.

(4) Kirchliche Stiftungen müssen eine Satzung haben, die
mindestens die Bestimmungen des Stiftungsgeschäfts zu-
sammenfasst und Regelungen trifft über

1. die Organe der Stiftung, deren Bildung, Aufgaben und
Befugnisse,

2. die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens
und, falls dieses Vermögen selbst für den Stiftungs-
zweck verwendet werden darf, die Voraussetzungen
hierfür, 

3. die Auflösung der Stiftung und

4. den Anfall des Vermögens der Stiftung.

Sie soll ferner Regelungen enthalten über die Anzahl der
Mitglieder der Stiftungsorgane, ihre Amtsdauer und Abbe-
rufung sowie die Einberufung, Beschlussfähigkeit und Be-
schlussfassung der Stiftungsorgane, die Rechtsstellung der
durch die Stiftung Begünstigten, die Änderung der Stif-
tungssatzung sowie die Anpassung der Stiftung an verän-
derte Verhältnisse.

(5) Die Satzung einer kirchlichen Stiftung sowie deren
Änderung bedürfen der Genehmigung durch die kirchliche
Stiftungsaufsicht.

(6) Die Kirchenleitung kann auf Vorschlag der kirch-
lichen Stiftungsaufsicht die Anerkennung nach Absatz 1 Nr.
3 insbesondere dann entziehen, wenn durch Satzungsände-
rung der kirchliche Zweck entfällt. Vor Entziehung der An-
erkennung ist die Stiftung zu hören. Die Entziehung der An-
erkennung wird der Stiftung und der zuständigen staatlichen
Stelle bekannt gegeben.

(7) Mitglieder der Stiftungsorgane sollen einer Kirche an-
gehören, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen ist.

(8) Die Errichtung einer kirchlichen Stiftung und ihre
Satzung werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.

§ 3

Stiftungsverzeichnis

(1) Die kirchliche Stiftungsaufsicht führt ein Stiftungs-
verzeichnis über die rechtlich selbstständigen kirchlichen
Stiftungen. In das Stiftungsverzeichnis sind eingetragen

1. Name,

2. Sitz,

3. Zweck,

4. Vertretungsberechtigte und Zusammensetzung der ver-
tretungsberechtigten Organe der Stiftung und

5. Zeitpunkt der Anerkennung oder Genehmigung durch
die staatliche Stiftungsbehörde.

(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs
haben der kirchlichen Stiftungsaufsicht jede Änderung der
einzutragenden Angaben mitzuteilen und gegebenenfalls
durch die Vorlage von Sitzungsniederschriften zu belegen.
Die Eintragung in das Stiftungsverzeichnis begründet nicht
die Vermutung ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit.

Abschnitt II – 

Verwaltung der kirchlichen Stiftung

§ 4

Allgemeine Vorschrift über die Verwaltung
der kirchlichen Stiftung

Die Stiftungsorgane verwalten die Stiftung unter Beach-
tung des Stifterwillens oder des Stiftungszwecks nach den
Vorschriften des staatlichen Rechts und dieses Kirchenge-
setzes.

§ 5

Erhaltung des Stiftungsvermögens

(1) Stiftungsvermögen sind alle Sachen, Liegenschaften,
Rechte an ihnen, Forderungen, Beteiligungen an Wirt-
schaftsunternehmungen, Geld und Wertpapiere und sonsti-
ge Vermögenswerte, die durch das Stiftungsgeschäft der
Stiftung übertragen wurden.

(2) Stiftungsvermögen werden auch die Vermögenswer-
te, die nach Gründung der Stiftung dieser mit der ausdrück-
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lichen Bestimmung zufließen, dass sie dem Stiftungsvermö-
gen zugerechnet werden sollen.

(3) Das Stiftungsvermögen ist, sofern die Satzung der
Stiftung nichts anderes bestimmt, in seinem Bestand unge-
schmälert zu erhalten. Hiervon kann nur dann abgewichen
werden, wenn der Stifterwille nicht anders verwirklicht
werden kann und der Bestand der Stiftung dadurch nicht ge-
fährdet wird. Die Abweichung bedarf der kirchenaufsicht-
lichen Genehmigung durch die kirchliche Stiftungsaufsicht,
die zuvor einzuholen ist.

(4) Das Stiftungsvermögen ist von anderen Vermögen
getrennt zu halten.

§ 6

Vermögensverwaltung

Die Stiftungsverwaltung hat sparsam und wirtschaftlich
nach den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung zu erfol-
gen, um die dauernde und nachhaltige Erreichung des Stif-
tungszweckes sicherzustellen.

§ 7

Erträge des Stiftungsvermögens

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die nicht zur
Vermehrung des Stiftungsvermögens bestimmten Zuwen-
dungen an die Stiftung sind entsprechend dem Stiftungs-
zweck zu verwenden.

(2) Erträge und Zuwendungen können im Rahmen des
steuerrechtlich Zulässigen ohne eine etwa bestehende Ge-
meinnützigkeit der Stiftung zu gefährden, dem Stiftungsver-
mögen zugeführt werden, soweit

1. sie zur Erfüllung des Stiftungszwecks keine Verwen-
dung finden,

2. sie zur Erhaltung des Stiftungsvermögens in seinem
Wert angezeigt sind oder

3. die Satzung es vorsieht.

§ 8

Buchführung, Jahresabschluss

Die kirchliche Stiftung ist zur Führung von Büchern und
zur Aufstellung des Jahresabschlusses verpflichtet. Soweit
die Satzung nichts anderes bestimmt, ist Rechnungsjahr das
Kalenderjahr.

Abschnitt III – 

Beendigung der Stiftung

§ 9

Erlöschen

Die kirchliche Stiftung erlischt in den Fällen

1. der Auflösung der Stiftung,

2. des Zusammenschlusses oder der Zusammenlegung
oder

3. der Aufhebung des stiftungsbegründenden Kirchenge-
setzes.

Die Auflösung oder der Beschluss über den Zusammen-
schluss oder die Zusammenlegung der kirchlichen Stiftung
bedarf der Zustimmung der Kirchenleitung. Das Erlöschen
einer kirchlichen Stiftung wird im Amtsblatt veröffent-
licht.

§ 10

Vermögensanfall

Sind in der Satzung der Stiftung für den Fall des Erlö-
schens der Stiftung durch Auflösung oder Aufhebung weder
Anfallberechtigte bestimmt noch einem bestimmten Organ
der Stiftung die Bestimmung der Anfallberechtigten über-
tragen, so fällt das Vermögen an die Evangelische Kirche in
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die das Stif-
tungsvermögen in einer dem Stiftungszweck entsprechen-
den Weise zu verwenden hat.

Abschnitt IV – 

Stiftungsaufsicht

§ 11

Rechtsaufsicht, Aufgaben der Rechtsaufsicht

(1) Kirchliche Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht
der kirchlichen Stiftungsaufsicht. Diese nimmt die Aufsicht
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften wahr.

(2) Die kirchliche Stiftungsaufsicht wacht darüber, dass

1. der Stiftung das ihr zustehende Vermögen zufließt und

2. das Stiftungsvermögen und seine Erträge in Überein-
stimmung mit diesem Kirchengesetz, dem staatlichen
Recht und dem in der Stiftungssatzung wiedergegebe-
nen Stifterwillen oder dem im stiftungsgründenden Kir-
chengesetz festgelegten Stiftungszweck verwaltet und
verwendet werden.

§ 12

Vorlage des Jahresabschlusses

(1) Die Stiftung hat der kirchlichen Stiftungsaufsicht eine
Jahresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen
Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks spätestens
sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres vorzule-
gen. Die kirchliche Stiftungsaufsicht kann Verwaltungsvor-
schriften erlassen, in der die Anforderungen an die Jahres-
abrechnung und die Vermögensübersicht festgelegt werden.

(2) Wird eine Stiftung vom Kirchlichen Rechnungshof,
von einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder von
einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft,
so ist anstelle der Jahresrechnung und der Vermögensüber-
sicht der Prüfungsbericht vorzulegen. In diesem Fall bedarf
es keiner nochmaligen Rechnungsprüfung durch die kirchli-
che Stiftungsaufsicht.

§ 13

Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht

Die kirchliche Stiftungsaufsicht kann sich über alle An-
gelegenheiten der Stiftung jederzeit unterrichten, Auskünfte
verlangen und Berichte anfordern. Die kirchliche Stiftungs-
aufsicht kann auch Einsicht in die Akten und Bücher der
Stiftung nehmen, die das Vermögen, die Erträge und die Er-
füllung des Zwecks der Stiftung betreffen.

§ 14

Anordnungsrecht

(1) Unterlässt ein Stiftungsorgan eine gesetzlich oder
nach dem Stifterwillen, der Stiftungssatzung oder dem stif-
tungsgründenden Kirchengesetz gebotene Maßnahme, so
kann die kirchliche Stiftungsaufsicht anordnen, dass das
Stiftungsorgan die erforderlichen Maßnahmen trifft. Die
kirchliche Stiftungsaufsicht hat die zu treffenden Maßnah-
men zu bezeichnen.
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(2) Kommt das Stiftungsorgan der Anordnung nicht nach,
so kann die kirchliche Stiftungsaufsicht nach Fristsetzung
und Androhung die Anordnung auf Kosten der Stiftung
selbst durchführen oder durch einen anderen durchführen
lassen. Bei Gefahr in Verzug bedarf es keiner Fristsetzung
und Androhung.

(3) Hat sich ein Mitglied eines Stiftungsorgans einer gro-
ben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder ist es zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung seiner Obliegenheiten nicht fähig,
kann die kirchliche Stiftungsaufsicht die Abberufung dieses
Mitglieds und die Berufung eines anderen Mitglieds anord-
nen. Die kirchliche Stiftungsaufsicht kann dem Mitglied die
Wahrnehmung seiner Geschäfte einstweilen untersagen.

§ 15

Sachwalterin oder Sachwalter

Reichen die Befugnisse der kirchlichen Stiftungsaufsicht
nach den §§ 12 bis 14 nicht aus, eine geordnete Stiftungs-
verwaltung zu gewährleisten oder wiederherzustellen, kann
sie eine Sachwalterin oder einen Sachwalter bestellen, die
oder der alle oder bestimmte Aufgaben eines Stiftungsor-
gans oder mehrerer Stiftungsorgane wahrnimmt. Aufgaben-
bereich, Vollmacht und Vergütung sind von der kirchlichen
Stiftungsaufsicht in einer Bestellungsurkunde festzulegen.
Vor Bestellung einer Sachwalterin oder eines Sachwalters
sollen die Stiftungsorgane, deren Befugnisse übernommen
werden sollen, gehört werden. Die mit der Sachwaltung ver-
bundenen Kosten hat die kirchliche Stiftung zu tragen.

§ 16

Notverwaltung

Soweit einem anderen Stiftungsorgan als dem Vorstand
die erforderlichen Mitglieder fehlen oder diese nicht hand-
lungsfähig sind, kann die kirchliche Stiftungsaufsicht in
dringenden Fällen die notwendigen Mitglieder bis zur Behe-
bung des Mangels bestellen. Vorstandsmitglieder können
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur für die Zeit be-
stellt werden, bis das zuständige Amtsgericht die notwendi-
ge Bestellung vorgenommen hat.

§ 17

Sicherung von Ersatzansprüchen gegen Stiftungsorgane

Erlangt die kirchliche Stiftungsaufsicht von einem Sach-
verhalt Kenntnis, der Schadensersatzansprüche der Stiftung
gegen Mitglieder der Stiftungsorgane begründen kann, so
kann sie für die Stiftung eine besondere Vertreterin oder ei-
nen besonderen Vertreter zur Klärung und Durchsetzung
solcher Ansprüche bestellen. § 15 Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

Abschnitt V – 

Rechtlich unselbstständige kirchliche Stiftung

§ 18

Begriff der rechtlich unselbstständigen kirchlichen Stiftung

(1) Eine rechtlich unselbstständige kirchliche Stiftung ist
ein Vermögen, das von einer Stifterin oder einem Stifter für
einen von dieser oder diesem festgelegten Zweck einem
kirchlichen Träger treuhänderisch übereignet worden ist
oder das von einem kirchlichen Träger durch Beschluss zu
einem Zweck gewidmet worden ist.

(2) Kirchliche Träger können sein:

1. die Landeskirche, Kirchenkreise, Kirchengemeinden,
Kirchenkreis- und Gemeindeverbände und

2. kirchliche rechtsfähige Stiftungen des privaten und des
öffentlichen Rechts.

§ 19

Errichtung der rechtlich unselbstständigen Stiftung

(1) Die Stifterin oder der Stifter oder der kirchliche Trä-
ger gibt der Stiftung eine Satzung. § 2 Absätze 4, 5 und 8
dieses Kirchengesetzes gelten entsprechend. Die Errichtung
erfolgt mit der Genehmigung durch die kirchliche Stiftungs-
aufsicht.

(2) Soll eine Kirchengemeinde oder ein Kirchengemein-
deverband Träger einer unselbstständigen Stiftung sein, be-
darf die Errichtung der Zustimmung durch den Kreiskir-
chenrat des betroffenen Kirchenkreises.

§ 20

Vermögensverwaltung, Aufsicht

(1) Die Vermögensverwaltung einer rechtlich unselbst-
ständigen Stiftung hat bei kirchlichen Trägern gemäß § 18
Abs. 2 Nr. 1 gemäß den kirchlichen Rechtsvorschriften zu
erfolgen.

(2) Die Aufsicht über die Stiftung obliegt, unbeschadet
der allgemeinen Rechtsaufsicht des Konsistoriums, dem
Leitungsorgan des kirchlichen Trägers.

Abschnitt VI – 

Schlussvorschriften

§ 21

Besondere Aufsicht über die Stiftung 
»Kloster Stift Zum Heiligengrabe«

Die Aufsicht über die Stiftung »Kloster Stift Zum Heili-
gengrabe« nimmt die Kirchenkanzlei der Union Evangeli-
scher Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
wahr.

§ 22

Aufsicht über Stiftungen des Diakonischen Werkes

(1) Die Aufsicht über Stiftungen, die dem Diakonischen
Werk angeschlossen sind, wird mit Beratung und Unterstüt-
zung des Diakonischen Werkes ausgeübt. Entscheidungen
der kirchlichen Stiftungsaufsicht, die solche Stiftungen be-
treffen, sollen in den nachfolgenden Fällen nur nach Einho-
lung einer Stellungnahme des Diakonischen Werkes erge-
hen:

1. bei Maßnahmen betreffend Zweckänderung oder Auflö-
sung,

2. bei Ablehnung von Anträgen der Stiftungsorgane auf
Maßnahmen nach Nr. 1,

3. bei Maßnahmen betreffend die Beanstandung von Maß-
nahmen der Stiftungsorgane.

(2) Richtet sich eine Aufsichtsmaßnahme gegen eine Stif-
tung, die Mitglied des Landesausschusses für Innere Mis-
sion ist, gibt die kirchliche Stiftungsaufsicht vor Erlass der
Maßnahme dem Landesausschuss für Innere Mission Gele-
genheit zur Stellungnahme.

§ 23

Ausübung der Stiftungsaufsicht

(1) Die kirchliche Sitftungsaufsicht wird durch das Kon-
sistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz ausgeübt.
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(2) Die Kirchenleitung kann abweichend von Absatz 1
durch Vereinbarung die kirchliche Stiftungsaufsicht auch
einer anderen Landeskirche oder einem gliedkirchlichen
Zusammenschluss übertragen.

§ 24

Verwaltungsrechtsweg

Gegen die Entscheidungen nach § 2 Abs. 5 und 6 und §§
14 bis 17 und 19 Abs. 1 i. V. m. 2 Abs. 5 dieses Kirchenge-
setzes steht der kirchliche Verwaltungsrechtsweg offen.
Klagen gegen die vorgenannten Entscheidungen haben kei-
ne aufschiebende Wirkung. Im übrigen findet eine gerichtli-
che Überprüfung nicht statt.

§ 25

In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
Gleichzeitig treten das Kirchengesetz über kirchliche Stif-
tungen in der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg
vom 16. November 1996 (KABl. EKiBB 1997, S. 5) und
das Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen in der Evange-
lischen Kirche der schlesischen Oberlausitz vom 22. Okt-
ober 1995 (ABl. EKsOL 3/1995, S. 1) geändert durch Kir-
chengesetz vom 23. März 1996 (ABl. EKsOL 2/1996, S. 1)
außer Kraft.

B e r l i n ,  den 5. November 2005

Anneliese  K a m i n s k i

Präses

Lippische Landeskirche
Nr. 42 II. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchen-

gesetzes vom 26. November 2002 über die Ge-
meinsame Kirchliche Verwaltungsgerichts-
barkeit in der Lippischen Landeskirche und
der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern
und Nordwestdeutschland) (GVwGG).

Vom 22. November 2005. (GVOBl. S. 373)

Die 33. ordentliche Landessynode hat in ihrer Sitzung am
22. November 2005 das folgende Kirchengesetz zur Ände-
rung des Kirchengesetzes über die Gemeinsame Kirchliche
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Lippischen Landeskirche
und der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode evange-
lisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutsch-
land) beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

1. In § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 8 werden jeweils die Worte
»Evangelische Kirche der Union (EKU)« durch die
Worte »Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (UEK)« ersetzt.

2. In den §§ 44 Abs. 1 und 2; 45 Abs. 2; 47 Abs. 1 und 56
wird das Wort »EKU« durch das Wort »UEK« ersetzt.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

D e t m o l d ,  06. Dezember 2005

Der Landeskirchenrat

Nr. 43 IX. Beschluss zur Änderung des Dienst-, Be-
soldungs- und Versorgungsrechts der Pfarre-
rinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten.

Vom 30. August 2005. (GVOBl. S. 378)

Der Landeskirchenrat nimmt von der gesetzesvertreten-
den Verordnung Ev. Kirche im Rheinland und der Ev. Kir-
che von Westfalen zur Änderung des Dienst-, Besoldungs-
und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predi-
gerinnen und Prediger vom 21. 4. 05/24. 6. 05 Kenntnis
(nachfolgend abgedruckt). Er beschließt auf Grundlage der

§ 1 , 3, 5 und 7 des Kirchengesetzes über die Besoldung und
Versorgung der lippischen Amtsträger (Besoldungs- und
Versorgungsordnung) in der zur Zeit geltenden Fassung,
dass diese Änderungen auch für die Pfarr- und Beamten-
schaft in der Lippischen Landeskirche gelten sollen und
zwar mit folgenden Einschränkungen:

1. Zu Artikel 1: Änderungen der Pfarrbesoldungs- und
Versorgungsordnung:

a) Ziffer 1 Buchstaben a) bis e) und Ziffer 11 kommen
für die Lippische Landeskirche nicht zur Anwen-
dung,

b) Ziffer 3 kommt für die Lippische Landeskirche mit
folgendem Wortlaut zur Anwendung, der von der
Lippischen Landessynode am 10./11. 6. 05 be-
schlossen worden ist:

1. die jährliche Sonderzahlung für Pfarrerinnen und
Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren im Hilfs- und
Sonderdienst, für Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte und für Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger entfällt ab dem
Jahr 2005 für die Besoldungsgruppe A 13 und
höher. Für Vikarinnen und Vikare gilt die Rege-
lung des Landes NRW.

2. Besoldungsempfängerinnen und -empfänger ab
Besoldungsgruppe A 13 und höher erhalten an
Stelle der jährlichen Sonderzahlung eine jährli-
che Einmalzahlung von 250,– Euro für jedes
Kind, für das der oder die Besoldungsberechtig-
te am 1. 12. des Bezugsjahres Familienzuschlag
erhält. Die Auszahlung erfolgt zum 1. 12. eines
jeden Jahres.

Für Versorgungberechtigte mit Anspruch auf
Ruhegehalt ab Besoldungsgruppe A 13 beträgt
die Sonderzahlung höchstens 250,– Euro für je-
des Kind, für das die oder der Berechtigte im De-
zember des Bezugsjahres einen Familienzu-
schlag erhält. Die Auszahlung erfolgt zum 1. 12.
eines jeden Jahres.

3. Versorgungsberechtigte mit Anspruch auf Wit-
wen- oder Witwergeld ab der Besoldungsgruppe
A 13 erhalten eine einmalige jährliche Sonder-
zahlung von höchstens 250,– Euro für jedes
Kind, für das im Dezember Familienzuschlag
zusteht, sofern das Kind nicht zum Bezug von
Waisengeld berechtigt ist. Die Auszahlung er-
folgt zum 1. 12. eines jeden Jahres.
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4. Versorgungsberechtigte mit Anspruch auf Wai-
sengeld erhalten eine Sonderzahlung nach dem
Sonderzahlungsgesetz des Landes NW; die
Höhe der Sonderzahlung darf den Betrag von
250,– Euro nicht übersteigen. Die Auszahlung
erfolgt zum 1. 12. eines jeden Jahres.

2. zu Artikel 2: Änderung der Kirchenbeamtenbesoldungs-
und -versorgungsordnung

• Ziffer 2 kommt für die Lippische Landeskirche mit
dem Wortlaut zur Anwendung, der von der Lippi-
schen Landessynode am 10./11. 6. 05 beschlossen
worden ist (Wortlaut s. o.).

3. zu Artikel 3: Änderung des Ausführungsgesetzes zum
Pfarrdienstgesetz

• die Änderung kommt für die Lippische Landeskir-
che nicht zur Anwendung.

Gesetzesvertretende Verordnung 
zur Änderung des Dienst-, Besoldungs, 

und Versorgungsrecht der Pfarrerinnen und Pfarrer,
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 

sowie der Predigerinnen und Prediger

Vom 21. April/24. Juni 2005

Auf Grund der Artikel 130 und 150 der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Artikel 120
und 144 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von
Westfalen erlassen die Kirchenleitung der Evangelischen
Kirche im Rheinland und die Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen – jeder für ihren Bereich – fol-
gende gesetzesvertretende Verordnung:

Artikel 1

Änderung der Pfarrbesoldungs- 
und -versorgungsordung

Die Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung (PfBVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2000
(KABl. R. 2001 S. 1/KABl. W. 2000 S. 252), zuletzt geän-
dert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung
des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen
und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
sowie der Predigerinnen und Prediger vom 16./17. Septem-
ber 2004 (KABl. R. S. 418/KABl. W. S. 242), wird wie folgt
geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

c) Es wird folgender neuer Absatz eingefügt:

»(4) Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst
(Entsendungsdienst) erhalten von ihrer Berufung in
den Probedienst (Entsendungsdienst) an ein Grund-
gehalt, das in seiner Höhe der Besoldungsgruppe A
12 entspricht. Sind sie zur Wahrnehmung eines Auf-
trages im Sinne von § 5 des früheren Hilfsdienstge-
setzes oder § 19 Abs. 4 Satz 2 des Pfarrdienstgeset-
zes weiter im Hilfsdienst oder Probedienst (Entsen-
dungsdienst) geblieben, erhalten sie für die Dauer
der Wahrnehmung dieses Auftrages eine nicht ruhe-
gehaltsfähige Zulage in Höhe der Differenz zwi-
schen ihrer Besoldung und der Besoldung , die ihnen
zustünde, wenn sie als Pfarrerin oder Pfarrer auf Le-
benszeit den Dienst wahrnehmen würden. In begrün-
deten Einzelfällen kann die Kirchenleitung die Ru-
hegehaltsfähigkeit feststellen.«

d) In Abs. 5 wird die Angabe »4« durch die Angabe
»5« ersetzt.

e) Abs. 6 erhält folgenden Wortlaut:

»(6) Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus den
Anlagen.«

2. § 6 Abs. 5 wird gestrichen.

3. § 11 erhält folgenden Abs. 6:

»(6) Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kir-
che von Westfalen erhalten keine Sonderzahlung.«

4. In § 14 Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

»§ 11 Abs. 6 gilt entsprechend.«

5. § 16 Abs. 6 erhält folgenden Wortlaut:

»(6) Vikarinnen und Vikare erhalten eine jährliche
Sonderzahlung und eine vermögenswirksame Leistung
in entsprechender Anwendung der für die Beamtenan-
wärterinnen und Beamtenanwärter des Landes Nord-
rhein-Westfalen geltenden Bestimmungen. Darüber hin-
aus gelten für die Sonderzahlungen § 11 Abs. 3 bis 6
dieser Ordnung sowie § 23 Abs. 6 Satz 2 Kirchenbe-
amtenbesoldungs- und -versorgungsordnung entspre-
chend.«

6. In § 16a Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort »erhält«
folgende Wörter eingefügt: »oder Anspruch auf Über-
gangsgeld nach § 47 BeamtVG hat«.

7. § 21 Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut:

»(4) Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer aus einem
Dienst nach § 43 höhere Dienstbezüge als aus dem
Pfarramt erhalten, so gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend
für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltsfä-
higen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem
Pfarramt zugrunde zu legen sind, und den ruhegehaltsfä-
higen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem
Dienst nach § 43 zum Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalls zugrunde zu legen wären.«

8. § 27 Abs. 2 Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

a) das Wort »spätestens« wird gestrichen,

b) nach dem Wort »Schuljahres« die Wörter »oder
Schulhalbjahres« eingefügt.

9. In § 30 Abs. 1 Satz 2 ist die Angabe »3« durch die An-
gabe »4« zu ersetzen.

10. § 49 erhält folgende Fassung:

»§ 49 Die Evangelische Kirche im Rheinland und die
Evangelische Kirche von Westfalen sind bestrebt, das
Besoldungs- und Versorgungsrecht einheitlich zu ge-
stalten. Abweichungen von der einheitlichen Regelung
setzen das Benehmen mit der jeweils anderen Landes-
kirche voraus.«

11. Der Anhang wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu Anlage 1 wird ergänzt um die
Worte »– Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit
nach § 5 Abs. 1 und 2 –.«

b) Es wird folgende neue Anlage 2 eingefügt:

»Anlage 2

Besoldungssätze der Pfarrerinnen und Pfarrer
im Probedienst (Entsendungsdienst) 

nach § 5 Abs. 4 PfBVO«

(1) Grundgehalt
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Das Grundgehalt beträgt monatlich

Stufe Euro
Besoldungs-
gruppe A 12

3 2559,52

4 2690,81

5 2822,08

6 2953,37

7 3084,65

8 3172,17

9 3259,68

10 3347,20

11 3434,74

12 3522,25

(2) Familienzuschlag, Zulage

Die Familienzulage und die Zulagen richten sich
nach Anlage 1 Abschnitt II und III«

c) Die bisherige Anlage 2 wird Anlage 3.

Artikel 2

Änderung der Kirchenbeamtenbesoldungs- 
und -versorgungsordnung

Die Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsord-
nung (KBVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5.
Dezember 2000 (KABl. R. 2001 S. 1/KABl. W. 2000 S.
267), zuletzt geändert durch die gesetzesvertretende Ver-
ordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungs-
rechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger
vom 16./17. September 2004 (KABl. R. S. 418/KABl. W. S.
242), wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: »Be-
ginnt der Wartestand nach dem 30. September 2005,
erhöht sich die ruhegehaltsfähige Dienstzeit nach
Satz 1 nur in dem Umfang, in dem die Besoldung
während des Wartestandes gezahlt wird oder ohne
Anwendungen des § 5 b Abs. 2 zu zahlen wäre.«

b) Im neuen Satz 7 wird die Angabe »5« durch die An-
gabe »6« ersetzt.

c) Im neuen Satz 10 wird die Angabe »4« durch die
Angabe »5« ersetzt.

2. § 23 wird wie folgt geändert:

Es wird folgender Abs. 6 angefügt:

»(6) Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte der
Evangelischen Kirche von Westfalen, welche nicht un-
ter § 1 Abs. 2 fallen, entfällt die Sonderzahlung, soweit
sie in den Besoldungsgruppen A 12 oder höher eingrup-
piert sind. Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,
die nach der Besoldungsgruppe A 11 oder niedriger be-
soldet werden, beschränkt sich die Sonderzahlung auf
einen Kinderbetrag in Höhe von 250 Euro für jedes
Kind, für das ihnen im Monat Dezember oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 Einkommensteuerge-
setz zustehen würde.«

3. § 27 erhält folgenden Wortlaut:

»§ 27 Die Evangelische Kirche im Rheinland und die
Evangelische Kirche von Westfalen sind bestrebt, das

Besoldungs- und Versorgungsrecht einheitlich zu ge-
stalten. Abweichungen von der einheitlichen Regelung
setzen das Benehmen mit der jeweils anderen Landes-
kirche voraus.«

Artikel 3

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Pfarrdienstgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der Evan-
gelischen Kirche der Union (AGPfDG) vom 14. November
1996 (KABl. S. 291), zuletzt geändert durch die gesetzes-
vertretende Verordnung zur Änderung des Maßnahmenge-
setzes und des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz
vom 20. November 2003 (KABl. S. 423), wird wie folgt ge-
ändert:

§ 10 a erhält folgenden Wortlaut:

»§ 10 a

Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand

Im Interesse des Abbaus eines Personalüberhangs im
pfarramtlichen Dienst können Pfarrerinnen und Pfarrer nach
Vollendung des 58. Lebensjahres ohne Nachweis der
Dienstunfähigkeit auf Antrag in den Ruhestand versetzt
werden, wenn sie diese Altersgrenze bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2009 erreichen. §§ 14 und 85 BeamtVG gelten
entsprechend. Der Ruhegehaltssatz der nach § 10a in der bis
zum 30. April 2005 geltenden Fassung vorzeitig in den Ru-
hestand Versetzten bleibt unberührt.«

Artikel 4

Änderung der Predigerbesoldungs- 
und -versorgungsordnung

Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der
Prediger (PrBVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Dezember 1980 (KABl. 1981 S. 77, 119), zuletzt geän-
dert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Ände-
rung des Besoldungs- und -versorgungsrechts der Pfarrerin-
nen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 16./17.
September 2004 (KABl. R. S. 418/KABl. W. S. 242), wird
wie folgt geändert:

In § 9 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl »35« durch die Zahl
»40« ersetzt.

Artikel 5

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 1

Übergangsbestimmungen

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach dem bisherigen § 6
Abs. 5 PfBVO eine Zulage erhalten haben, wird dies weiter
gewährt.

(2) Pfarrerinnen/Pfarrer im Probedienst der Ev. Kirche im
Rheinland, die am 30. September 2005 nach der zu diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung des § 5 Absatz 3 Satz 1 ein
Grundgehalt nach A 13 erhalten, wird eine Ausgleichszula-
ge in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der bisheri-
gen und der neuen Besoldungsgruppe gewährt. Die Aus-
gleichszulage vermindert sich bei jeder allgemeinen Erhö-
hung der Dienstbezüge um die Hälfte des Erhöhungs-
betrages. Nach Eintritt des Versorgungsfalles verringert
sich die Ausgleichszulage als Teil der ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge.
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§ 2

In-Kraft-Treten – Außer-Kraft-Treten

(1) Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt für die
Evangelische Kirche von Westfalen am 1. Mai 2005 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über vorüberge-
hende dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtliche Maß-
nahmen (VMaßnG) vom 14. November 1997 (KABl. 1997
S. 181, 1998 S. 4), zuletzt geändert durch die gesetzesver-
tretende Verordnung zur Änderung des Maßnahmengeset-
zes und des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz
vom 20. November 2003 (KABl. 2003 S. 423, 2004 S. 34),
außer Kraft.

(3) Artikel 1 Nr. 1, 2, 5 Satz 2, Nr. 6 bis 11, Artikel 2 Nr.
1 und 3 sowie Artikel 5 treten für die Evangelische Kirche
im Rheinland zum 1. Oktober 2005 in Kraft.

B i e l e f e l d ,  21. April 2005

Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung

D ü s s e l d o r f ,  den 24. Juni 2005

Evangelische Kirche im Rheinland

Die Kirchenleitung

D e t m o l d ,  06. Dezember 2005

Lippische Landeskirche

Der Landeskirchenrat

Nr. 44 Ordnung für die Vermögens- und Finanzver-
waltung der Kirchengemeinden der Lippi-
schen Landeskirche (Verwaltungsordnung)1

Vom 21. November 2005. (GVOBl. 2006 S. 396)

Auf Grund von Artikel 13 Abs. 4 Verfassung hat der Lip-
pische Landeskirchenrat in seinen Sitzungen am 15. No-
vember und 06. Dezember 2005 und die Lippische Landes-
synode in ihrer Sitzung am 21. November 2005 folgende
Verwaltungsordnung (VO) beschlossen, die hiermit bekannt
gemacht wird:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Gegenstand der Ordnung
§ 2 Aufgabe der Vermögens- und Finanzverwaltung

Erster Abschnitt

Leitung und Verwaltung, Aufsicht

§ 3 Organe
§ 4 Beschlussfassung und Nachweis der Beschlüsse
§ 5 Verantwortlichkeit der Mitglieder des Kirchenvor-

standes
§ 6 Vorsitz
§ 7 Kirchenälteste oder Kirchenältester für die Vermö-

gens- und Finanzverwaltung, besondere Beauftragte
§ 8 Ausschüsse
§ 9 Verantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter
§ 10 Verwaltungsdienststellen

§ 11 Aufsicht
§ 12 Aufsicht durch die Superintendentin oder den Super-

intendenten
§ 13 Aufsicht durch die Landeskirche und ihre Organe

Zweiter Abschnitt

Verwaltung des Vermögens, seiner Erträge 
und der sonstigen Einnahmen

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 14 Gliederung und Zweckbestimmung des kirchlichen
Vermögens

§ 15 Erhaltung und Sicherung des kirchlichen Vermö-
gens

§ 16 Klarstellung der Rechtsverhältnisse
§ 17 Nachweis des Vermögensbestandes
§ 18 Nachweis des Kapitalvermögens, der Rücklagen,

Bürgschaften, Forderungen und Schulden
§ 19 Nachweis des kirchlichen Grundeigentums
§ 20 Sonstige Vermögensnachweise
§ 21 Versicherungen
§ 22 Steuer-, Gebühren- und Beitragsbefreiung
§ 23 Betriebswirtschaftlich zu führende Einrichtungen
§ 24 Kraftfahrzeuge
§ 25 Akten und Archivalien
§ 26 Kirchenbücher
§ 27 Gemeindegliederverzeichnis
§ 28 Datenschutz
§ 29 Einsatz von EDV-Programmen

2. Die Bestandteile des Vermögens
2.1 Grundstücke und Grundstücksrechte

§ 30 Erhaltung des kirchlichen Grundvermögens und 
Sicherung des künftigen Bedarfs an Grundstücken

§ 31 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken

§ 32 Rechte an fremden Grundstücken
§ 33 Pflege des Grundbesitzes
§ 34 Vermietung und Verpachtung
§ 35 Dienstwohnungen
§ 36 Abbau von Bodenbestandteilen
§ 37 Wald, Jagd- und Fischereirechte

2.2 Bauten

§ 38 Grundsätze für kirchliche Baumaßnahmen
§ 39 Unterhaltung der Gebäude
§ 40 Baubesichtigungen
§ 41 Bauberatung
§ 42 Bauplanung
§ 43 Genehmigungspflichtige Maßnahmen
§ 44 Durchführung von Baumaßnahmen
§ 45 Bauabnahme
§ 46 Widmung, Nutzung und Entwidmung gottesdienst-

licher Räume
§ 47 Ausstattung gottesdienstlicher Räume
§ 48 Natur-, Kunst- und Baudenkmäler; Gegenstände von

besonderem Wert

2.3 Friedhöfe

§ 49 Friedhöfe

2.4 Kapitalvermögen und Rücklagen, 
Darlehensgewährung

§ 50 Kapitalvermögen und Rücklagen
§ 51 Darlehensgewährung

1 Durch Beschluss der 33. ordentlichen Landessynode vom 21. No-
vember 2005 gilt die Verwaltungsordnung für die landeskirchli-
che Vermögens- und Finanzverwaltung sinngemäß (s. Ges. u
VOBl. Bd. 13 Nr. 11 S. 378)
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3. Einnahmen

3.1 Kirchensteuern und andere Einnahmen

§ 52 Kirchensteuern und Finanzausgleich
§ 53 Gebühren und Entgelte
§ 54 Kollekten
§ 55 Sammlungen
§ 56 Gaben, Spenden

3.2 Darlehen

§ 57 Voraussetzungen der Darlehensaufnahme
§ 58 Genehmigung der Darlehensaufnahme
§ 59 Darlehen aus kirchlichem Vermögen

3.3 Zuwendungen von Todes wegen, Schenkungen, 
Stiftungen

§ 60 Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen
§ 61 Stiftungen

Dritter Abschnitt

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

1. Allgemeine Bestimmungen zum Haushaltsplan

§ 62 Zweck des Haushaltsplans
§ 63 Geltungsdauer des Haushaltsplans
§ 64 Wirkungen des Haushaltsplans
§ 65 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
§ 66 Grundsatz der Gesamtdeckung
§ 67 Finanzplanung
§ 67 a Haushaltssicherungskonzept
§ 67 b Aufsicht Haushaltssicherungskonzept

2. Aufstellung des Haushaltsplans

§ 68 Ausgleich des Haushaltsplans
§ 69 Vollständigkeit und Gliederung
§ 70 Einnahmen und Ausgaben
§ 71 Bruttoveranschlagung, Einzelveranschlagung
§ 72 Verfügungsmittel, Verstärkungsmittel
§ 73 Deckungsfähigkeit
§ 74 Zweckbindung von Einnahmen
§ 75 Übertragbarkeit
§ 76 Zuwendungen
§ 77 Sperrvermerke
§ 78 Veranschlagung von Geldbeschaffungskosten, Zin-

sen und Tilgungsbeträgen
§ 79 Überschuss, Fehlbetrag
§ 80 Anlagen zum Haushaltsplan
§ 81 Aufstellung, Feststellung und Vorlage des Haus-

haltsplans
§ 82 Nachtragshaushaltsplan
§ 83 Außerordentlicher Haushaltsplan (Kostendeckungs-

plan)

3. Ausführung des Haushaltsplans

§ 84 Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Aus-
gaben

§ 85 Kassen- und Überbrückungskredite
§ 86 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
§ 87 Sicherung des Haushaltsausgleichs
§ 88 Zeitliche und sachliche Bindung
§ 89 Preisvergleich
§ 90 Stundung, Niederschlagung, Erlass
§ 84 Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der 

Ausgaben

§ 91 Verwahrgelder, Vorschüsse
§ 92 Verwendungsnachweis für Zuwendungen

4. Kasse

§ 93 Einrichtung, Organisation und Aufgaben der Kasse
§ 94 Handvorschuss, Zahlstellen
§ 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kasse
§ 96 Geschäftsverteilung der Kasse
§ 97 Verwaltung des Kassenbestandes
§ 98 Aufbewahrung und Sicherung von Wertsachen und

Wertpapieren
§ 99 Aufbewahrung von Zahlungsmitteln
§ 100 Erledigung von Kassengeschäften durch Andere

5. Kassenanordnungen

§ 101 Allgemeines zur Kassenanordnung
§ 102 Sachliche und rechnerische Richtigkeit
§ 103 Inhalt der Kassenanordnung
§ 104 Daueranordnung
§ 105 Allgemeine Kassenanordnung
§ 106 Zahlungen

6. Zahlungsverkehr

§ 107 Allgemeines zum Zahlungsverkehr
§ 108 Einzahlungen
§ 109 Auszahlungen
§ 110 Abwicklung von Verwahrgeldern und Vorschüssen
§ 111 Verrechnungen

7. Buchführung

§ 112 Grundsätze für die Buchführung
§ 113 Form und Sicherung der Bücher
§ 114 Zeitliche und sachliche Buchung
§ 115 Zeitbuch
§ 116 Sachbuch
§ 117 Buchungszeitpunkt
§ 118 Führung der Bücher
§ 119 Belege
§ 120 Tagesabschluss
§ 121 Zwischenabschluss
§ 122 Jahresabschluss
§ 123 Rechnungslegung
§ 124 Feststellung der Rechnung
§ 125 Vorlage der Jahresrechnung zur Rechnungsprüfung
§ 126 Aufbewahrungsfristen

8. Rücklagen

§ 127 Allgemeine Bestimmungen
§ 128 Betriebsmittelrücklage
§ 129 Ausgleichsrücklage
§ 130 Substanzerhaltungsrücklage
§ 131 Tilgungsrücklage
§ 132 Bürgschaftsrücklage
§ 133 Sonstige Rücklagen
§ 134 Rückstellungen

9. Aufsicht, Prüfung und Entlastung

§ 135 Laufende Überwachung der Kasse
§ 136 Kassenprüfung
§ 137 Nicht belegt
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10. Betriebliches Rechnungswesen und Prüfung

§ 138 Anwendbarkeit des betrieblichen Rechnungswesens
durch Kirchengemeinden

§ 139 Buchführung betriebswirtschaftlich zu führender
Einrichtungen

§ 140 Rechnungswesen
§ 141 Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Investitionsplan
§ 142 Abschlüsse
§ 143 Prüfung und Entlastung

Vierter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 144 Begriffsbestimmungen
§ 145 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Die Verordnung über die Vermögens- und Finanzverwal-
tung ist hier nicht abgedruckt. Sie kann per E-Mail angefor-
dert werden: Ricarda.Dill@Lippische-Landeskirche.de

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs
Nr. 45 Kirchengesetz zur 5. Änderung des Kirchen-

gesetzes zur Ausführung der Kirchenkreis-
ordnung der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs vom 21. März 1987.

Vom 29. Oktober 2005. (KABl. S. 85)

§ 1

Das Kirchengesetz vom 21. März 1987 zur Ausführung
der Kirchenkreisordnung der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Mecklenburgs (KABl. 1987 S. 32, geändert
durch Kirchengesetz vom 17. November 1991 (KABl. 1991
S. 146), geändert durch Kirchengesetz vom 31. Oktober
1993 (KABl. 1994 S. 12), geändert durch Kirchengesetz
vom 23. März 1997 (KABl. 1997 S.65), zeitweilig geändert
durch Kirchengesetz vom 6. Juni 1998 (KABl. 1998 S. 62)
wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Anstellung des Leiters der Kirchenkreisver-
waltung, des Baubeauftragten, der Leiter anderer
Dienststellen des Kirchenkreises, der Referenten für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und des Referen-
ten für die schulbezogene Arbeit, sowie der weiteren
Mitarbeiter, für die das in kirchlichen Ordnungen vorge-
sehen ist, obliegt dem Kirchenkreisrat. Der Kirchen-
kreisrat kann diese Befugnis auf seinen geschäftsführen-
den Ausschuss übertragen. Die Anstellung der weiteren
Mitarbeiter obliegt im Rahmen des Stellenplans dem
Leiter der jeweiligen Dienststelle im Einvernehmen mit
einem vom Kirchenkreisrat Beauftragten. Die Anstel-
lung des Leiters der Kirchenkreisverwaltung, des Bau-
beauftragten, der Referenten für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und des Referenten für die schulbezo-
gene Arbeit, der weiteren Mitarbeiter, für die das in
kirchlichen Ordnungen vorgesehen ist, sowie die Ernen-
nung des Stellvertreters des Leiters der Kirchenkreisver-
waltung erfordert das Einvernehmen mit dem Oberkir-
chenrat.

2. In § 6 Abs. 4 wird Satz 4 gestrichen.

§ 2

In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Die Landessynode hat vorstehendes Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird.

S c h w e r i n ,  4. November 2005

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

B e s t e

Landesbischof

Nr. 46 Kirchengesetz über die kirchlichen Werke in
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs.

Vom 29. Oktober 2005. (KABl. S. 85)

Erster Abschnitt

Allgemeiner Teil

§ 1

Wesen kirchlicher Werke

(1) Kirchliche Werke dienen der Erfüllung des kirch-
lichen Auftrags, insbesondere zur Stärkung diakonischer,
missionarischer, erziehungs- und bildungsbezogener, wis-
senschaftlicher, publizistischer oder finanzwirtschaftlicher
Arbeitsbereiche. Sie arbeiten auf der Grundlage der Heili-
gen Schrift und des lutherischen Bekenntnisses und sind un-
beschadet ihrer Rechtsstellung nach staatlichem Recht Le-
bens- und Wesensäußerung der Kirche und genießen Schutz
und Fürsorge in der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Mecklenburgs.

(2) Einrichtungen, Dienste, Stiftungen oder Anstalten
und Verbände können von kirchlichen Körperschaften als
kirchliche Werke errichtet werden.

(3) Durch ein kirchliches Anerkennungsverfahren kön-
nen Einrichtungen, Dienste, Stiftungen oder Anstalten und
Verbände, die nicht von kirchlichen Körperschaften errich-
tet werden, mit der Anerkennung als kirchliches Werk einer
kirchlichen Körperschaft zugeordnet werden.

(4) Kirchliche Werke haben ihren Sitz im Bereich der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
oder im Bereich einer anderen Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, sofern diesbezüglich zwi-
schen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mek-
klenburgs und der beteiligten Gliedkirche vertragliche oder
kirchengesetzliche Beziehungen bestehen. 

(5) Mit ihrer Errichtung oder Anerkennung gilt für kirch-
liche Werke - unbeschadet ihrer Rechtsstellung nach staatli-
chem Recht - das kirchliche Recht, sofern es unmittelbar
oder seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist.

§ 2

Arten kirchlicher Werke

(1) Einrichtungen, Dienste, Stiftungen oder Anstalten
und Verbände können von der Landeskirche als kirchliches
Werk errichtet werden oder durch Anerkennung als kirchli-
ches Werk der Landeskirche zugeordnet sein (landeskirchli-
che Werke).

(2) Kirchliche Werke können unbeschadet des Absatzes 1
von einem Kirchenkreis, einer Kirchgemeinde oder einem
Kirchgemeindeverband errichtet oder diesen Körperschaf-
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ten durch Anerkennung zugeordnet werden (andere kirch-
liche Werke). 

Zweiter Abschnitt

Landeskirchliche Werke

§ 3

Errichtung und Anerkennung landeskirchlicher
Werke

(1) Landeskirchliche Werke können durch Kirchenge-
setz oder auf Grund eines Kirchengesetzes oder durch
Beschluss der Kirchenleitung errichtet werden, sofern
sich die Landessynode nicht die Beschlussfassung über
die Errichtung vorbehalten hat.

(2) Die Anerkennung landeskirchlicher Werke im Sin-
ne von § 1 Abs. 3 erfolgt durch die Kirchenleitung. Mit
der Beantragung ist die Ordnung, die Satzung oder der
vergleichbare Vertrag der Einrichtung, des Dienstes, der
Stiftung oder Anstalt oder des Verbandes zur Zustim-
mung vorzulegen.

(3) Der Beschluss über die Anerkennung ist zusammen
mit der Ordnung, der Satzung oder dem vergleichbaren
Vertrag im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Mecklenburgs zu veröffent-
lichen.

§ 4

Rechte und Pflichten landeskirchlicher Werke

(1) Landeskirchliche Werke ordnen und verwalten ihre
Angelegenheiten im Rahmen ihrer Ordnungen, Satzun-
gen oder vergleichbaren Verträge vorbehaltlich der nach-
folgenden Bestimmungen selbstständig, soweit kirchen-
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Änderungen von Ordnungen, Satzungen oder ver-
gleichbaren Verträgen landeskirchlicher Werke bedürfen
der Genehmigung der Kirchenleitung, soweit kirchenge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist.

(3) Landeskirchliche Werke berichten dem Oberkir-
chenrat regelmäßig über ihre Arbeit.

(4) Bei der Bestellung leitender Organmitglieder oder
leitender hauptamtlicher Mitarbeiter in landeskirchlichen
Werken richtet sich die Beteiligung kirchlicher Organe
nach den Bestimmungen in den jeweils geltenden Ord-
nungen, Satzungen oder vergleichbaren Verträgen.

§ 5

Arbeitsrecht und Datenschutzrecht 
in landeskirchlichen Werken, kirchliche Aufsicht

(1) In landeskirchlichen Werken findet das in der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
jeweils geltende kirchliche Arbeitsrecht und Daten-
schutzrecht direkt und unmittelbar Anwendung, soweit
kirchengesetzlich oder in einer gliedkirchlichen Verein-
barung im Sinne von § 1 Abs. 4 nichts anderes bestimmt
ist. Die jeweils zuständige Arbeitsrechtliche Kommis-
sion kann in besonderen Fällen Ausnahmeregelungen
treffen.

(2) In den Ordnungen, Satzungen oder vergleichbaren
Verträgen landeskirchlicher Werke ist zu regeln, dass ih-
nen unmittelbar angeschlossene Einrichtungen, Dienste,
Stiftungen oder Anstalten und Verbände die in Absatz 1
genannten rechtlichen Regelungen ihrerseits anwenden,
soweit kirchengesetzlich oder in einer gliedkirchlichen
Vereinbarung im Sinne von § 1 Abs. 4 nichts anderes be-
stimmt ist.

(3) In landeskirchlichen Werken ohne eigene Rechts-
stellung nach staatlichem Recht ist die Dienstaufsicht für
die kirchlichen Mitarbeiter, die in der Leitung tätig sind,
in den jeweils geltenden Ordnungen, Satzungen oder ver-
gleichbaren Verträgen geregelt.

(4) Für kirchliche Stiftungen gelten ergänzend die
kirchlichen Bestimmungen des jeweils geltenden Kir-
chengesetzes über die kirchliche Stiftungsaufsicht in der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs.

§ 6

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
in landeskirchlichen Werken

(1) Landeskirchliche Werke mit eigener Rechtsstel-
lung nach staatlichem Recht gewähren dem Oberkirchen-
rat jährlich Einblick in den Haushaltsplan und den ge-
prüften Jahresabschluss.

(2) Sind landeskirchliche Werke ohne eigene Rechts-
stellung nach staatlichem Recht von der Landeskirche er-
richtet oder anerkannt, ist das für den landeskirchlichen
Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs geltende Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen direkt und unmittelbar in diesen landes-
kirchlichen Werken anzuwenden. Das Vermögen dieser
landeskirchlichen Werke ist als Sondervermögen der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
zu verwalten und die Zweckbestimmung zu erhalten. In
den Ordnungen, Satzungen oder vergleichbaren Verträ-
gen der landeskirchlichen Werke sind die Organe zu nen-
nen, die Entscheidungen im Rahmen des landeskirch-
lichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens tref-
fen.

Dritter Abschnitt

Andere kirchliche Werke

§ 7

Errichtung und Anerkennung 
anderer kirchlicher Werke

(1) Die Errichtung anderer kirchlicher Werke kann
durch Beschluss eines Kirchenkreisrates, eines Kirchge-
meinderates oder des Organs eines Kirchgemeindeverban-
des erfolgen. Dabei sind kirchengesetzliche Regelungen
über kirchenaufsichtliche Genehmigungen zu beachten.

(2) Einrichtungen, Dienste, Stiftungen oder Anstalten
und Verbände, die nicht von einem Kirchenkreis, einer
Kirchgemeinde oder einem Kirchgemeindeverband er-
richtet werden, können auf Antrag der jeweiligen kirch-
lichen Körperschaft dieser zugeordnet und unbeschadet der
Rechtsstellung nach staatlichem Recht als kirchliche Werke
anerkannt werden. Über den Antrag entscheidet der Ober-
kirchenrat.

(3) Mit der Beantragung ist die Ordnung, die Satzung
oder der vergleichbare Vertrag der Einrichtung, des Dien-
stes, der Stiftung oder Anstalt oder des Verbandes mit dem
Beschluss über die Zustimmung des Kirchenkreisrates,
Kirchgemeinderates oder des Organs des Kirchgemeinde-
verbandes vorzulegen.

§ 8

Rechte und Pflichten anderer kirchlicher Werke

(1) Ordnungen, Satzungen oder vergleichbare Verträge
anderer kirchlicher Werke und deren Änderungen bedürfen
der Genehmigung des Oberkirchenrates.

(2) § 4 gilt entsprechend.
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§ 9

Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen in anderen kirchlichen

Werken, kirchliche Aufsicht

(1) In anderen kirchlichen Werken findet das jeweils in
der kirchlichen Körperschaft, die diesem zugeordnet ist,
geltende kirchliche Arbeitsrecht und Datenschutzrecht di-
rekt und unmittelbar Anwendung. Die Arbeitsrechtliche
Kommission kann in besonderen Fällen Ausnahmeregelun-
gen treffen.

(2) §§ 5 und 6 gelten entsprechend.

Vierter Abschnitt

Verzicht und Verlust

§ 10

Verzicht

Ein anerkanntes kirchliches Werk kann auf seine Rechts-
stellung als anerkanntes Werk in der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Mecklenburgs verzichten. Der Verzicht
ist im Fall des § 3 gegenüber der Kirchenleitung und im Fall
des § 7 gegenüber dem Oberkirchenrat schriftlich zu erklä-
ren. Der Verzicht wird wirksam, wenn das zuständige Organ
nach Satz 2 dem zustimmt. Damit erlischt auch die Zuord-
nung zu einer kirchlichen Körperschaft in der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs.

§ 11

Verlust

(1) Das für die Anerkennung als kirchliches Werk nach
§§ 3 Abs. 2; 7 Abs. 2 zuständige Organ kann die ausgespro-
chene Anerkennung durch Beschluss zurücknehmen, wenn
die Einrichtung, der Dienst, die Stiftung oder Anstalt oder
der Verband nicht mehr dem Wesen kirchlicher Werke nach
§ 1 entspricht oder gegen dieses Kirchengesetz oder sonsti-
ges kirchliches Recht verstößt.

(2) Die Leitung der Einrichtung, des Dienstes, der Stif-
tung oder Anstalt oder des Verbandes ist vor einer Be-
schlussfassung über den Entzug der Anerkennung als kirch-
liches Werk zu hören.

(3) § 10 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 12

Kirchlicher Rechtsweg

Bei Streitigkeiten über den Erwerb oder den Entzug der
Rechtsstellung als kirchliches Werk ist der Rechtsweg zum
Rechtshof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs eröffnet.

Fünfter Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen,
In-Kraft-Treten

§ 13

Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen

(1) Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz
erlässt die Kirchenleitung. In diesen Ausführungsbestim-
mungen können auch unter Bezugnahme auf bestehendes
Recht in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
weitere Zuordnungskriterien enthalten sein.

(2) Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchenge-
setz erlässt der Oberkirchenrat.

§ 14

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten,
Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz vom 24. Oktober
1976 über die Landeskirchlichen Werke in der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (KABl. S. 59)
außer Kraft.

(3) Kirchliche Einrichtungen, Dienste, Stiftungen oder
Anstalten und Verbände, die mit In-Kraft-Treten dieses Kir-
chengesetzes die Rechtsstellung eines kirchlichen Werkes
haben, gelten als kirchliche Werke im Sinne dieses Kirchen-
gesetzes fort.

(4) Gleiches gilt für kirchliche Einrichtungen, Dienste,
Stiftungen oder Anstalten und Verbände, die ihr Vermögen
treuhänderisch auf eine kirchliche Körperschaft übertragen
haben und der Visitation und Inspektion der kirchlichen Or-
gane unterstehen.

Die Landessynode hat vorstehendes Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird.

S c h w e r i n ,  1. November 2005

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Beste

Landesbischof

Nr. 47 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes zur Einführung und Anwendung des
Pfarrergesetzes und des Kirchenbeamtenge-
setzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands. 

Vom 29. Oktober 2005. (KABl. S. 88)

§ 1

Das Kirchengesetz vom 31. Oktober 1993 zur Einführung
und Anwendung des Pfarrergesetzes und des Kirchenbeam-
tengesetzes der VELKD, zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 10. November 2001 (KABl. 1994 S. 4, 2002 S. 9)
wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1 mit folgenden Maß-
gaben:

aa) Nach dem Wort »Wartestand« werden die Wor-
te »nach § 54 Abs. 4 PfG« eingefügt.

bb) Die Worte »Vertretung der Pastorenschaft« wer-
den durch das Wort »Pastorenvertretung« er-
setzt.

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Der Klammerzusatz in der Überschrift erhält folgen-
de Fassung: »( zu § 56d)«.

b) Absatz 1 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 2 wird der einzige Absatz.

3. § 14 erhält folgende Fassung:

»§ 14
(zu §§ 71 und 72)

Die im Land Mecklenburg-Vorpommern geltenden
beamtenrechtlichen Vorschriften über Mutterschutz und



130 Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Heft 2, 2006

(2) Die Verordnung über Mutterschutz- und Erziehungs-
urlaub für Pastorinnen und Vikarinnen vom 6. Dezember
1991 (KABl. 1992 S. 5) wird aufgehoben.

Die Landessynode hat vorstehendes Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird.

S c h w e r i n ,  22. November 2005

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

B e s t e

Landesbischof

Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen

Nr. 48 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge-
setzes über die Ordnung der Visitation in der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen (Visitationsordnung – VisO).

Vom 17. November 2005. (ABl. Föd. EKM
2006 S. 14)

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen,
das hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die Ordnung der Visitation in der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (Visita-
tionsordnung – VisO) vom 18. November 2000 (ABl.
EKKPS S. 189) wird wie folgt geändert:

§ 24 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

»Die Visitationskommission ist beschlussfähig, wenn zwei
Drittel der Mitglieder einschließlich dem/der Vorsitzenden
oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden anwesend sind.«

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

G e r a ,  den 17. November 2005

Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche

der Kirchenprovinz Sachsen

Axel  N o a c k

Bischof

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Nr. 49 Kirchengesetz zu den von der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens mit der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thürin-
gen, der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz und der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen abgeschlossenen Vereinbarungen
über die Gemeindezugehörigkeit in besonde-
ren Fällen. 

Vom 24. Oktober 2005. (ABl. S. A 230)

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Sachsens hat aufgrund von § 4 Abs. 3 und 4 der Kir-
chenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1

Der am 3. Februar 2005 in Eisenach und am 15. Februar
2005 in Dresden unterzeichneten Vereinbarung zur Ände-
rung der Vereinbarung vom 30. Oktober/7. November 1997
zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thürin-
gen und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-
sens über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen
wird zugestimmt.

§ 2

Der am 11. März 2005 in Berlin und am 31. März 2005 in
Dresden unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-

sens über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen
wird zugestimmt.

§ 3

Der am 18. März 2005 in Magdeburg und am 12. April
2005 in Dresden unterzeichneten Vereinbarung zur Ände-
rung der Vereinbarung vom 30. September 1997/8. Oktober
1997 zwischen der Evangelischen Kirche der Kirchenpro-
vinz Sachsen und der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsens über die Gemeindezugehörigkeit in besonde-
ren Fällen wird zugestimmt.

§ 4

Die geänderten Vereinbarungen werden als Anlage zu
diesem Kirchengesetz bekannt gemacht.

§ 5

Mit In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes tritt das Kir-
chengesetz zu der zwischen der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens und der Evangelischen Kirche der
schlesischen Oberlausitz abgeschlossenen Vereinbarung
über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom
11. Juni 2002 (ABl. S. A114) außer Kraft.

Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

B o h l

Elternzeit sind entsprechend anzuwenden. Sie gelten mit
der Maßgabe, dass die jeweiligen Informationen und
Anträge auf dem Dienstweg an den Oberkirchenrat zu
richten sind.«

4. § 19 wird aufgehoben.

5. Die bisherigen §§ 20 und 20a werden §§ 19 und 20.

§ 2

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. De-
zember 2005 in Kraft.
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Nr. 50 Konfirmationsordnung. 

Vom 21. November 2000. (ABl. 2001 S. A 22)
(ABl. EKD 2001 S. 166); hier: Berichtigung

Änderung des Verweises in der Fußnote 2 zu § 10 Satz
1 der Konfirmationsordnung vom 21.November 2000 .

Aufgrund der Einführung der Taufordnung vom 11.April
2005 (ABl.S.A77) bezieht sich der Verweis in Fußnote 2 zu
§ 10 Satz 1 der Konfirmationsordnung auf Ziff.7 Abs.3 der
Taufordnung vom 11. April 2005 (ABl. S.A 77).

Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen
Nr. 51 Notgesetz zur Änderung des Gesetzes zur Be-

soldung der Pfarrer, Pastorinnen, Pfarrvika-
re und Pfarrvikarinnen (Pfarrerbesoldungs-
gesetz).

Vom 16. Dezember 2005. (ABl. Föd. EKM
2006 S. 22)

Der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Thüringen erlässt aufgrund von § 83 Abs. 2 Nr. 5 der
Verfassung das folgende Notgesetz, das hiermit verkündet
wird:

§ 1

Das Gesetz zur Besoldung der Pfarrer, Pastorinnen,
Pfarrvikare und Pfarrvikarinnen vom 17. März 1991 (ABl.
S. 63), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 27. März
2004 (ABl. S. 68), wird wie folgt geändert:

§ 8 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 eingefügt:

»Dies gilt auch, wenn dem Ehegatten des Pfarrers
oder der Pastorin aufgrund der Änderung tariflicher oder
besoldungsrechtlicher Regelungen sowie von Arbeits-
rechtsregelungen der bisherige ehegatten- oder kinder-
bezogene Bestandteil der Vergütung in anderer Weise

weitergewährt wird. Wird der Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Stufen 1 und 2 des an den Ehegatten bisher zu
zahlenden Ortszuschlags nicht oder nicht vollständig
übergeleitet, erhält der Pfarrer oder die Pastorin den Fa-
milienzuschlag der Stufe 1 in der bisherigen Höhe
weiterhin gezahlt.«

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4 und wie folgt geändert:

Nach den Worten »für einen Pfarrer« werden die
Worte »oder eine Pastorin«, nach den Worten »dem
Pfarrer« werden die Worte »oder der Pastorin«, nach
dem Wort »er« werden die Worte »oder sie« und nach
dem Wort »seinen« werden die Worte »oder ihren« ein-
gefügt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Oktober 2005 in
Kraft.

E i s e n a c h ,  den 16. Dezember 2005

Der Landeskirchenrat 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen

Dr. Christoph  K ä h l e r

Landesbischof

Evangelische Kirche von Westfalen

Nr. 52 Verordnung zur Änderung der Ordnung für
die Erste Theologische Prüfung.

Vom 22. September 2005. (KABl. S. 284)

Auf Grund von § 13 der Gesetzesvertretenden Verord-
nung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes der
Evangelischen Kirche der Union vom 20. Februar 2003
(KABl. 2003 S. 102) hat die Kirchenleitung folgende Ver-
ordnung erlassen:

§ 1

Änderung der Ordnung 
für die Erste Theologische Prüfung

Die Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 14.
März 2002 (KABl. 2002 S. 106) geändert durch Verordnung
zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prü-
fung vom 20. Februar 2003 (KABl. 2003 S. 104) wird wie
folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 wird die Angabe »AGPfAusbG« durch die
Angabe »AVOPfAusbG« ersetzt.

2. In § 11 Abs. 3 werden die Worte »schriftlicher Prü-
fungsleistungen« durch die Worte »der Wissen-
schaftlichen Hausarbeit« ersetzt und an Stelle der 
Angabe »p und q« die Buchstaben »j, k und o bis q« ein-
gefügt.

3. In § 29 Abs. 2 Buchstabe b) wird die Angabe 
»AGPfAusB« durch die Angabe »AVOPfAusbG« er-
setzt.

§ 2

In-Kraft-Treten

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

B i e l e f e l d ,  22. September 2005

Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung

K l e i n g ü n t h e r Dr.  F r i e d r i c h
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Nr. 53 Kirchengesetz zur Änderung des Württem-
bergischen Pfarrergesetzes und des Pfarrstel-
lenbesetzungsgesetzes. 

Vom 23. November 2005. (ABl. S. 408)

Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlossen,
das hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Änderung des Württembergischen Pfarrergesetzes

Das Württembergische Pfarrergesetz vom 2. März 1989
(Abl. 54 S. 38), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März
2005 (Abl. 61 S. 285), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 23 a wird folgender § 23 b eingefügt:

»§ 23 b

Vorübergehende Reduzierung des Dienstauftrags 

(1) Der Dienstauftrag eines ständigen Pfarrers mit un-
eingeschränktem Dienstauftrag kann auf dessen Antrag
und mit Zustimmung des Besetzungsgremiums um 25 v.
H. oder um 50 v. H. der regelmäßigen dienstlichen Inan-
spruchnahme bis zur Dauer von drei Jahren reduziert
werden. Die Mindestzeit beträgt zwei Jahre; Verlänge-
rung ist möglich. Sie soll mindestens sechs Monate vor-
her beantragt werden.

(2) Der Oberkirchenrat kann in Härtefällen auf An-
trag des Pfarrers die Reduzierung des Dienstauftrags
vorzeitig beenden.«

2. Der bisherige § 23 b wird § 23 c.

3. Der bisherige § 23 c wird § 23 e.

4. Nach § 23 c (neu) wird folgender § 23 d eingefügt:

»§ 23 d 

Gemeinsame Versehung einer Pfarrstelle

(1) Beantragt ein Pfarrer, zusammen mit einem ande-
ren Pfarrer mit der gemeinsamen Versehung einer Pfarr-
stelle beauftragt zu werden, so können sie, wenn beide
Stellenpartner die Voraussetzung für die Aufnahme in
den ständigen Pfarrdienst erfüllen, gemeinsam auf die
Stelle ernannt werden. Jedem Stellenpartner ist eine Ur-
kunde auszuhändigen, aus der die gemeinsame Ernen-
nung und Beauftragung hervorgeht. Erfüllt nur einer der
Stellenpartner die Voraussetzungen für die Aufnahme in
den ständigen Pfarrdienst, so kann er auf die Pfarrstelle
mit eingeschränktem Dienstauftrag ernannt werden; für
den anderen Stellenpartner gilt § 23 Abs. 3 Württember-
gisches Pfarrergesetz entsprechend. Ist einer der Stellen-
partner schon Inhaber der Pfarrstelle, so kann ihm auf
dieser ein eingeschränkter Dienstauftrag erteilt werden.

(2) Die Dienstaufträge beider Stellenpartner gelten als
auf die Hälfte eingeschränkt. Sie sind für jeden Stellen-
partner gesondert festzulegen. Die Stellenpartner sind
zur gegenseitigen Stellvertretung verpflichtet. § 31 Abs.
2 Württembergisches Pfarrergesetz gilt entsprechend.

(3) Wird einem der Stellenpartner aufgrund seiner
Bewerbung oder mit seiner Zustimmung eine andere
Pfarrstelle übertragen oder verändert sich das Dienstver-
hältnis durch Beurlaubung, Freistellung oder Verset-
zung in den Warte- oder Ruhestand oder endet das
Dienstverhältnis eines Stellenpartners, so ist die Über-
tragung an die Stellenpartner nach Absatz 1 beiden ge-
genüber aufgehoben. Wird der verbleibende Stellenpart-

ner nicht auf die Stelle ernannt, so ist bei der Festsetzung
des Ernennungstermins für den oder die Nachfolger auf
die persönlichen Verhältnisse des verbleibenden Stel-
lenpartners Rücksicht zu nehmen.

(4) Ist die gemeinsame Ausübung der Dienste auf der
Pfarrstelle durch die Stellenpartner im Interesse des
Dienstes nicht mehr vertretbar, so hebt der Oberkirchen-
rat die Übertragung nach Anhörung des Besetzungsgre-
miums auf.

(5) In den Fällen der Absätze 3 und 4 gilt § 53 Abs. 2
Württembergisches Pfarrergesetz entsprechend. 

(6) Im Falle des Absatz 1 werden die Bewerber ge-
meinsam in ihr Amt eingeführt.

(7) Wird eine Pfarrstelle, die einer Kirchengemeinde
zugeordnet ist, von zwei Pfarrern versehen, so entschei-
det der Oberkirchenrat im Rahmen der Festlegung des
Dienstauftrags nach Absatz 2, welcher der beiden dem
Kirchengemeinderat angehört und gegebenenfalls einer
der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats ist. Der an-
dere nimmt an den Sitzungen des Kirchengemeinderats
beratend teil. Er bleibt bei der Bestimmung der Zahl der
nach § 4 Kirchenbezirksordnung zu wählenden Bezirks-
synodalen unberücksichtigt.

(8) Für die Mitgliedschaft von Pfarrern in der Be-
zirkssynode gilt Absatz 7 Satz 1 entsprechend.«

5. Nach § 53 wird folgender § 53 a eingefügt:

»§ 53 a 

Freihalbjahr

(1) Einem ständigen Pfarrer kann auf dessen Antrag
und mit Zustimmung des Besetzungsgremiums ein ein-
geschränkter Dienstauftrag in der Weise erteilt werden,
dass der Pfarrer für den Zeitraum von dreieinhalb Jahren
bei verringerten Dienstbezügen den Dienst in vollem
Umfang weiterversieht. Nach Ablauf der dreieinhalb
Jahre erfolgt eine Freistellung vom Dienst für die Dauer
eines halben Jahres. Der Oberkirchenrat kann mit Zu-
stimmung des Besetzungsgremiums die Freistellung
auch zu einem früheren Zeitpunkt gewähren. Die Frei-
stellung führt nicht zum Verlust der Pfarrstelle.

(2) Während des Gesamtzeitraums von vier Jahren er-
hält der Pfarrer 87,5 v. H. der jeweils zustehenden
Dienstbezüge.

(3) § 23 b Abs. 2 gilt entsprechend. Bei vorzeitiger
Beendigung des eingeschränkten Dienstauftrags werden
die einbehaltenen Dienstbezüge weder an den Pfarrer
noch an seine Hinterbliebenen ausgezahlt.«

6. In § 57 wird die Angabe »§ 3 Abs. 3 Anstellungserwei-
terungsgesetz« durch die Angabe »§ 23 d Abs. 3« er-
setzt.

Artikel 2

Änderung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes

§ 2 Abs. 4 a Satz 4 Pfarrstellenbesetzungsgesetz in der
Fassung vom 5. April 1982 (Abl. 50 S. 81), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8. Juli 2004 (Abl. 61 S. 138), erhält fol-
gende Fassung:

»Ist die gemeinsame Versehung des Dienstauftrags durch
ein Theologenehepaar oder andere Stellenpartner beendet,
so kann mit Zustimmung des Besetzungsgremiums einem
der Ehegatten oder Stellenpartner die Stelle allein übertra-
gen werden.«

Evangelische Landeskirche in Württemberg
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Artikel 3

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

S t u t t g a r t ,  den 25. November 2005

Frank Otfried  J u l y

D. Mitteilungen aus der Ökumene

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen 
und Entscheidungen

F. Mitteilungen
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
ist die Stelle eines/einer hauptamtlichen

juristischen Oberkirchenrates/Oberkirchenrätin

zum 1. 10. 2006 oder früher zu besetzen.

Der Ev.-Luth. Oberkirchenrat ist derzeit ein kollegiales
kirchenleitendes Organ.

Voraussetzung ist die Befähigung zum Richteramt. Er-
wartet werden entsprechende Fähigkeiten und Erfahrungen.
Tätigkeit im kirchlichen Dienst ist erwünscht, jedoch nicht
Voraussetzung.

Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vorbehal-
ten.

Die Wahl erfolgt durch die Synode. Die Anstellung er-
folgt im Kirchenbeamtenverhältnis nach Besoldungsgruppe
A 16/B 2.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Unterlagen werden bis
zum 28. Februar 2006 erbeten an:

Evangelisch-Lutherischer Oberkirchenrat
Philosophenweg 1, 
Postfach 17 09, 
26007 Oldenburg.
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